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.,Liebeszellen bald auch in Berliner Haftanstalten?" 

\'iie der Presse am 7. Juni zu ent
nehmen war, spricht sich die Ber
liner Justizsenatorin Prof. Dr. jutta 
Limbach für Liebeszellen in Berliner 
Haftanstalten aus und läßt dies 
gerade prüfen. Der Hintergrund dazu 
1st, daß der nordrhein-westfälische 
Justizminister Rolf Krumsiek (SPD) in 
'.o/erl und Geldern sogenannte "Liebes
zellen" einrichten läßt. 

Wie schon in Berlin, hatten sich 
in Nordrhein-Westfalen die Justiz
beamten energisch dagegen gewehrt, 
da die Angst einer "Bordellisierung 
im Knast" dagegen stand. Dies haben 
aber die Erfahrungen in Baden-Wiirt
temberg, wo die ersten Liebeszellen 
hinter Gittern eingerichtet wurden, 
soweit entkräftet, daß der Justiz
minister dieses Modellprojekt nun 
startete und der Landtag ihm für den 
Umbau in den Haftanstalten DM200.000 
genehmigte. Diese im Volksmund ge-
nannten "Liebeszellen", offiziell 
Familienbegegnungsräume genannt, 

stehen Eheleuten fünf Stunden lang 
zur Verfügung. Wobei eine stich
probenartige Uben-.rachung noch um
stritten ist . 

Und unsere Justizsenatorin läß t 
nun gerade ptilfen, ob dies a uch für 
Berliner Haftanstalten machbar wäre. 
Sie will aber die Erfahrungen in 
Nordrhein- Westfalen erst abwarten. 

Daß die Inhaftierung und die 
menschenunwürdigen Besuchsregelun
gen oft zu Scheidung oder Trennung 
führen, scheint bis in die Justizver
waltung gedrungen zu sein. Aber 
scheinbar wird nichts dagegen unter
nommen, sondern nur große Reden 
gehalten und Erfahrungen abgewartet. 
Wieso fängt man nicht schon mal 
klein an, indem man die mittelalter
lichen Besuchsvorschriften überarbei
tet? Oder sollte den Damen und 
Herren da oben noch nicht bekannt 
sein, daß körperliche Kontakte strikt 
untersagt sind und zum Abbruch der 
Sprechstunde fUhren? 

lch finde diese Einstellung höchst 
merkwürdig. Besonders die Begründung 
der Sprechstundenbeamten, wenn man 
seine Frau oder Freundin mal etwas 
heftiger küßt oder sie sich mal auf 
den Schoß setzt. Dann hört man nur, 
unterlassen sie das, oder wir brechen 
die Sprechstunde ab. Fragt man nach, 
warum, bekommt man zu hören, daß 
ja auch noch andere Leute und 
Kinder anwesend sind. Jetz t frage 
ich mich ernsthaft: ln welchem Jahr
hundert leben wir denn? Was ist denn 
nun dabei, wenn man seine Frau oder 
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Freundin kUßt oder sie sich mal auf 
seinen Schoß setzt? Das sieht man 
auf jeder U-Bahnstation, auf jeder 
Parkbank und an jeder Straßenecke, 
gar nicht erst vom Fernsehen zu 
reden, was es dort nicht alles sogar 
im Kinderprogramm zu sehen gibt. 

Also muß man sich wirklich 
fragen, mit welcher Begründung diese 
sogar mit Anzeige bedrohte Verord
nung aufrechterhalten werden kann? 
Wie heißt es so schön in der An
merkung auf den Sprechscheinen im 
Absatz 3: "Unmittelbar darf dem 
Gefangenen nichts übergeben werden. 
Körperliche Kontakte sind untersagt. 
Ubertretungsversuche können zum Ab
bruch des Besuches sowie zu Anzei
gen an den Polizeipräsidenten in 
Berlin gemäß § 115 0\\liG führen und 
darüber hinaus Besuchssperren bzw. 
Hausverbote zur Folge haben". 

Darf einem Gefangenen nicht mal 
ein bißchen Zuneigung und Liebe 
übergeben werden? Es wird Zeit, daß 
die Besuchspraxis mal überprüft wird 
und die Regelungen menschenwtirdiger 
werden. Laut Strafvollzugsgesetz sind 
Kontakte nach draußen zu fördern. 
Im Moment wird genau das Gegenteil 
getan, die Besucher werden abge
schreckt. Aber da wir nun eine 
Justizsenatorin haben, die scheinbar 
ein Herz hat und nicht wie ihre 
Vorgänger an dieser Stelle einen 
Stein, wird sich daran vielleicht bald 
etwas ändern. 
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es erscheint uns wie ein kleines Wunder, daß wir die 
Juli -Ausgabe des Lichtblicks nur mit einer Woche 
Verspätung herausbringen konnten - jedenfalls unter 
den gegebenen Umständen . Es vergeht kein Druck, 
bei dem nicht kleinere Reparaturen fällig sind. Doch 
zur Altersschwäche und Reparaturanfälligkeit der 
Maschine ist jetzt ein weiteres Problem hinzugekom
men . Der Druckmaschinenhersteller "Rotaprint" hat 
Konkurs angemeldet . Damit haben sich fürs erste 
Ersatzteillieferungen erledigt. 

Die zuletzt benötigten Teile konnten zum Glück und 
zum Teil unbürokratisch in der anstaltseigenen 
Schlosserei gefertigt werden. An dieser Stelle 
unseren herzlichen Dank dafür . An größere Reparaturen 
dürfen wir jedoch nicht denken . Wir benötigen drin
gender denn je eine neue Maschine. Wer also eine noch 
gut erhaltene A J Offsetmaschine rumzustehen hat und 
sie nicht mehr braucht , oder wer weiß wo eine steht 
und sie uns spenden will, möchte sich mit uns in Ver
bindung setzen. 

Das Ereignis des Monats war zweifellos der Besuch der 
Justizsenatorin in der Justizvollzugsanstalt am 21. 
Juni dieses Jahres. Für unseren Zeichner war das ein 
Anlaß, das Titelblatt der vorliegenden Ausgabe ent
sprechend zu gestalten . Leiver ist der zeitliche 
Rahmen des Gesprächs zwischen der Senator in und dem 
Lichtblick etwas eng gewesen, so daß wir zunächst auf 
das geplante Interview verzichtet haben. Wir hoffen 
aber, daß wir das zu einem späteren Zei tpunkt nach
holen können (Bericht Seite 4 und 5) . 

Natürli ch gibt es weiterhin viel Anlaß zur Kritik . ·So 
zum Beispiel die Anhebung der Gebühren für Telefonate 
oder die Kürzung der bezahlten "Freistellung von der 
Arbeitspflicht" - allgemein Zellenurlaub genannt -
von bisher 18 auf 15 Arbeitstage (siehe "Mauersplit
ter" ). Das oaßt gar nicht zu der vom neuen Senat 
publizierten Justizpolitik . Vielleicht hängt das aber 
auch nur damit zusammen , daß die Zusammenarbeit zwi
schen der Senatsverwaltung und den Vollzugsanstalten 
noch nicht richtig funktioniert . 

Zum Schluß noch ein Hinweis in eigener Sache . Einem 
Teil unserer Auflage haben wir bisher Zahlkar
tenvordrucke beigefügt. Aufgrund der Formularumstel
lung bei der Deutschen Bundespost, müssen wir sie 
jetzt direkt bei ihr bestellen. Da es offensichtlich 
Schwierigkeiten mit der Lieferung gibt , konnten wir 
der letzten und auch dieser Ausgabe keine Vordrucke 
beifügen. Wir bitten deshalb unsere spendenfreudigen 
Leser um Geduld und hoffen, daß sie sich davon nicht 
"entmutigen" lassen , uns weiterhin zu unterstützen . 
Die nächste Ausgabe soll am 4. September erscheinen. 
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Ende März 1 Q89 hatte der Lichtblick 
in emem Sehretben die justizsena torin 
zu einem Gespräch in die Redaktion 
ein.~eladen. ln dem Antwortschreiben 
der Senatsven.·altung für Justiz vom 
11. Mai 19S9. das bei uns am 16. Mai 
eingin~. heißt es dazu: 
"Auf Ihr Schreiben vom 29. März 
1989 an F'rau Senatorin Prof. Dr. 
Limbach tetle tch Ihnen mtt, daß 
Frau Senatonn Ihre Anregung zu 
einem Besuch in Ihrer Redaktion 
gerne aufgreift. Leider war es bisher 
aus Termingründen nicht möglich, den 
Zeitpunkt fur einen solchen Besuch 
festzulegen. Aus diesem Grunde bitte 
ich auch um Entschuldigung f ir die 
späte Beantwortung Ihres Schreibens. 
Ich möchte Ihnen heute im Auftrage 
von F'rau Senatorin limbach mit
teilen, daß s1e aller Voraussicht nach 
am 21. Juni 1989 in die jVA Tegel 
kommen Wird und beabsichtigt, anläß
lich dieses Besuches auch in Ihre 
Redaktiol"' zu kommen und ein Ge
spräch mit Ihnen zu führen . Ich 
bitte Sie um Verständnis, daß es 
leider nicht möglich ist, einen Besuch 
zu einem früheren Zeitpunkt zu er
möglichen. Mit freundlichen Grüßen, 
Cornel Chrtstoffel, Pressereferent der 
Senatsverwaltung für Justiz." 

Am 21. jun1 war es dann soweit. Oie 
Senatorln kam in die JVA Tegel. Um 
die letzten Vorbereitungen fUr den 
hohen Besuch treffen zu können, 
versuchte der Lichtblick noch am 
Vorta~e bei der Anstaltsleitung in 
Erfahrung z.u bringen. zu welchem 
Zeitpunkt die Senatorin in die ReJak
tion kommen würde. Doch einen Tag 
vorher konnte oder wollte man uns 
gegenUber dazu keine näheren An
gaben machen. Das ~oirkte wenig 
gla1.1bwürdig. Aufgrund zuverlässiger 
Informationen war uns nämlich schon 
vorher der Tagesablaufplan bekannt 
geworden. Durch den Anruf bei. der 
Anstaltsleitung wollten wir eigentlich 
nur unsere Informationen bestätigt 
wissen. Die Insassenvertretungen hatten 
ihrerseits die Senatorin zu einem Be
such und Gespräch in die JVA Tegel 
eingeladen. Geplant hatte man nun -
wer auch ~~er das getan haben mag 
- ein vespräch zwischen der Sena
torin, Insassenvertretern und Ver
tretern des Lichtblicks im Konferenz
raum der Anstaltsleitung in der Zeit 
von 13.15 Uhr bis 13.30 Uhr. 

Inoffiziell wurden uns diese Angaben 
zu einem späteren Zeitpunkt besta
tigt; offiziell wurden wir darüber am 
späten Vormittag in Kenntnis gesetzt. 
Da teilte man uns mit, daß sich zwei 
Vertreter des Lich1:blicks ab 12.L.O 
Uhr bereithal~en sollten. Das lehnten 
wir naturlieh ab. Wir vertraten den 
Standpunkt, daß wir die Senatorin in 
die Redaktton eingeladen und dies
bezüglich eine Zusage von ihr erha 1-
ten haben. Darum konnten wir Duch 
keine Veranlassung erkennen, das 
Gespräch von der Redaktion auf die 
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Stippvisite 
in Tegel 

Anstaltsetage zu verlagern. Wir er
klärten dazu, falls es der Senatorin 
aus zeitlichen Grunden nicht möglich 
sein sollte, in die Redaktion zu kom
men, einen neuen Besuchs- und 
Gesprächstermin mtt ihr zu verein
baren. Unsere Haltung wurde von der 
Anstaltsleitung nicht verstanden, 
fUhrte aber letztlich dazu, daß man 
uns zusicherte, daß die Senatorin 
nach dem Gespräch mit den Insassen
vertretern zu uns kommen würde. 

Frau Prof. Limbach ließ sich nicht vom 
Protokoll vereinnahmen und bestimmte 
selbst den Tagesablauf. Das Gespräch 
zwischen der Sena torln für Justiz 
und den Insassen der JVA Tegel im 
Konferenzraum des Anstaltsleiters 
konnte mit einer klemen Verspätung 
gegen 13.20 Uhr beginnen. Nachdem 
die Anstaltsleitung noch versucht 
hatte, den ursprünglichen Zeitpunkt 
von 13.15 Uhr auf 12.45 Uhr vorzu
verlegen. Außer der Senatorin und 
den Delegierten der I nsassenvertre
tungen waren noch anwesend: Herr 
Christoph flügge, Abteilungsleiter V 
bei der Senatsverwaltung für Justiz; 
Herr Krebs, Senatsven.-altung für 
Justiz; Herr lange-lehngut, Leiter 
der JVA Tegel; sein Stellvertreter 
und Vollzugsleiter, Herr Schmidt-Fich; 
der Anstaltsbeirat, Herr Warmuth. 

Zu Beginn des Gesprächs wurde fest
gestellt, daß die Sprecher aus Haus 
11 nicht anwesend sind. Die Ursache 
blieb zunächst unklar. Zur allgemeinen 
Uberraschung lo'Urde das Gespräch 
durch Frau Prof. Ltmbach eröffnet. 
Sie unterbreitete einige grundlegende 
Außerungen über Grundrechte im 
Strafvollzug. So vertrat sie die Auf
fassung, daß die Grundrechte im 
Strafvollzug keineswegs außer Kraft 
gesetzt sind. Reformen im Strafvollzug 
mUßten unter Einbeziehung aller da
von Betroffenen, und das seien auch 
die Beamten, durchgefUhrt werden. 
Das sei schon deshalb erforderlich, 
um Bestand zu erhalten auch über 
die Jetzt laufende le~islaturperiode 
hinweg. ln diesem Smne habe sie 
ihre Mitarbeiter motiviert. auf die 
vorgesehenen Organisa ttonskonferenzen 
einzuwirken. Dort sollten unbedingt 
alle Beteiligten qehört werden, auch 
dle Gefangenen. 

Aus diesem Grunde - dies sei ihr 
Eindruck während der letzten Wochen 
qewesen - sei es wenig hilfreich, 

wenn von Seiten der Gefangenen bzw. 
der Insassenvertretungen zu viel 
Druck Uber die Medien auf die Ent
scheidun~en der Senatsverwaltung fUr 
Justiz ausgeUbt ... ird. Es sei fUr die 
Bediensteten schwer verständlich, 
wenn dort der Eindruck entstehe, d1e 
Senatsverwaltung für Justiz reagiere 
auf den politischen und den von den 
Gefangenen veranlaßten Druck Uber 
die Medien . Wir sollten doch statt 
dessen besser die direkt Zuständigen 
ansprechen, nämlich die Teilanstalts
leiter, Anstaltsleiter, Llu-e Mitarbeiter. 
in der Senatsverwaltung für jusnz 
oder auch sie selbst. Alle Schreiben 
seien von ihr und ihrem .\bteilungs
leiter V, Herrn Flügge, aufmerksam 
gelesen worden. 

Die Insassenvertreter entgegneten 
daraufhin, daß das mitunter äußerst 
schwierig ist. Wenn z. B. der Teil
anstaltsleiter 111 sich einfach wei
gere, mit den Gefangenen zu spre
chen, mit denen er einen Konflikt 
habe. und der Anstaltsbeirat insgesamt 
nicht bekannt ist, sind die Gefan
genen an diesem \>leg gehindert. Herr 
\\'armuth konnte das gar nicht ver
stehen. Er sei doch häufig da und 
ansprechbar. Und auch die Beiräte 
Schildknecht und Weisse sind häufig 
in der Anstalt, meinte er. Schon 
durch die Sitzordnung vermittelte 
Herr \'/armuth den Eindruck, als sei 
er ein Mitarbeiter des Anstaltsleiters. 
Er saß nämlich direkt neben ihm und 
gegenuber den Insassenvertretern. 

Zu diesem Zeitpunkt betraten zwei 
Sprecher aus dem Haus 11 den 
Konferenzraum. Sie verlasen eine 
Erklärung, nach der sie zwar ketne 
Insassenvertreter im Sinne der 
Rahmenrichtlinien zu § 160 StVollzG 
sind, aber anerkannte Sprecher der 
Protestaktion vom Anfang des Monats. 
In dieser Funktion sind sie bisher 
mehrfach zu drltt zu Gesprächen in 
der Anstalt empfangen worden. Sie 
forderten ultimativ die Hinzuziehung 
ihres dritten Sprechers: anderenfalls 
würden sie ~oieder gehen. Daß es 
ihnen nicht möglich war, rechtzeing 
hier zu sem. lag daran, daß ein 
Beamter die Zuführu.,g vergessen 
hatte. 

Die Vertreter aus dem Haus li über
reichten noch ihre Forderungen einer 
Vollzu~sre Formierung vom 21.6.1989 
an Herrn F'lligge und gingen wieder. 
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Dann wurde das Problem der \olahl 
einer Insassenvertretung im Haus 111 
angesprochen. Es sei doch nicht 
akzeptabel. daß der Teilanstaltsleiter 
111 die Wahlergebnisse nur deshalb 
nicht anerkenne, weil es an FonnaUen 
gemangelt haben soll. Auch die 
Anstaltsleitung möchte das Problem 
der Wahlen gern schnell erledigt 
wissen. Da es für die Diskussion der 
Insassenvertretungen über ihre 
Stellungnahme zu den neuen Ausfüh
rungsvorschriften keinen Zeitdruck 
gäbe, wäre doch die \•lahl in weni
gen \vochen durchzuführen. Die 
Vertreter der anderen Häuser könnten 
inzwischen Vorarbeit leisten. Danach 
können die Sprecher der Häuser 11 
und 111 an den anstaltsübergreifenden 
Diskussionen t eilnehmen. Frau Prof. 
Limbach stellte dazu eine Frage an 
ihre Mitarbeiter: Ob es denn nicht 
möglich sei, während der Übergangs
zeit bis zur Abwicklung korrekter 
Wahlen im Sinne der Mitverant
wortungsregelung die Sprecher der 
Häuser ll und lll unter Hintanstel
lung der formalen Bedenken an den 
Gesprächen der übrigen Insassen
vertreter teilnehmen zu lassen? Herr 
Flügge antwortete darauf. daß in den 
Rahmenrichdinien zu § 160 StVollzG 
dem Anstaltsleiter ein großer Ermes
sensspielraum belassen sei. Er richtete 
seinerseits die Frage an Frau Prof. 
Limbach und Herrn Lanqe- Lehngut, ob 
es denn nicht denkbar sei, daß die 
Senatsverwaltung hier und jetzt der 
Anstaltsleitu."lg eines Dispens von den 
Fristenregelungen der Rahmenricht
linien erteilen könne. Dann sei es 
möglich, die Aushänge zu den \'lahlen 
noch in dieser Woche anzubringen 
und in der kommenden Woche die 
Wahlen abzuhalten. Die Senatorin und 
der Anstaltsleiter stimmten dem 
Vorschlag ohne Zögern zu. Es wurde 
einvernehmlich zugesagt so zu ver
fahren , wie es Herr Flugge darge
stellt hatte. Erst Jetzt konnte einer 
der lnsassenvertreter einen der drei 
für das Gespräch mit der Senatorin 
vorbereiteten Wortbeiträge vortragen, 
nämlich zu dem Thema "lnsassenver-

tretungen grundsätzlich". Kurz 
darauf wurde das Gespräch zwischen 
der Senatorin und den Insassen
vertretern beeendet. Es hatte un
gefähr eine Stunde gedauert. 

Gegen ll..30 Uhr traf dann Frau 
Limbach in Beglet tung des Vollzugs
leiters. Herrn Schmidt-Fich, und 
Herrn Mülders aus der Senatsverwal
tung für Justiz in der Redaktion ein. 
Zu dieser Zei.t hatten wir schon fast 
nicht mehr mit dem Erscheinen der 
Senatorin gerechnet . Man signalisierte 
uns auch gleich zu Beginn, daß uns 
noch et\\'a 15 Minuten zur Verfügung 
stehen würden, weil Frau Limbach zu 
15 Uhr in der Verwaltung zurOck
erwartet werde. Angesichts dieses 
Zeitdruckes verzichteten wir darauf, 
ein Interview zu führen und be
schränkten uns auf einen Informa
tionsaustausch zu aktuellen Problemen 
des Lichtblicks und des Vollzuges in 
Tegel allgemein. 

Zunächst erklärten wir ihr unsere 
Haltung gegenüber der Anstaltsleitung 
hinsichtlich der Modalitäten anläßlich 
ihres Besuches. Sie schien das zu ver
verstehen. Dann informierten wir sie 
über die Probleme, die wir in letzter 
Zeit mit der !{entrolle der beim Licht
blick eingehenden Post und mit Tele
fonanrufen von außerhalb hatten. Sie 
sagte zwar dazu nichts, machte steh 
aber Notizen und auf uns den Ein
druck einer sehr aufmerksamen und 
interessierten Zuhörerin. 
Wir sagten ihr auch, daß wir den 
Eindruck haben. daß die Anstaltslei
tung sich bei der Umsetzung von An
ordnungen aus der Justizverwaltung 
sehr schwer tut. Hierzu und zu dem 
Problem, daß in den letzten Jahren 
der Sicherheilsgedanke in Tegel 
zunehmend Priorität bekommen hat, 
meinte Frau Prof. Li.mbach, daß noch 
eine ganze Menge an Überzeugungs
arbeit zu leisten sei. Es ist ein Um
denken im Strafvoll.wg erfon.lerlh:h. 

1 

Dem Behandlun~svollzug soll wieder 
mehr Bedeutun~ zukommen, ohne dnß 
dabei die Sicherheilsbedür fnisse ver
nachlässigt werden. Es ginge aber 

darum, daß Sicherheitsbelange nicht 
zum Maß aller Dinge werden dürfen. 
Für dieses Umdenken sind jedoch 
noch viele Gespräche mit den glei
chen Mitarbeitern notwendig, mit 
denen der bisherige Vollzug gefahren 
wurde. Dem Anstaltsleiter und den 
übrigen Mitarbeitern müsse vermittelt 
werden, daß sie Entscheidungen und 
Anordnungen aus der Verwaltung 
nicht allein zu tragen haben, sondern 
daß sie von der Verwaltung mitgetra
gen werden. An die Adresse der Ge
fangenen gerichtet kam die Auffor
derung, nicht zu ungeduldig mit dem 
neuen Justizsenat zu sein und nicht 
zuviel zu schnell einfordern zu 
wollen. Man sei ernsthaft um Verbes
serungen bemüht. Und schließlich 
ginge es auch darum, BeschlUsse zu 
fassen und Maßnahmen zu ergreüen, 
die bei einer anderen Regierung 
ebenso Bestand hätten. 

Auf die Problematik der HIV-Infizier
ten und der Forderung nach kosten
loser Spritzenvergabe und Methadon
Programmen angesprochen, meinte die 
Senatorin, daß hierzu Kommissionen 
und Ausschüsse gebildet werden, die 
sich intensiv mit diesen Problemen 
und ihren Lösungsmöglichkeiten aus
einanderzusetzen haben. Aber auch 
hier seien keine schnellen Entschei
dungen zu erwarten; das sei eben 
Aufgabe der Kommissionen. 

Dami t war der zeitliche Rahmen ihres 
Besuches bei uns schon ausgeschöpft. 
Frau Prof. Limbach hinterließ beim 
Verlassen der Redaktion bei uns den 
Eindruck. daß sie in ihrer Amtszeit 
ernsthaft darum bemüht sein wird 
dem Strafvollzugsgesetz - und damit 
auch dem Reso?.ialisierungsgedanken -
die Geltung zu verschaffen, das es 
seit zwöU Jahren endlich mal ver
dient hätte. 

\'lir danken der Frau Senatorin sehr, 
dai~ sie 5kh die Zeit für einen 
Besuch in der Redaktion und für ein 
Gespräch mit uns genommen hat. 
Hoffentlich nicht zum letzten Male. 

-rdh-
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ÖTV-Forderungen für Reformen 
im Berliner Justizvollzug 

Durch den Vollzug der Freiheitsstrafe 
soll der/die Gefangene fähig werden, 
künfig in sozialer Verantwortung ein 
Leben ohne Straftaten zu führen. So 
steht es wörtlich im Strafvollzugs
gesetz. Mit der Realität in den fünf 
Berliner Justizvollzugsanstalten steht 
dieser Anspruch nicht in Einklang. 
Eine differenzierte Behandlung der 
straffällig Gewordenen findet kaum 
statt. Der Wohngruppenvollzug ist mit 
Ausnahme der Justizvollzugsanstalt 
für Frauen und der Jugendstrafanstalt 
Berlin nicht das generelle Gestal
tungsprinzip des Berliner Justizvoll
zuges. Amateurgauner werden mtt 
Berufskriminellen zusammengesperrt, 
was kriminelle Infektionsgefahren 
bedingt. Eine auf den Einzelnen ab
gestellte Behandlung ist jedoch 

' grundlegende Voraussetzung, um 
Resozialisierung erreichen zu können. 
Es ist in Berlin mehr oder weniger 
dem Zufall überlassen. welche/r 
Gefangene/r in welcher Justizvoll
zugsanstalt untergebracht wird. Der 
Einweisungs- und Vollstreckungsplan 
des Landes stellt nur einen unzu
reichenden Grobraster dar. 

Die Belegung der Justizvollzugs
anstalten darf nicht länger dem 
Zufallsprinzip und den Egoismen ein
zelner Anstalten überlassen bleiben. 
Die Gewerkschaft ärv Berlin fordert 
die Auflösung der Anstaltsegoismen 
mit dem Ziel einer besseren Zusam
menarbeit. Die Anstaltszuständigkeiten 
müssen so verändert werden, daß auf 
eine breite Palette an Differenzie
rungs-, Ausbildungs- und Behandlungs
möglichkeiten zurückgegriffen werden 
kann. Vor dem Hintergrund bisher 
fehlgeschlagener Versuche und nega
tiver Erfahrungen ist es unabdingbar, 
eine unabhängige Auswahlkommission 
mit der Aufgabe der Zuweisung von 
Gefangenen in die einzelnen Anstalts
bereiche zu betrauen. 

Der Justizvollzug hat auch dem 
Schutz der Allgemeinheit vor weiteren 
Str-aftaten zu dienen. Dieser zu 
gewährle.istende Schutz wird in erster 
Linie d•Jrch Hilfe zukünftiger sozial
verantwort hcher Lebensführung, der 
notwendigen Aufarbeitung von 
Persönlichkeitsdefiziten, dem im Ein
zelfall notwendigen Ausgleich von 

6 'der lichtblick' 

Schul- und Ausbildungsmängeln und 
der Eröffnung SozialerTrainingsfelder 
erreicht werden. Berlin ist als Stadt
staat in der Zwangslage, nicht nur 
alle Haftarten vollziehen zu müssen, 
sondern vom kleinen Ladendieb bis 
zum organisierten Kriminellen die 
jeweils geeignete Unterbringung 
sicherstellen zu müssen. Zu unter
stellen, daß jeder Insasse ein organi
sierter Verbrecher wäre und demzu
folge Anstalten zu Festungen zu 
machen. ist die falsche Konsequenz. 

Für eine Minderheit von Gefangenen, 
die nicht behande lbar sind und eine 
sichere, humane Unterbringung erfor
derlich machen, ist keine Aufrüstung 
des Gesamtvollzuges mit besonderer 
Schießausbildung "an allen Waffen
systemen" und auch kein Hochsicher
heitstrakt erforderlich. 

Die Gewerkschaft ärv Berlin fordert 
die Beendigung der Sicherheitshy
sterie und plädiert für die Aufnahme 
einer ]ustizvollzugsreform, die der 
Behandlung der Insassen und nicht 
der vermeintlichen Sicherheit den 
Vorrang gibt! 

Der offene Vollzug ist in Berlin das 
Stiefkind des justizvollzuges. Nicht 
anders konnte die Schließung des 
Hauses 2 der Justizvollzugsanstalt 
Düppel (Söthstraße) begriffen werden. 
Was dort vor dem Hintergrund angeb
lichen "Personalgewinnerfordernisses" 
im letzten Jahr geschah, ,_ist nicht 
haltbar. Die Gewerkschaft crrv Berlin 
erwartet die umgehende Neueröffnung 
dieses Bereichs und fordert einen 
weiteren Ausbau des offenen Voll
zuges für Frauen, jugendliche und 
Männer. 

Offener Vollzug bedeulet, dem gesetz
lichen Auftrag der Differenzierung 
mehr Geltung zu verschaffen und vor 
weiterer krimineller Infektion zu 
schützen. Offener Vollzug muß so 
ausgestaltet we):'den, daß den Ver
urteilten ein Aussteigen aus ihrer 
sozialen Verantwortung gegenüber 
Geschädigten und Unterhaltsberech
tigten nicht länger aufgezwungen 
wird, sondern sie - anders als im 
gesch1ossenen Vollzug - bereits wäh
rend des Vollzuges aktiv sozial-

verantwortliches Handeln trainieren. 
Neben der Gewöhnung an regelmäßige 
Arbeit, der beruflichen ~alifizierung 
und der Aufarbeitung von Persönlich
keitsdefiziten ist dem Einsatz in 
einem freien Beschäftigungsverhältnis 
(Freigang) deshalb weitaus größere 
Bedeutung beizumessen. Leider wird 
der Freigang als Einräumung zu 
großer Freiheit häufig mißverstanden. 
Einerseits wird behauptet, die be
treffenden Insassen würden nichts 
mehr von "Strafe" spüren, anderer
seits würden die Freigängeranstalten 
wenig Arbeit zu leisten haben. Beides 
_ist falsch. 

Zum Freigang eingesetzte Insassen, 
die einem externen Beschäftigungs
verhältnis aufgrund eines freien 
Arbeitsvertrages nachgehen, sind in 
der Lage. ihren finanziellen Ver
pflichtungen nachzukommen, wozu 
auch die Aufnahme von Schulden
tilgungen zählt. Die Freigängeranstalt 
hat die schwierige Aufgabe, die 
Insassen hierzu zu motivieren und sie 
anzuleiten. Dies ist a."lgesichts eines 
häufig jahrelang praktizierten Um
gangs mit den zur Verfügung stehen
den Geldmitteln nicht einfach. Viele 
Insassen sind Kredithaien in die 
Hände gefallen, totale Überschulduo
gen und ,oJi.rtschaftlicher Ruin sind 
die Folgen. Wenn nicht gegengesteu
ert wird, betätigt sich der Verurteilte 
fortan nur noch auf dem "schwarzen 
Arbeitsmarkt", entzieht sich seinen 
Gläubigem, wird erneut straffällig. 

Die Freigängeranstalten erarbeiten 
hingegen gemeinsam mit den Insassen 
Schuldenti.lgungspläne, treten mit 
Gläubigem in Kontakt, helfen bei 
Ratenzahlungsvereinbarungen oder 
Umschuldungen durch gemeinnützige 
Stiftungen. Sie zeigen damit einen 
für Freigänger auch nach der Haft
entlassung tragbaren Weg zur sozial
verantwortlichen weil finanziell 
möglichen - Lebensführung auf. 

Deshalb fordert die Gewerkschaft 
ärv Berlin: 

- Den Ausbau des offenen Vollzuges 
mit entsprechender Personalver
mehrung. 



- Die Schaffung qualifizierter 
Arbeits- und Ausbildungsmöglich
keiten im offenen Vollzug. 

- Die verstärkte Ermöglichung des 
freien Beschäftigungsverhältnisses 
nicht nur für sich selbst zum 
Strafantritt stellende Verurteilte 
mit dem Ziel der Vorbeugung des 
Eintritts der Arbeitslosigkeit. 

- Verstärkung der Betreuungsarbeit 
und vermehrte Freizeitgruppen
angebote zur Defizitaufarbeitung 
und Vermittlung rechtstechnischer 
Regeln zur Lebensbewältigung. 

Gemischte Belegungsformen (Unter
bringung von Frauen und Männern in 
einem Haus, aber z. B. in zwei zu 
trennenden \'Iohngruppen) sind für die 
Gewerkschaft örv Berlin kein Tabu, 
wenn dies diagnostisch vertretbar ist . 
Sicherzustellen ist, daß ein Zurück
ziehen in den eigenen Bereich unge
stört möglich ist, es zu keinen 
"männlichen Unterdrückungen der 
Frauen" kommt und die gemeinsame 
Unterbringung während der Arbeit 
und ggf. auch der Freizeit Lernfelder 
unter entsprechender Betreuung 
eröffnet . 

Auf Kritik stößt bei der Gewerkschaft 
ärv Berlin die in der Koalitionsver
einbarung vorgesehene Nutzung der 
Justi-zvollzugsanstalt für Frauen als 
Einrichtung des geschlossenen Männer
vollzuges. Die Gewerkschaft ÖTV 
Berlin ist der Auffassung, daß die 
heutigen Kritiker des Neubaus der 
Vollzugsanstalt für Frauen ve rkennen, 
welche sinnvollen Möglichkeiten 
behandlungsorientierter Arbeit an 
inhaftierten Frauen der Neubau 
biet en könnte. Nicht der heutige 
Neubau, über den man hinsichtlich 
seiner Sicherheitsausstattung und der 
Sicherheitstürme st reiten muß, is t ein 
Skandal, sondern die damaligen Zu-

s tände im Frauenvollzug der Lehrter 
Straße 61 waren ein Skandal. 

Eindringlich erinnert sei, daß 

- vor der Eröffnung der neuen]ustiz
vollzugsanstalt für Frauen im März 
1985 inhaftierte Frauen in Berlin 
unter inhumanen Bedingungen 
untergebracht werden mußten und 

- eine Differenzierung zwischen den 
unterschiedlichen Haftarten nicht 
möglich war. 

Bei den Überlegungen zum Frauenvoll
zug müssen die Ursachen weiblicher 
Kriminalität beachtet \oJerden. Das 
straffällige Verhalten von Frauen im 
Unterschied zu den Männern ist durch 
folgende Merkmale charakterisiert: 

Nur eine geringere Zahl von Frauen 
wird straffällig, vorwiegend wegen 
Bagatelldelikten wie Ladendiebstahl 
(soziale Not) . 

- 75 % der inhaftierten Frauen miß
brauchen Drogen, beispielsweise 
Medikamente, Alkohol und illegale 
wie Heroin. 

- Die Motive für straffälliges Ver
halten von Frauen stehen häufig im 
Zusammenhang mit Männern oder in 
Beziehung zu anderen Personen. 

- Delinquenz ist bei Frauen häufig 
letzter sichtbarer Versuch, einen 
Ausweg aus der extremen Situation 
zu finden. 

Besonderer Beachtung bedarf, daß 
der Berliner Frauenvollzug im abso
lut en Gegensatz zum Männervollzug 
sämtliche Haftarten (Untersuchungs
haft- , Jugendstraf-, Erwachsenen
straf- , Abschiebungshaft- und Zivil
haftvollzug) zu vollziehen hat . Es 
muß eine auf die unterschiedlichen 
Bedürfnisse der Gefangenen abge-
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s timmte Behandlung gewährleistet 
werden, sagt das Strafvo1lzugsgesetz. 
Die nach modernsten Erkenntnissen 
geplante architektonische Konzeption 
könnte dies leicht erfilllen. Bis heute 

· dienen die Wohngruppen mit ihren 
max. 15 Haftplätzen hauptsächlich 
der Trennung aus Sicherheitsgründen. 
Die Behandlungskonzepte der meisten 
Wohngruppen schöpfen das Strafvoll
zugsgesetz überhaupt nicht aus. Die 
Anstalt zeigt sich wenig risikobereit, 
das fängt im täglichen Anstaltsleben 
an und endet bei der eigenen Erpro
bung der Frauen außerhalb der 
Anstalt. 

Endlich verfügt die Frauenhaftanstalt 
auch über Arbeitsplätze für sämtliche 
Inhaftierte, wobei hier nur an 
"frauenspezifische Arbeiten" \oJie 
Waschen, Nähen, Kochen und Garten
arbeit sowie im großen Maß an 
Reinigungsarbeiten gedacht wurde. 
Zudem wird hier auch noch frag
\oJÜrdige Unternehmerarbeit angeboten 
(z. B. Eintüten von Klosteinen). 

Gesetzlich besonders zu behandelnde 
Bereiche der Sozialtherapeutischen 
Abteilung und des · Jugendvollzuges 
sind das Anhängsel der Gesamtanstalt. 
Gerade für den Bereich der Sozial
therapeutischen Abteilung wäre unse
res Erachtens ein Standort außerhalb 
der Anstaltsmauern sinnvoller. Ein 
anderer Freiraum könnte für den 
Jugendvollzug zweckmäßig erscheinen, 
um Einflüssen der übrigen Anstalt zu 
entgehen und dem Erziehungsgedanken 
mehr Wert zu verleihen. 

Dennoch darf vor dem Hintergrund 
frauenspezifischer Besonderheiten und 
der sich entwickelnden Spezialisie
rung der Mitarbeiterinnen nicht 
blindlings eine Schließung der heu
tigen Justizvollzugsanstalt für Frauen 
in Erwägung gezogen werden. Bevor 
eine solche Maßnahme entschieden 
wird, sollten andere akzeptable 
Alternativen überlegt werden. Ein 
Rückschritt wäre z , B. die erneute 
Nutzung der Lehrter Straße. 

Die Gewerkschaft örv Berlin fordert 
eine Überprüfung der Schließungs
pläne unter Beteiligung der Mitarbei
terinnen der Vollzugsanstalt für 
Frauen, insbesondere des allgemeinen 
Vollzugsdienst es. 

Den beabsichtigten Stopp des lnve
stitions-/Baupn?.gramms lehnt die 
Gewerkschaft OTV Berlm ab. Damit 
würden Chancen vertan, den Standard 
des Justizvollzuges zu verbessern. 
Dies bedeutet keine Ausweitung der 
Haftraumkapazitäten. Die baulichen 
Gegebenheiten in Altbereichen, ins
besondere der Justizvollzugsanstalt 
Tegel und der justtzvollzugsanstalt 
Moabit, garantieren weder humane 
Arbeitsplätze für Beschäftigte noch 
humane Unterbringungsmöglichkeiten 
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fü• Insassen. Statt finanzmittel für 
Sichet"heitsvorkehrungen zu veLWen
den. wä•en weitet"e Investitionen im 
Arbeits- und Freizeitbet"eich ange
bt"acht. 

Das Krankenhaus der Berline• Voll
zugsanstalten (KBVA) ist eine hygie
nische Katastmphe. Stünde dieses 
Krankenhaus vor den Toren de• 
schützenden Justizvollzugsanstalt, 
wäre es bereits geschlossen worden. 
Die Gewerkschaft ärv Berlin hat die 
mangelnden baulichen Zustände schon 
vor Jahren kritisiert. Kritikwürdig ist 
auch, daß der leitende Arzt des 
BeLliner Vollzuges zugleich sein 
eigener Fachaufsichtsreferent ist. Die 
Fachaufsicht über den medizinischen 
Dienst der Justizvollzugsanstalten 
müßte der SenatsgesundheitsveLWal
tung übertragen werden. 

Zu einer Neustrukturierung des 
Berliner Justizvollzuges gehört auch 
die Schaffung einer weiter verbes
serten beruflichen Qualifizierung von 
Insassen, die die spätere Integration 
in den freien Arbeitsmarkt ermög
licht. Vorhandene Kapazitäten - so 
z. B. in der Technischen Versorgungs
zentrale der Justizvollzugsanstalt 
Tegel und in der Zentralen Kraft
fahrzeugwerkstatt und Fahrbereit
schaft der Justizvollzugsanstalt Plöt
zensee - müßten voll genutzt werden. 
Begrüßenswert wäre die Möglichkeit 
der Fortsetzung von Ausbildungsver
hältnissen im Vollzug nach Haftent
lassung. Die Erteilung des Berufs
schulunterrichts kann nicht immer in 
vollem Umfang garantiert werden, 
weil es an Lehrern mangelt. Diesbe
züglich sind organisatorische Ver
änderungen .erforderlich. lm übrigen 
dUrfte sich !Ur den Berliner Vollzug 
bzw. bei der "Gewinnung von Lehr
kräften" negativ ausgewirkt haben, 
daß die im Berliner Vollzug tätigen 
Lehrerinnen und Lehrer nicht mit 
denen im externen Schuldienst 
gleichgestellt sind (keine Ferienzeiten 
z . B.). Abhilfe könnte erreicht wer
den durch die Übertragung der Fach
aufsicht über die Lehrerinnen und 
Lehrer des Berliner Vollzuges an die 
SenatsschulveLWaltung. 

Die Verhältnisse in der Justizvoll
zugsanstalt Moabit sind skandalös. 
Die Unschuldsvermutung für V-Gefan
gene hat vollzugsgestalterisch keine 
Bedeutung. Vielmehr ist die Haft
situation für V-Gefangene bedeutend 
schlechter als für Strafgefangene. 
Wohngruppenvollzug gibt es nicht. 
Praktiziert wird Einschließungsvollzug 
(23 Stunden pro Tag) . Arbeitsmöglich
keiten und Freizeitangebote fehlen 
"''eitgehend. Gruppenbetreuer sind mit 
Stationen bis zu zweimal l.S Gefan
genen hoffnungslos überfordert. 
Sozialarbeiter können, bei Fallzahlen 
von 80 bis 100, kaum mehr als die 
nötigste Wirtschaftsfürsorge durch-
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fUhren. Die Folge alldessen sind u. a. 
erhöhte Agressivität, Suizide und 
Selbstbeschädigungen bei den Gefan
genen. 

ln der Untersuchungshaft ist der 
Leidensdruck der Insassen besonders 
hoch (z. B. Ungewi.ßheit über das 
persönliche Schicksal) . Für U
Gefangene besteht daher eine beson
dere Betreuungsbedürftigkeit. Insbe
sondere bei Neuzugängen ist eine 
Intensivbetreuung erforderlich. ln 
der Folge dürfen bestehende soziale 
Bindungen nicht zerstört, Wohnung 
und Arbeit nach Möglichkeit erhalten 
werden. Die Gewerkschaft ärv Berlin 
fordert eine erhebliche Erhöhung der 
Betreuungsdichte und die Einführung 
des \'o'ohngruppenprinzi.ps auch im U
Haftbereich. 

Wenngleich Sicherheitsapekte im U
haftvollzug nicht verleugnet werden 
können, so darf die Betreuung der 
Lnhaftierten dahinter nicht zurück
stehen, sondern es müssen Kompro
misse gefunden werden. Die enormen 
Geldmittel, die tn der Vergangenheit 
in die Justizvollzugsanstalt ~1oabit 
geflossen sind, wurden fast aus
schließlich für Baumaßnahmen der 
inneren und äußeren Sicherheit ver
wendet. Die Justizvollzugsanstalt 
Moabit galt und gUt als sicherste 
Anstalt im Land Berlin mit der Folge, 
daß Vollzugsstörer aller Art aus 
allen Anstalten nach Moabit verlegt 
werden. Dies wiederum hat zur Folge, 
daß sich bei vielen Mitarbeitern eine 
Art "john-Wayne- oder Rambo-Syn
drom" entwickelt hat . Mit Fortbil
dungsmaßnahmen in Richtung Betreu
ungs- und Behandlungsvollzug ist 
ganz besonders in der Justizvollzugs
anstalt Moabit dieser Tendenz ent
gegenzuwirken. 

Die Gewerkschaft örv Berlin fordert 
den Senat von Berlin auf, zu einer 
Initiative zur gesetzlichen Regelung 

der U-Haft . Es kann nicht angehen, 
daß das Gesetzgebungsverfahren -
bisher hegt nur ein Arbeitsentwurf 
des Bundesministers für Justiz vor -
rormlich "im Sande stecken bleibt". 

Die Gewerkschaft ÖTV Berlin fordert 
klare Zielvorgaben der Senatsver
waltung fUr Justiz. Es muß ausführ
lich informiert und diskutiert werden. 
Im Interesse des Vollzuges und seiner 
kontinuierlichen Fortentwicklung darf 
weder "etwas über das Knie ge
brochen" noch weiterhin durch 
Schweigen und bloße politische 
Erklärungen im Koalitionsprogramm 
verunsichert werden! 

Um "Motivationsschübe" zu erreichen, 
sind umgehend Kooperationsseminare, 
veränderte Fortbildungsangebote 
einschließlich Supervision mit leiten
den Mitarbeitern und Informations
veranstaltungen (z. B. in außer
ordentlichen Dienstbesprechungen) 
durchzufUhren. 

Die Gewerkschaft ÖN Berlin hält 
eine Novellterung des Strafvollzugs
gesetzes nicht für notwendig. Die 
ersten vorgelegten Novellierungspläne 
hätten einen Rückschritt zum Ver
wahrvollzug bedeutet, Schuld- und 
Sühnegesichtspunkte sollten zur 
Gestaltungsmaxime des Justizvollzuges 
werden. Dies würde für die Mitarbei
ter des Justizvollzuges die Degradie
rung zu reiner Schließertätigkeit, ~e 
Verhärtung der "Frontstellung" 
Bediensteter/Gefangener und die Be
lastung des Arbeitsklimas sowie häu
figere "außerordentliche Vorkommnis
se" (Entweichungen, Ausbrüche, tät
liche Auseinandersetzungen u. a . l zur 
Folge haben. Diese "Giftzähne des 
ersten Novellierungsplanes sind 
gezogen. 

Was jetzt in Form einer Bundesrats
initiative auf dem Tisch liegt, findet 
ebenfalls nicht die Zustimmung der 



Gewerkschaft ÖTV Berlin, weil weiter
hin auf einen "harten" Strafvollzug 
orientiert wird, der weder wirksamer 
noch humaner- ist. Der vorliegende 
Entwurf sieht die Verankerung einer 
opferoezogenen Vollzugsgestaltung 
sowie die Berücksichtigung der 
Bereitschaft des Gefangenen an der 
Erreichung des Vollzugszieles bei der
Gewährung von Vollzugslockerungen 
und Urlaub vor. 

Die Senatsverwaltung für Justiz sollte 
initiativ tätig werden, mit dem Ziel. 
auf hehre unerfüllbare Zielvorgaben 
wie den Täter- /Opferausgleich ebenso 
zu verzichten. wie auf eine gesetz-
lich verankerte überflüssige 
Möglichkeit zu repressiver Vollzugs
gestaltung. 

Nach 12 Jahren Str-afvollzugsgesetz 
haben sich noch keinerlei laufbahn
bzw. besoldungsmäßige Verbesserungen 
für die Bediensteten im Strafvollzug 
ergeben, obwohl verantwortungs
vollere und umfangreichere Aufgaben 
entstanden sind. Das Engagement, mit 
dem die Justizvollzugsbediensteten 
die Last der Strafvollzugsreform ge
tragen haben, wurde nicht honoriert. 
lm Unterschied dazu gab es bei der 
ebenfalls zum Bereich der inneren 
Sicherheit gehörenden Polizei zwi
schenzeitlich wesentliche Verbesse
rungen. Während der Stellenschlüssel 
der Polizei in den Spitzenpositionen 
von LO % in A 8 und 40 % in A 9 
beträgt, liegt er im allgemeinen Voll
zugsdienst mit 30 % in A 8 und 8 % 
in A 9 . Wesentliche Unterschiede 
Z\<lischen Polizeidienst und Justizvoll
zugsdienst gibt es auch bei der 
Personalbemessung. Für den Justiz
vollzugsdienst wird eine wesentlich 
höhere Anzahl von zu erbringenden 
Arbeitstagen bzw. Jahresarbeitsmi-

nuten zur Grundlage genommen. 
Daraus ergibt sich für den Justiz
vollzug ein Fehlbestand von 10 % der 
vorhandenen Stellen. 

Der Vertretungsschlüssel entspricht 
dem der allg. Verwaltung. Er ist für 
die im Wechselschichtdienst rund um 
die Uhr zu besetzenden Dienstposten 
völlig unzureichend. Die Altersstruk
tur im Justizvollzugsdienst hat sich 
verschlechtert : Bis 1991 treten allein 
243 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
des allgemeinen Vollzugsdienstes in 
den regulären Ruhestand. Diese Zahl 
wird sich bis Mitte der 90er Jahre 
noch erhöhen. Dem Nachwuchsmangel 
muß rechtzeitig begegnet werden. Ein 
Vollzug, der die Beschäftigten über
fordert, nur ein negatives Berufs
image bietet, wenig Attraktivität hat, 
den Zielen des Strafvollzugsgesetzes 
nicht gerecht werdende For·bildungen 
vermissen und die Beschäftigten 
ständig Überstunden leisten läßt, 
wird auch künftig seine Probleme 
nicht lösen können. 

Die Gewerkschaft ÖTV Berlin fordert 
erhebliche Attraktivitätsverbesse
rungen, insbesondere der Laufbahn 
des allgemeinen Vollzugsdienstes, 
Abbau von Überstunden und den Aus
gleich des Personalfehlbestandes, der 
sich auch durch Arbeitszeitver-kür
zungen ergibt. Unhaltbar ist, den 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern 
kaum berufliche Perspektiven zu er
öffnen. Besonders der mittlere Dienst 
ist in einer Sackgasse, d . h ., der 
Dienst wird in der mittleren Laufbahn 
begonnen und beendet. Geregelte 
Aufstiegsmöglichkeiten sind unver
zichtbar. Außerdem sind bestimmte 
Aufgaben des allgemeinen Vollzugs-, 
Werk- und Krankenpflegedienstes 
einem gehobenen Justizvollzugsdienst 

ZENTRALE BERATUNGSSTELLE 
DER FREIEN STRAFFÄLLIGEN HILFE BERLIN 

Wir bieten an 

Beratung für Straffällige und deren Familienangehörige, Freunde und Bekannte in 
Form von Einzel- und Gruppengesprächen, für Personen, {lie 

- noch länger inhaftiert sind 

- vor der Entlassung aus der Strafhaft stehen (unser Vorschlag: melden Sie sich 
möglichst bereits 12 Monate vor der Entlassung) 

-als Regelurlauber eine Gästewohnung benötigen 

- unter Bewährung stehen 

-bereits aus der Haft entlassen sind 

-von einer Inhaftierung bedroht sind 

- ihre Geldstrafe nicht bezahlen können 

- verschuldet sind 

Gruppenangebote für Inhaftierte, speziell zur Vorbereitung der Entlassung, sozial
therapeutische Gruppen, auch für Entlassene. sowie Hilfen für 
Angehörige bitte erfragen! 

Informationsbroschüre ,,wohin. was tun?" anfordern! 

zuzuordnen und somit aus dem mitt
leren Dienst auszugliedern. Wir 
denken z. B. insbesondere an \1/ohn
gruppenbe treuer/innen mit besonderer 
Verantwor-tung, Leiter von Freigänger
gruppen, Vollzugsdienstleiter, Sport
übungsleiter, Ausbildungs- und 11/erk
stattleiter, Leiter des Krankenpflege
dienstes. 

Die Gewerkschaft ÖTV Berlin fordert 
für den Krankenpflegedienst die Ein
beziehung der Beamtinnen und Beam
ten· des Krankenpflegedienstes an 
Justizvollzugsanstalten in die Verbes
serungen der externen Krankenpflege. 
Als finanziellen Ausgleich für die 
Schwere der Aufgabenerfüllung in 
Justizvollzugsanstalten ist die Er
schwerniszulage von den seit Jahren 
eingefrorenen 90,- DM mindestens auf 
den doppelten Betrag zu erhöhen. 
Den Senat von Berlin fordert die 
Gewerkschaft ÖTV Berlin auf, hierzu 
die Initiative zu ergreifen. 

Die Außensicherung in allen Ber liner 
Vollzugsanstalten bindet erhebliche 
Q..tantitäten an Beschäftigten des all
gemeinen Vollzugsdienstes. Für die 
elf Sicherungstürme der Justizvoll
zugsanstalt Tegel z. B. müssen Mit
arbeiter zur Verfügung stehen. die in 
den Häusern zur Beaufsichtigung und 
Betreuung fehlen . Für die ausschließ
liche Aufgabe der Außensicherung 
müssen zur personellen Entlastung 
kurzfristig Angestellte eingestellt 
werden, die schon nach kurzer 
Grundausbildung mit ihrer Außen
sicherungsaufgabe betraut werden 
können und nach bisherigen positiven 
Erfahrungen am Arbeitsmarkt vor
handen sind. 

Gewerkschaft ÖTV Berlin, 22.6.1989 
Pressestelle 

Arbeiterwohlfahn d~r Stadt Berlin e V. 

Caritasverband ffir Berlin e V 

Diakonisches Werk Berlin t-.V. 

Straffälligen· und Bewährungshilft e . V. 

Sprechzeiten in der Beratungsstelle: 

Montag, Dienstag, Donnerstag 9- 16 Uhr 
Freitag 9-12 Uhr 
und nach Vereinbarung 

Beratung bei Geldstrafen: 

Montag, Dienstag. Donnerstag 
und Freitag 9-12 Uhr 

Sprcchzeiten in den Haftanstalten: 

Tcgel. Plötzensee (Jugendliche und 
Frauen) nach Vereinbarung über Vor
melder. Briefe oder telefonisch bzw. 
über ihren Gruppenleiter 

Bundesallee 42 (U-Bahn Berliner Straße) 
1000 Berlin 31 
Telefon 86 05 41 
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D A S 

libli: Wie sind Sie auf die Idee 
R~kommen, hier in· 1 eRel cme 
Gruppe zu machen? -

Mörstedt: Ich habe Sozialarbeit stu
diert und hier in Tegel im Haus II 
ein ha:bes Jahr mein Blockpraktikum 
gemacht. Das ist im vierten Semester 
- also relativ fri.ih . ln diesem Zu
sammenhanR habe ich den Sozial
arbeiter aus dem Haus 1. Herrn 
Hesters, kennengelernt und die 
ganze Schulstation. Ich war dort 
häufiger mal drüben und irgendwann 
'labe ich Renate gesehen, die damals 
schon die laufende Gruppe machte. 
Wir haben uns darüber unterhalten, 
und aus Interesse daran, was es hier 
so für Gruppenarbeit gibt , habe ich 
einmal teilgenommen. Das hat mir 
gefallen. Irgendwie kam es dann so, 
daß ich mich daran beteiligt habe, 
weil Renate eigentlich Unterstützung 
gebraucht hätte und weil sie es 
schon sehr lange alleine gemacht 
hatte. Das war kurz vor Schluß des 
Praktikums. Ich wollte auch nicht so 
rausgehen, sondern hier irgend etwas 
weitermachen. Und dann habe ich 
mich hier eingefunden. 

libli: \vie lange mache n Sie schon 
dte Gruppe, und ha ben Sie auch 
Spaß an der Arbeit mit Gefan
'!enen? 

Haase: lch mache das ungefähr sei.t 
Juni :.981.. Bei mir hat das einen 
ähnlichen Hintergrund \\'i.e bei Bettina 
- Praktikum und anschließend der 
\\'unsch, nicht so ganz den Kontakt 
zu verlieren. Damals war das im 
Haus l, und Spaß macht mir das 
eigentlich immer noch. 

Mörstedt: Mir macht es auch Spaß. 
Mal mehr und mal weniger. Das i.st 
auch ganz normal wie überall. 
Manchmal ist es zäher, und manch
mal läuft es eben besser. Es kommt 
auf unsere Tagesform und die der 
Gefangenen an. lch mache es seit 
1986. 

Muhs: Ich bm seit März 1987 dabei, 
und naturlieh macht es mir Spaß. 

libli: Haben Sie sich die Arbeit 
mit Gefangenen so vorgec:tell t 
oder haben Sie ursprünglich 11,anz 
andere Vorstellungen dazu ge
habt ? 

Haase: Da muß ich erst mal was zu 
meinen Vorstellungen sagen. Es be
stand auf jeden Fall nicht die Vor
stellung, in irqend einer Form eine 
therapeutische Gruppe zu machen. 
Die Gefangenen werden hier wett
gehend verwaltet, unselbständig ge-
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A K T U E L L E I N T E R V I E W 

Gruppenarbeit im 
Wohngruppenvollzug 
Im Gespräch mit drei Gruppentrainerinnen: Renale Haase, 
Bettina Mörstedt und Frauke Muhs. 

halten oder gemacht. Dä ging es 
eher darum, im Freizeitbereich und 
im Bereich der Kreativität etwas zu 
finden , das ein bißchen mehr akti
viert. Ich würde sagen, daß das Er
gebnis dieser Gruppenarbeit meine 
Erwartungen übertroffen hat . Ab
gesehen von den Schwierigkeiten, die 
aber im Grunde genommen alle ir
gendwann von seiten der Anstalts
leitung ü~brückt worden sind wie 
z. B. im organisatorischen Bereich 
mit der Videokamera. In der Gruppen
arbeit hat sich gezeigt, daß sich die 
Gruppenmitglieder wesentlich verant
•..rortlicher Iür die Gruppe fUhlen, mit 
eigenen Vorschlägen kommen, kreativ 
sind, Spaß daran haben, selber Pläne 
und Ideen entwickeln. Da habe ich 
anfangs gedacht, daß ich vielmehr 
das treibende Moment sein müßte. So 
gesehen ist es positiver. als ich es 
mir zu Beginn vorgestellt hatte. 

Mörstedt: Ich habe vorher in der 
Jugendstrafanstalt eine Gruppe ge
macht. Dort war es recht zäh. man 
mußte sic h immer unheimlich viel 
ausdenken. Zum Teil kam ich mir vor 
wie ein Hampelmann oder so ein Pau
senclown. Es war einfach wahnsinnig 
schwer. Es gab aber auch wesentlich 
weniger Möglichkeiten als hier, zu 
gestalten und reinzubringen. So bin 
ich eigentlich hier sehr angenehm 
darüber überrascht, weil das doch 
z. B. mit dem Film gerade ein ganz 
konkretes Thema war. \~enn ich daran 
denke, mit wieviel Spaß und Elan 
alleine die Postkästen. die ganze 
Kulisse und alles jetzt fl.ir den 
Videofilm gebastelt wurden und wie 
die Leute bei so einer Sache dabei 
sind. Davon war ich sehr angenehm 
überrascht. 

Muhs: Ich habe eigentlich keine Vor
stellungen gehabt. Und ich hatte 
überhaupt keine Ahnung vom Knast . 

libli: Wie sieh t es mit der Zu
sammenarbeit zwisch.•n der So
zial pädagogischen Abteilung und 
Ihnen aus. Wcrd~n c;i<' unter
stützt, welche Schwi<'ri~kcitcn 
gibt es? 

Haase: ''ittlerweile kann ich sagen, 
dal' \\'ir mit unserer Gruppenarbeit 
relativ wenig Schwierigkeiten haben. 
lch denke, das liegt aber auch dar
an, daß es diese Gruppe schon so 
lange gibt. Schon im Haus 1 wurden 
wir von dem für uns zuständigen So
zialarbeiter sehr aktiv unterstUtzt. 
Wenn wir mit Wünschen, die wir im 
Ralunen der Gruppenarbeit haben, an 
ihn herantreten, ist er inuner bereit, 
das seine zu tun, um das 
durchzusetzen. Uns ist jedoch von 
anderen Leuten, die Gruppenarbeit 
machen oder machen wollten, be
kannt . daß sie ganz erhebliche 
Schwierigkeiten hatten. Zum einen, 
das durchzukriegen, eine Gruppe 
machen zu dürfen, zum anderen 
Genehmigungen zu bekommen. wenn 
~laterialien für die Gruppenarbeit 
benotigt werden. Das erfordert zum 
Teil einen unheimlich langen Atem. 
Soweit mir bekannt ist. sind eine 
ganze Reihe von Leuten abgesprun
gen, die das eigentlich ganz gerne 
machen wollten. Sie sagten sich, daß 
sie ihre Zeit und ihre Nerven lieber 
in einem anderen Bereich investieren 
als gerade im Knast. 

Mörstedt: Seitens der Soz. Päd., was 
heißt unterstUtzt oder nicht? Ich 
denke . es wird geduldet. Eigentlich 
erfahren wir überhaupt kein Echo. 
Manche haben eben mehr Schwierig
keiten mit der Zulassung. einer muß 
sich mehr Sprüche anhören als der 
andere. das ist Ja nun bekannt. 
Ansonsten passiert gar nichts. Einmal 
im Jahr sehen \\i.r sie. wenn es um 
die Honorarverträge geht. die "'ir 
neu unterschreiben müssen. Da .,.ird 
man gefragt, ja wie läuft das denn, 
das ist ja prima, und das ist ja auch 
frequentiert und das war es 
dann. Diese Treffen, die es damals 
mit dem Tetlanstaltsleiter. Herrn von 
Seefranz. einmal im Jahr gab, das 
hat im letzten Jahr nicht statt
Refunden; er hat nur einmal seine 
Dankbarkeit ausgesprochen. Doch muß 
man sa~en. seit Herr Schadenberg in 
der Soz. Päd. ist. haben wir schon 
Unterstützung erfahren, zwar nicht 
pädagogischer Art, aber immerhin. 
Inzwischen haben wir zwei Honorar-



verträge. Frauke hat vor ein paar 
Monaten einen beantragt, aber bisher 
noch nichts gehört. 

libli: Wie könnte Ihre Arbeit 
besser unterstUtzt werden? 

Haase: Da gibt es Z\oJei Punkte. Zum 
einen diese begleitenden Seminare 
für freie Mitarbeiter zur Anleitung 
und Einarbeit ung, die nicht von der 
Justizverwaltung, sondern von der 
Kirche veranstaltet werden - im Haus 
der Kirche, Diakonisches Werk usw. 
lch finde das sehr löblich, weil 
gerade Leute, die neu von draußen 
in den Knast kommen, ganz schön 
verunsichert sind. Sie brauchen wirk
lich Anleitung. Auf der einen Seite 
die gesetzmäßigen Sachen, aber ich 
denke auch so an persönliche Dinge : 
Wie gehe ich auf Schwieri);!keiten der 
Gefangenen ein, wie gehe ich mit be
stimmten Problemen um und so weiter. 

Soweit ich das beurteilen kann, ist 
das ganz gut abgedeckt. Allerdings 
möchte ich nicht ausschließen, daß 
sich die Justizverwaltung damit 
eigentlich aus der Verantwortung ge
schlichen hat. Immerhin steht im 
Strafvollzugsgesetz, daß die Kon
takte nach außen gefördert werden 
sollen. Da denke ich, daß es Aufgabe 
der Justizven.,raltung wäre, die freien 
Mitarbeiter, ob es nun Vollzugshelfer 
oder Gruppentrainer sind, zu schulen 
und zu beraten. 

Zum anderen meine ich, daß jeder, 
der hier Arbeit im Strafvollzug 
macht, sehr alleine ist. Die Vollzugs
helfer haben noch 9.ie Möglichkeit, 
diese Schulungen mitzumachen, aber 
die Leute, die Gruppen machen, die 
wurschtein halt einzeln vor sich hin, 
wissen zum Teil nichts voneinander. 

Es wäre sehr gut, wenn es da eine 
Möglichkeit gäbe, daß sich diese 
Leute in einer Lobby zusammenschlie
ßen. in einer lnteressenvedretun~ . 

Das hätte zum einen den Vorteil, 
sich zu Er fahrungen und über Miß
stände auszutauschen, über die 
Schwierigkeiten, die im Rahmen der 
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Gruppenarbeit bestehen, zu reden. So 
eine Interessenvertretung könnte der 
justizverwaltung, der Anstaltsleitung, 
den einzelnen Teilanstaltsleitungen 
und natürlich auch der Soz. Päd. 
ganz anders gegenübertreten, als 
wenn das so ein einzelner Hansel 
(oder Gretel) macht. Das Problem 
dabei ist nicht, die Adressen zu be
kommen. Um so eine Interessenver
tretung aufzubauen - z. B. in Form 
eines eingetragenen Vereins oder wie 
auch immer , brauchst du ganz 
schön viel Kraft und Arbeitszeit. 

libli: lst die Mitarbeit der Ge
fangenen in der Gruppe eher ge
zwungen oder mehr: freiwillig? 

Mörstedt: Nachdem im Haus I alles 
freiwillig war, hatten wir ein bißchen 
Befürchtungen. In der Konzeption 
vom Haus Vl steht ja drin, daß Grup
penarbeit erwünscht ist oder mal 
notwendig sein wird, um sein Voll
zugsziel zu erreichen. Da befürch
teten wir, daß sie erst mal nur des
halb kommen, um dem zu entspre
chen. Und es stellte sich uns die 
Frage, ob man genug entgegenzu
setzen hat, daß sie eben aus Spaß 
kommen. 

Muhs: 1m Haus 1 \oJar das eine ganz 
andere Gruppe, ganz andere Leute 
wie jetzt im Haus VI. Diese beiden 
Gruppen lassen sich gar nicht mitein
ander vergleichen. 

Mörst edt: Das zum einen. Außerdem 
ist das auch mit dem Film eine ganz 
besondere Sache ge\oJesen. Jetzt bei 
dem letzten Film lief das ebenfalls 
unheimlich gut. Die Leute haben sich 
zum Teil selbst übertroffen, alles 
immer mitgebracht und selbst gebaut . 
Aus einem solchen Erfolg läßt sich 
wieder eine Motivation schaffen, 
wenn andere Sachen nicht klappen 
oder es wie jetzt eine schwierige 
Strecke ist. Aber daß im Prinzip her 
nichts da ist. kann ich nicht sa.c;;en. 

Haase: lch will noch etwas dazu 
sagen, daß wir als drei Frauen eine 
Gruppe im Männerknast machen. 

Sicherlich haben wir da einen Bonus, 
als wenn das jetzt drei Männer oder 
auch nur einer machen würde. lch 
denke auch, da ß eine Reihe von 
Leuten erst mal in die Gruppe rein
gekommen sind, weil wir eben Frauen 
sind. Das finde ich völlig normal und 
legitim. Frauen ex'istieren draußen in 
der Gesellschaft, sind vorhanden, und 
mein Standpunkt .ist, daß es nur gut 
sein kann, wenn im Knast eine Aus
einandersetzung (oder Konfronta
tion?) stattfindet. Meine Erfahrung in 
der Gruppenarbeit hat gezeigt, daß 
das im Laufe der Zeit - nicht bei 
allen - nicht mehr so wichtig is t . 
Die Gruppe ist mehr zusammen
gewachsen. Natürlich sind da immer 
noch Frauen und Männer in der 
Gruppe, das ist klar, das kann man 
auch nicht wegdiskutieren. Aber es 
geht mehr darum, welche Ziele sich 
die Gruppe setzt, welche Aufgaben 
sie hat und wie sie von jedem ein
zelnen Gruppenmitglied erfüllt 
werden können. Die Erfahrung hat 
ebenso gezeigt, daß Leute, die halt 
in die Gruppe kommen, weil sie 
denken, na ja, da sind drei Weiber 
und so, daß die irgendwann weg
bleiben. 

libli: Sie haben sich durc h Ihre 
Arbeit ein Bild vom Vollzug in 
Tegel machen können. Sind Sie 
der Meinung, daß hier resoziali
siert wird? 

Haase: Soweit \oJir das beurteilen 
können, dient der derzeitige Vollzug 
weder dazu, die Leute zu resozia
lisieren, noch für ein Leben in Frei
hei t und Selbstverantwor tung erzogen 
zu werden. Das weiß jeder, der ein 
bißchen mit Knast zu tun hat. Ich 
finde ein bißchen bedauerlich, da ß 
die Hoffnungen, die an die neue 
Regierung und an die neue ]ustiz
senatorin geknüpft waren, sich kaum 
bewahrheitet haben oder bisher Rea 
lität geworden sind. lch will es an 
einem Beispiel festmachen : Die Frage 
der Änderung der Ausführungsvor
schriften. Das ist ein ganz wichtiger 
Punkt fi.ir die Resozialisierung. Es ist 
mir unbegreiflich, warum das so lange 
dauert. Wenn es darum geht, restrik
tive Ausführungsvorschriften zu er
lassen, läuft das viel schneller. 
Argumentiert \oJird von seiten der SPD 
und der AL, daß es so schwierig ist, 
es auch bei den Bediensteten durch
zusetzen. lch denke, \venn so eine 
Verordnung von oben kommt, wird es 
sicherlich lViderstände geben. Aber 
dazu ist schließlich ein Justizsenat 
da, das durchzusetzen, wenn der 
politische \Ville dahinter steht . 

libli: Wir danken Ihnen für das 
Gespräch. 

'der lichtblick' 11 



Am Freitag, dem 16. Juni 1989 um 
9 Uhr, fand vor der Enquete- Kornmis
sion "Gefahren von Aids und Wege zu 
ihrer Eindämmung" des deutschen 
Bundestages eine öffentliche Anhö
rung zum Thema "Aids in den Justiz
vollzugsanstalten" statt. Zu dieser 
Anhörung hatte man aus dem gesam
ten Bundesgebiet dreizehn Experten 
eingeladen, u. a . auch einen Vertreter 
des Lichtblicks. Bei den geladenen 
Experten handelte es sich überwie
gend um Mitarbeiter der Justizmini
sterien der Länder. 

Aus Bremen kam der Anstaltsleiter 
Hoffmann, aus Nürnberg der Leitende 
Anstaltsarzt Dr. Langkamp, aus Nord
rhein-Westfalen der Diplom-Psycho
loge Romkopf und aus Hessen Frau 
Dr. Sauer aus der Justizvollzugs
anstalt Preungesheim. Aus dem Süden 
waren der Leiter der ] ustizvollzugs
anstalt München, Herr Schmuck und 
aus lngolstadt die Diplom- Sozialpäda
gogin Frau Koob vorgeladen wie auch 
Professor Böllinger von der Univer
sität Bremen, Professor Kreuzer von 
der Universität Gießen und Dr. lngo 
Michels von der Deutschen AIDS
Hilfe . Außerdem waren der Einladung 
Pfarrer Dieter Neuhaus- Wever, ein 
Anstaltsgeistlicher der JVA Münster, 
Herr von Seefranz, Leiter der Teil
anstalt VI in der JVA Berlin- Tegel, 
und zwei ehemalige Gefangene - Elke 
Daniel aus Lübeck und Michael 
Gähner aus Berlin - gefolgt. 

Keine Probleme 
mit Drogen? 

Begonnen wurde mit den einzelnen 
Referaten der Teilnehmer. Jeder 
Experte sollte fünf Minuten lang ein 
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Anhörung vor der Aids
Enquete-Kommission des 
Deutschen Bundestages 

kurzes Statement abgeben. Die 
nächsten Stunden waren für Fragen 
vorgesehen, die die Mitglieder der 
Enquete- Kommission an die Sachver-
ständigen richten konnten. Den 
Anfang mit den Kurzreferaten 
machten die Anstaltsleiter. Dabei 
trat deutlich zutage, daß die Leiter 
der Justizvollzugsanstalten im süd
deutschen Raum nach ihrer Ansicht 
keinerlei Probleme mit Drogen hätten. 
Der Arzt aus der JVA Nürnberg ver
stieg sich sogar zu der Behauptung, 
daß in seiner Anstalt gar kein Heroin 
konsumiert wird. 

Erhard Hoffmann, der ehemalige 
Leiter der JVA Bremen-Oslebshausen, 
erklärte dazu, daß sich der Heroin
konsum sowie der Gebrauch von 
Drogen in Strafvollzugsanstalten nie 
völlig ausschließen ließe. Er berich
tete aus seiner langjährigen Erfah
rung und vertrat vehement die 
Ansicht, daß in den Justizvollzugs
anstalten Spritzen zur Verfügung 
stehen müßten. 

Derselben Ansicht war auch der 
Leiter der Teilansta1t VI in der 
Justizvollzugsanstalt Berlin- Tegel. Er 
nannte hierzu Zahlen aus Berlin. Bei 
einer Gefangenenzahl von ca. 1050 
Insassen, von denen ungefähr 250 
intravenös abhängig sind, gibt es 
nach seiner Meinung et\-.ra 150 
Gefangene in Tegel, die HlV-positiv 
sind. Er sagte deutlich, warum sich 
der Drogenkonsum in Justizvollzugs
anstalten nicht einschränken läßt. 
Zum Beispiel in Tegel passieren rund 
10 000 Kraftfahrzeuge die Tore, und 
es werden ca. 100 000 Besucher ab
gefertigt. Außerdem wurden in 1988 
15.000 Vollzugslockerungen gewährt. 
Nach seiner Ansicht gibt es kein 
sicheres System, um Drogen von der 
Anstalt fernzuhalten. Herr von See
franz berichtete, wie in der JVA 
Tegel mit HlV-Positiven umgegangen 
wird. Er meinte, daß das Angebot hin
sichtlich der therapeutischen Kapa
zität und Beratungskompetenz unzu-. 
reichend ist. Es gibt in Berlin keine 

spezielle Unterbringung für HIV
Positive. Infizierte Gefangene 
könnten grundsätzlich Lockerungen 
erhalten, wenn davon auszugehen ist, 
daß der Betreffende bewußt und 
rücksichtsvoll mit dieser Tatsache 
umgeht. In Berlin ist auch kein be
sonderer Arbeitseinsatz vorgesehen. 
Infizierte sollten aber z. B. nicht als 
Friseure arbeiten. 

In Bremen-Oslebshausen ist die 
Unterbringung von HlV-lnfizierten 
ebenfalls nicht extra geregelt. Es 
gibt dort gleichfalls keine Einschrän
kungen für den Arbeitseinsatz. Der 
Leiter der JV A München, Regierungs
direktor Schmuck, erklärte, ihm sei 
kein Fall von Heroinkonsum in der 
Anstalt bekannt. Kondome könnten 
ohne weiteres entgegengenommen 
werden, z. B. beim Einkauf. 

Dazu möchte ich noch anmerken, 
daß ich kurze Zeit später bei einer 
Veranstaltung in München mit einigen 
Mitarbeitern aus dem Strafvoll
zug zusammengetroffen bin. Ihnen 
war die Möglichkeit, Kondome zu 
verteilen, völlig unbekannt und nach 
ihrer Meinung z . B. in Stadelheim gar 
nicht erlaubt. Aber wenn der Leiter 
der JVA vor der Enquete-Kommission 
sagt, daß das möglich ist, kann man 
davon zukünftig ausgehen. 

Problematik der 
Spritzenvergabe 

Doch zurück zur Anhörung. Nach 
den Anstaltsleitern kamen die Pro
fessoren zu Wort. Prof. Kreuzer ging 
besonders auf die Problematik der 
Spritzenvergabe im Strafvollzug ein. 
Viele Justizministerien behaupten, 
daß die Vergabe von Spritzen eine 
Beihilfe zum Drogenkonsum wäre. 



Prof. Kreuzer wies ausdrücklich dar
auf hin, daß dem nicht so ist. Auch 
Prof. Böllinger schloß sich dieser 
Ansicht an und sagte, daß eine 
Spritzenvergabe im Strafvollzug 
keinesfalls ein Tatbestand zur Bei
hilfe zum Drogenkonsum wäre. Großes 
Erstaunen trat auch bei den anwe
senden Vertretern der Enquete
Kommission hervor, daß der Daten
schutz in den Justizvollzugsanstalten 
so gut \vi.e gar nicht gewährleistet 
ist. 

"Wissen ist der 
beste Schutz" 

Dann kam Elke Daniel zu 1vort. 
Sie berichtete über ihre Erfahrun
gen im Strafvollzug. lm Anschluß 
daran gab ich mein Statement ab. 
Nach mir trug Pfarrer Dieter Neu
haus-\vever sein Referat vor. Er 
sprach über seine Arbeit als Pf~rrer 
in einer Justizvollzugsanstalt: 

Schon im Herbst 1987 hatten die 
evangelischen Gefängnispfarrer in Nord
rhein-Westfalen gegen die Art und Weise 
wie im Justizvollzug Aids- Aufklärung 
und Aids- Prävention betrieben wird, 
in einem Memorandum Stellung 
bezogen. Ausgangspunkt war die 
justizministerielle \'/eisung, die Prä
vention nicht nur auf Aufklärung zu 
beschränken, sondern auch auf Kon
trolle und Ausgrenzung zu setzen. 
Justizminister Krumsiek schrieb 1987 
an die Seelsorger: "lm Interesse der 
nichtinfizierten Mitgefangenen und 
Bediensteten kann es nicht dem be
troffenen Gefangenen überlassen 
werden, ob und inwieweit er seiner! 
Eigenverantwortung nachkommt''. 

ln weiteren Gesprächen wurde 
deutlich, daß die Logik dieser Präven-

tion auf Angst gegründet \var. Angst 
vor der Möglichkeit. daß sich Be
dienstete oder Gefangene dur.-ch ein 
Mitverschulden des Vollzuges infizie
ren könnten. Man hatte von einigen 
Anstalten dramatische Zwischenfälle 
geschildert bekommen: HIV-lnfizierte 
drohten mit Ansteckung, um Forde
rungen durchzusetzen. Die Vor
stellung von eigenverantwor.-tlicher.
Selbststeuerung der Betroffenen seien 
angesichts einer "Desperadomentali
tät nicht mehr glaubhaft gegeben". 
"Man könnte doch nicht einfach den 
Kopf in den Sand stecken." 

Der Bund der Strafvollzugsbe
diensteten wurde nicht müde zu be
haupten, daß der Bedienstete am 
besten dadurch geschützt sei, wenn 
er wisse wer infiziert ist. "Wissen ist 
der beste Schutz" - war und ist 
jetzt heute die Parole. Auf einer 
kirchlichen Fortbildungsveranstaltung 
mit et\va 30 Beamten des allgemeinen 
Vollzugsdienstes aus Nordrhein- West
falen, die ich im November letzten 
Jahres zusammen mit einer Ärztin des 
Gesundheitsamtes Münster durchge
führt habe wurde deutlich, daß Prä
vention im Gefängnis nur noch als 
Kontrolle gedacht wird. Obwohl in
zwischen die ministerielle Weisung an 
die Anstaltsleiter gegangen war, daß 
ein Bediensteter nur dann über die 
Infektion eines Gefangenen Kenntnis 
erhalten darf, wenn er darum drin
gend bedarf, war klar, daß natürlich 
alle Bedienstete dieser Information 
dringend bedurften. "Das wäre ja 
noch schöner, wenn ich nicht mehr 
wüßte, wer auf meiner Abteilung 
positiv ist." Es ist inzwischen eine 
eingefahrene Haltung zu beobachten. 
Der Vollzugs- und Werkbeamte verhält 
sich vorsichtig bei HlV-positiven 
Gefangenen. Er vermeidet Berührung, 
manche ziehen Handschuhe bei der 
Zellenkontrolle an. Man will nicht so 
viele davon in seinem Betrieb oder 
auf der Abteilung haben. Die Gefan
genen werden wie Gefangene mit 
anderen ansteckenden Krankheiten 
nach dem Seuchenrecht behandelt. 
Aids ist kein Thema mehr, alles läuft 
routinemäßig ab. Man lebt von der 
Einstellung, daß Aids ein begrenztes 
und ausgrenzbares Phänomen ist. Die 
Vorstellung, alle anderen Gefangenen 
sind negativ, ist alltägliche Haltung. 
Informationen darüber, daß Gefan
gene sich im Urlaub und auch in 
der Haft neu infizieren könnten, daß 
auch Bedienstete infiziert sein 
können, werden zwar gehört aber 
nicht begriffen. Zu sehr scheint der 
emotionale Entlastungseffekt der 
Kontrollstr.-ategien vor den klaren und 
eindeutigen Informationen über 
lnfektionswege zu rangieren. (Soweit 
aus dem Redebeitrag von Pfarrer 
Neuhaus- Wever.) 

Pfarrer Neuhaus- Wever berichtete 
weiterhin, daß die Aids- Prävention 

nicht auf ein Mehr an Kontrolle 
hinauslaufen soll. Es muß heißen: 
Kontr.-olle ist gut, Vertrauen ist 
besser. Denn je mehr das Management 
von Sicherheit und Aufklärw1g von 
oben nach unten ver.-pflichtet wird, 
um so eher kommen die realen 
Gefährdungen von Bediensteten und 
Gefangenen in den Blick. 

Übereinstimmend war von allen 
Anstaltsleitern zu hören, daß es 
keinerlei Infektionsgefahr im Vollzug 
gibt. Nur der ehemalige Leiter der 
]VA Bremen-Oslebshausen und der 
Leiter der Teilanstalt Vl in Berlin
regel \vi.esen darauf hin, daß nach 
ihrer Meinung sich jährlich sehr 
viele Gefangene in Vollzugsanstalten 
durch den gemeinsamen Nadel
gebrauch infizieren. 

Ein deutliches 
Signal setzen 

Schließlich kam der Leiter des 
Referats Strafvollzug bei der Deut
schen AIDS-Hilfe zu Wort. Er sprach 
ausführlich über Diskriminierungs
fälle in bundesdeutschen Gefängnis
sen und forderte den Gesetzgeber 
auf, endlich eine Regelung zu finden, 
nach der erkrankte Gefangene aus 
dem Vollzug entlassen werden. Es 
geht nicht an, sagte er, daß ein 
Gefangener im Strafvollzug an Aids 
stirbt - wie es jetzt schon mehrfach 
geschehen ist. Solche Fälle sind 
keine Einzelfälle. Er gab seiner Hoff
nung Ausdruck, daß die Enquete
Kommission ein deutliches Signal 
setzen wird, um die Praxis dieses 
Umgangs mit Drogenabhängigen in 
unserer Gesellschaft zu verändern. 
Nach seiner Ansicht muß der Dro
genkonsum entkriminalisiert werden. 
Auch dazu erhoffte er sich von der 
Enquete-Kommission klärende Worte. 

Nach meiner Meinung hat die An
hörung ergeben, daß man an der 
Verteilung von Spritzen in den 
Justizvollzugsanstalten nicht mehr 
vorbeikommt. Die aktiven Kommis
sionsmitglieder haben bereits vor 
einiger Zeit die Empfehlung gegeben, 
daß in Justizvollzugsanstalten Sprit
zen verteilt werden sollen. Bisher ist 
keiner dieser Empfehlung gefolgt. 

lch glaube, daß auf die Spritzen
vergabe nun deutlicher hingewiesen 
wird, und ich habe die Hoffnung, daß 
sich durch diese Anhörung die 
Betreuung und Versorgung von HlV
positiven und Aids- erkr.-ankten 
Menschen im Vollzug verbessert. 

-gäh-
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Nach einer: Tenninverschiebung von 
einer \voche, konmen die Insassen 
der Teilanstalt Vl am 30. Juni dcts 
Theaterstück ''Dre-:k am St.:cken" 
sehen. Es dürfte wohl die beste Auf
führung eines Theatersti.i..:kes gewesen 
sein, die je in der JVA Tegel sta~t
gefunden hat. Schade war nur, daß 
dieses Stück nicht im Kultursaal auf
geführt wurde un<l lediglich den 
Insassen der Teilanstalt VI vorbe
halten war. Wie dazu aus gewöhnlich 
gut unterrichteten Kreisen zu 
erfahren war. soll man in der Sozial
pädagogischen Abteilung keine Ver
\\lendung dafür gehabt haben. Und 
daß es dennoch zu einer Aufführung 
zumindest im Haus V1 kam, sei eine:: 
Gruppenleiterin zu verdanken, die 
davon zufällig gehört hatte. 

Nun zum Theaterstück. Es beginnt 
und gibt den Blick auf eine 
schlichte, aber sehr wirkungsvolle 
Dekoration frei. Vier junge Menschen 
kommen auf die Bühne. Sie präsentie
ren sich heiter und lebensfroh. Sie 
betreiben eine Werbeagentur, die den 
Auftrag hat, ein Konzept zur Aids
Prävention für: Jugendliche zu er
stellen. Die einzelnen Mitglieder der 
Werbeagentur stellen sich vor, und 
dabei erfährt der Zuschauer, daß der 
Fotograf "Rene" schon seit Wochen 
krank ist. 

Mit viel Witz. Werbespots und lusti
gen Rollenspielen ob hetero-, 
homo- , bisexue U - werden die Zu
schauer zum Lachen gebracht. Das 
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Kondom steht im Vordergrund. Es \\lird 
dem Publikum in allen Formen und 
Variationen dargeboten. Dabei ist zu 
merken, daß selbst die Leute in der 
Agentur eine Abneigung gegen Kon
dome haben. Einen plötzlichen Stim
mungswechsel gibt es, als die Kol
legen von der Inhaberin der Agentur 
erfahren, daß Rene an Aids erkrankt 
ist. Entsetzen und Angst breitet sich 
unter ihnen aus. Sie setzen sich auf 
ihre Plätze. Den Gesichtern sieht man 
die Angst und die Gedanken an: 
Kann ich mich bei ihm angesteckt 
haben. weil ich aus seiner Tasse 
getrunken oder ihm die Hand gegeben 
habe? 

Petra. die mal mit Rene geschlafen 
hat, packt die Angst genauso, obwohl 
sie damals ein Kondom benutzten. 

Ein Theaterstück 
zum Thema 

Sexualität und AIDS 

Alex bekommt sogar einen Wutanfall, 
wo er Schwule, Fixer und Prosti
tuierte beschimpft. Als die Kollegen 
dann von Rosi, der Inhaberin, 
erfahren, daß Rene bald wieder zur 
Arbeit kommt, spitzt sich die Situa
tion zu. Sie wollen ihn nicht mehr 
haben. Und falls doch, \\!erden Regeln 
verlangt, z. B. jedem seine eigene 
Tasse US\\1. Die Angst ist größer als 
alles andere, die Freundschaft ist 
plötzlich vergessen. Am Ende bleibt 
Rosi, die Rene helfen und unter
stützen will, allein. 

.Für die wirklich gelungene Auffüh
rung wurde den Schauspielern ein 
riesiger Applaus der etwa 50 anwe
senden Insassen zuteil. Als Aner
kennung und als Dankeschön wurden 



den beiden weiblichen und männ
lichen Akteuren Blumensträuße über
reicht. Sie hatten es sich auch mehr 
als verdient, mit ihrer beeindrucken
den schauspielerischen Leistung. 
Jeder vermochte in seiner Rolle zu 
überzeugen. Während man am Anfang 
noch über die witzigen Dialoge 
lachen konnte, wurde einem am Ende 
die ganze Aids- Problematik deutlich 
vor Augen geführt und zum Nach
denken angeregt. 

Nach einer kleinen Pause war noch 
zu einer Diskussion geladen, an der 
sich etwa zehn Gefangene betei
ligten. Man erfuhr, das die Idee zu 
diesem Stück daraus entstanden ist, 
daß eine Frau sich darüber 
Gedanken gemacht hatte, weil sie 
einen lnfizierten in der Nachbar
schaft hatten und mitansehen mußte, 
wie er alleingelassen wurde und 
vereinsamte. Die Idee zum Stück war 
also geboren. Die Theatergruppe hat 
sich zu diesem Stück erst kohzipiert, 
früher gab es sie nicht. Sie haben 
damit bisher im gesamten Bundes
gebiet großen Erfolg gehabt und sind 
seit eineinhalb Jahren auf Tournee. 
Dieses Stück soll den Menschen die 
ganze Situation der Aids- Problematik 
näher bringen. 

Während der Diskussion kam auch die 
Frage auf, Aids-Test, ja oder nein? 
Die meisten unter den Gefangenen 
und Schauspielern meinten dazu nein, 
da sie es gar nicht wissen möchten. 
Von den Leuten hier drin war es mehr 
die Angst vor der Diskriminierung. 
Aber nicht unter den Gefangenen, 
sondern mehr von seiten der 
Beamten. Denn der Umgang mit HIV
lnfizierten unter Gefangenen ist 
nicht so gx:-oß wie manch einer 
denken mag. 

Die Diskussion war schon fast am 
Ende, als man plötzlich erfuhr, daß 

auch zwei Herren von der Berliner 
Aids-Hilfe anwesend sind. Sie hatten 
schon der Aufführung beigewohnt. Es 
wäre wünschenswert gewesen, wenn 
sie sich zumindest zu Beginn der 
Diskussion vorgestellt und sie gelei
tet hätten. Sie mußten sich 
massive und berechtigte Kritik an 
ihrer Arbeit gefallen lassen. So 
vermochten sie auch nicht recht zu 
überzeugen, daß sie sich ernsthaft 
für die Belange und Probleme der 
HlV-Positiven in Tegel engagieren. 
Schließlich ist die Aids- Problematik 
und -Prävention schon seit gut vier 
Jahren ein Thema für Tegel. Aber 
erst jetzt hat es die Berlinet: Aids
Hilfe geschafft, einen Mitarbeiter 
einzustellen, der sich um die Belange 
der Betroffenen in Tegel kümmern 
soll. 

Es kam auch zur Sprache, daß die 
Medien zur Angst vor Aids sehr 
beigetragen haben mit Berichten wie 
"Mücken übertragen Aids", anstatt 
sinnvolle Informationen zu liefern. 
Die Diskussion hätte sicherlich noch 
länger gedauert als eine knappe 
Stunde. Aber es bestand eine Anord
nung von oben, daß der Wagen der 
.Theatergruppe zu einer festgesetzten 
Zeit das Anstaltsgelände verlassen 
haben muß. 

Wir können nur hoffen, daß dieses 
Stück noch einmal und dann im 
Kultursaal zur Aufführung gelangt, 
damit es alle interessierten Gefan
genen sehen können - und das dann 
nicht jeder Teilnehmer mit Namen 
notiert wird .. . Sonst werden wohl 
wieder sicherlich nicht viele er
scheinen. 

Zum Schluß noch einmal ein Danke
schön an die Schauspieler und die 
gesamte Theatergruppe. Ihr wart 
wirklich Spitze' 

-spe-

Am Rande bemerkt 

Asbest in der Luft 
Sehr erstaunt waren einige Gefangene 
als sie bemerkten, daß die Wach
türme in der JVA Tegel zum Teil 
nicht besetzt wurden. Etwaige Ver
mutungen, daß durch den neuen 
Senat eine Bewachung der Gefan
genen nicht mehr nötig sei, erwiesen 
sich als falsch. 

Auch in Tegel hatte der Teufel zu
geschlagen, der schon viele Schul
neubauten zum Schließen zwang: 
Asbest war in der Luft. Ein Beamter 
hatte sich bei der Reinickendorfer 
Bauaufsicht erkundigt, ob das so in 
Ordnung ist. Und nachdem man bei 
Probemessungen feststellte, daß in 
der Luft mehr Asbestfasern sind als 
erlaubt, wurden ein paar Türme ge
schlossen. Die "armen, armen" Straf
vollzugsbeamten mußten nun vor den 
Türmen stehen und hin- und herlau
fend ihren Dienst versehen. Füt: die 
"armen" Leutchen war das ein reines 
Spießrutenlaufen, denn sie blieben 
nicht mit spritzigen Bemerkungen von 
Gefangenen verschont. 

Inzwischen ist die Ursache bekannt: 
Die Dichtungen an den Türmen waren 
mit Asbest versetzt. Mittlerweile 
können die Türme wieder mit Beamten 
besetzt werden, weil man sich gleich 
dat:an gemacht hatte, die alten 
Dichtungen gegen asbestfreie auszu
tauschen. 

Wie auf der untenstehenden Zeich
nung deutlich erkennbar ist, wollten 
einige Beamte keinen Turmdienst mehr 
versehen. Diese Angaben wurden zwar 
von der Leitung der ]VA Tegel nicht 
bestätigt, aber wie aus gewohnt 
trüber Quelle verlautbat:t, haben 
einige Beamte nein gesagt, das sei 
gesundheitsschädlich. \'lit' sind so
wieso der Meinung, daß jeglicher 
Turmdienst gesundheitsschädlich ist. 
Schon im ]uni 1986 haben wir in 
einer Zeichnung behauptet, daß man 
nur Turmdienst ausführen kann, wenn 
man schizophren ist, weil man dann 
nie ständig allein ist. - gäh-

'der lichtblick' 15 



lluf diesen Seiten haben die Leser das Wort . Ihre Wünsche, Anregungen, 
Forderungen, Kritik und Urteil , müssen sich nicht unbedingt mit der 
Meinung der Redaktion decken. Die Red. behält sich vor, Beiträge - dem 
Si nn entsorechend - zu kürzen . Anonyme Briefe haben keine Chance . 

Betr.: Geplante Knastsen-
dung auf Radio 100 
ab Herbst 

Wie Ihr vielleicht schon 
wißt, wollen wir ab Herbst 
regelmäßig eine Knastsen
dung in unser Radiopro
gramm aufnehmen. Da es 
auch Eure Sendung sein 
soll, sind wir dringend auf 
Eure Hilfe dabei ange\'li.e
sen. 

Vorläufig planen \oJir die 
Sendung im Vier-Wochen
Turnus. \venn die Sendung 
Erfolg hat, i.st eine zeit
liche Ausdehnung möglich. 

Wir stellen uns die ein
bis zweistündige Sendung 
als Gruß- und Musikwunsch
sendung vor. D. h .: Jeder 
kann uns schreiben, Musik 
bestellen und Grüße aus
richten lassen. Ein infor
mativer Teil über Knast
bedingungen und darüber, 
was in Knästen gerade 
läuft, soll auch enthalten 
sein. Auch dabei wären wir 
ganz stark auf Eure Mit
hilfe und Eure Post an
gewiesen. Wichtig ist, daß 
nach unseren Vorstellungen 
die Sendung ein Bindeglied 
zwischen "drinnen" und 
"draußen" sein soll. Leute, 
die vom Knast noch nichts 
wissen draußen, sollen auf 
längere Sicht motiviert 
werden, Kontakte in den 
Knast aufzubauen. Das 
heißt also, daß die Sen
dung auch Leute draußen 
ansprechen muß. Ein Ser
vice- Teil innerhalb der 
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Sendung ist ebenfalls 
denkbar. 

Das wären erst mal 
unsere Vorstellungen. Wir 
wären Euch dankbar, wenn 
Ihr die Diskussion über die 
Gestaltung unserer Knast
sendung in die Häuser 
tragen könntet und Ihr uns 
Eure Vorstellungen schreibt, 
damit es auch Eure 
Sendung \oJird! 

Ganz liebe Grüße erst 
mal Euch allen! 

lJlf Morling 

WELT AM DRAHT 
das aktuelle Magazin von 
Radio 100 
Potsdamerstraße 131 
1000 Berlin 30 

Tariflohn für Gefangene -
Gefangene in die Gewerk
schaften 

Aufgrund des sogenann
ten besonderen Gewaltver
hältnisses, näher geregelt 
lediglich durch das Straf
vollzugsgesetz, ist es den 
Gefangenen bisher nicht 
möglich, in Gewerkschaften 
organisiert für Tariflöhne 
zu kämpfen. 

Bisherige Versuche, spe
zielle Gefangenengewerk
schaften zu gründen. 
scheiterte!) stets an der 
Konstruktion des "beson
deren Gewaltverhältnisses' '. 
Es geht nun nicht dar-

um, einen weiteren Ver
such zu starten, eine spe
zielle Gefangenengewerk
schaft zu gründen, sondern 
darum zu erkämpfen, daß 
die Gefangenen in die be
stehenden Gewerkschaften 
aufgenommen und bei Tarif-
auseinandersetzungen von 
den Gewerkschaften mit 
einbezogen werden. 

Ein solcher Schritt 
klingt zunächst utopisch. 
Es wäre auch unrealistisch 
zu meinen, daß ein solcher 
Schritt von heute auf mor
gen durchgesetzt werden 
kann. Die tatsächliche Auf
nahme der Gefangenen in 
die bestehenden Gewerk
schaften ist im Gegenteil 
nur nach langwierigen 
Kämpfen möglich, wobei ge
rade auch die Trägheit der 
Gewerkschaften besonderer 
Beachtung bedarf. Es \oJird 
nach Schreiben immer 
\'Iieder nachgehakt v1erden 
müssen, um tatsächlich 
Antworten zu erhalten. 

Derzeit ist die Situation 
hierzu günstig. Die Gewerk
schaften haben gemerkt, 
daß es große Gruppen der 
Bevölkerung gibt (nicht nur 
Gefangene, insbesondere 
auch Arbeitslose), die von 
dem bisherigen Schema der 
Gewerkschaften nicht er
faßt werden. Im Moment 
diskutieren die Gewerk
schaften dementsprechend 
erforderliche Umstruktu
rienmg, um auch Arbeits
lose und Teilzeitbeschäf
tigte vertreten zu können. 

Eine günstige Gelegenheit, 
um zu erkämpfen, daß die 
Gefangenen dabei nicht 
(\'Iieder mal) vergessen 
werden. 

Wichtig für die Gefan
genen ist vor allem, damit 
nicht unendlich im Dickicht 
der Zuständigkeiten ge
schwommen wird, feste An
sprechpartner in den Ge
werkschaften zu haben. Als 
wichtigste, auch aufge
schlossene Gewerkschaft ist 
zunächst die IG Metall zu 
nennen. Hier gibt es als 
Bevollmächtigten der IG 
Metall Herrn Manfred 
Foede, Alte jakobstraBe 
148, 1000 Berlin 61. An ihn 
können sich (alle) die Ge
fangenen, aus der Straf
vollzugsanstalt Tegel (am 
besten gemeinsam) wenden 
und das Anliegen 'vortragen. 

Die Gefangenen können 
sich darauf berufen, daß 
sie den Ansprechpartner 
von Herrn Prof. Ulf Ka
dritzke, Uhlandstraße 151, 
1000 Berlin 15, haben, 
einem Professor an der 
Fachhochschule für Wirt
schaft, der sich seit 
langem mit Gewerkschaften 
beschäftigt und dort 
bekannt ist. Eine gute 
Empfehlung also. 

Von der IG Medien 
(vormals IG Druck und 
Papier) kommt Frau L. in 
Betracht, deren Anschrift 
jedoch erst nachgereicht 
werden kann. Beruft euch 
in jedem Fall auf Professor 
Kadritzke, und wenn keine 
Reaktion kommt, hakt nach. 
Der Gewerkschaftsapparat 
ist träge, und er muß 
daher erst angeschoben 
werden. 

Also, der erste Anfang 
mit der IG Metall könnte 
gemacht werden, danach 
mit der IG Medien und nach 
Bedarf auch mit weiteren 
Ge\verksc haften. 

Über das Herantreten an 
die Gewerkschaften hinaus 
ist es auch sinnvoll, daß 
sich (alle) die Gefangenen 
an die Justizsenatorin von 
Berlin wenden und nach
fragen was dagegen 
spricht, daß Gefangene ge
werkschaftlich organisiert 
sind. Auch hier \'li.rd der 
theoretische Anspruch des 
SPD/AL-Senats herausgefor
dert werden. 

In diesem Sinne viel 
Erfolg. 

(Verfasser ist der Redak
tion bekannt) 



Hallo Kollegenlnnen, 

wir sind eine Gruppe 
von zur Zeit 2L Lebens
länglichen, die sich mehr 
oder weniger häufig in un
terschiedlicher Stärke 
trifft und die sich Gedan
ken zur Verbesserung und 
zur Problematik des Voll
zuges "lebenslänglich" 
macht. 

\Vir suchen nun auf 
diesem Weg Kontakt zu 
Gruppen und Einzelpersonen 
in anderen Knästen, die 
bereit sind, sich mit uns in 
Verbindung zu setzen und 
Erfahrungen auszutauschen 
über Vollzugspraktiken der 
lebenslangen Freiheitsstrafe. 
Dabei ist es gleichgültig, 
ob Frau oder Mann. Die 
Strafe ist für alle gleich. 

''~ir sind dabei. einen 
Fragenkatalog zu den 
einzelnen Problemfeldern zu 
erstellen und würden uns 
über rege Zuschriften 
freuen. Das Fernziel sollte 
für uns alle sein: Weg mit 
dem Gununiparagraphen 
"Lebenslang" . 

Herzliche Grüße 

Horst-Joachim Lux 
Seidelstraße 39 - 111 E 
1000 Berlin 27 

Betr.: Leserbrief von Dino 
Peiserf, Libli- Ausgabe 
März/April 89 

Lieber Dino, 

Du solltest mal Selbst
kritik üben, als Carsten 
Struwe in Deinem Leser
brief solch eine Ironie 
rüberzubringen! Denn in 
meinen Augen '"ar Dein 
Leserbrief voller Utopie. 
Ich weiß nicht, ob Du je
mals einen Einblick in die 
Drogenszene hattest, ich 
denke nein; denn ansonsten 
würdest Du nicht so'n Stuß 
schreiben. Um eines klarzu
stellen: Drogenabhängige -
ich beziehe mich mal auf 
Junkies, o.k. ? gehen 
grundsätzlich keiner Arbeit 
nach (wenn sie nicht 
gerade im Knast sitzen -
wie Du!), denn ihr Full
Time-Job ist die Beschaf
fung von Kohle und 
Drogen. Tag- und Nacht
arbeit! So, sollte es nun 
eine Legalisierung geben, 
würde genau das Gegenteil 
eintreten. 

jeder von uns (bin auch 
Betroffene) könnte einer 
Arbeit nachgehen, denn 1. 
fällt die ewige Beschaf
fungsrennerei weg und 2. 
\roßte man endlich, wofür 
mann/frau arbeitet! \Yas 
Dein_e Beschreibung des 
Drogenkonsums der Richter 
bzw. Anwälte anbetrifft, so 
trat hier Deine Ironie auf 
den Höhepunkt. Denn wenn 
ein Richter gerne Base 
raucht, oder wenn ein 
Anwalt drücken würde, so 
könnten sie dies auch ohne 
Legalisierung - denn Kohle 
haben die Herren ja!! 

Und sind wir im jetzigen 
Zustand nicht noch stärker 
zum "Siechtum" verurteilt, 
wenn die kleinsten Konsu
menten eingesperrt werden 
und zum Teil abstrakte 
Strafen bekommen? - Dies 
ließe sich vermeiden, Dino! 

Was die Kinder angeht, 
so geht jeder Mensch 
seinen eigenen Weg; ob nun 
legal oder nicht, denn er
fahrungsgemäß beginnt kein 
Junkie nur aus Lust und 
Laune, Heroin zu konsu
mieren. lch \lleiß nicht. 
Dino, vielleicht liegst Du 
gerne mit drei Mann auf 
2er Zelle, denn immerhin 
füllen zur Zeit ca. 50 % 
Drogenabhängige den Knast. 
Leute, die eigentlich gar 
nicht da hingehören. 

O.k ., dies mal dazu. 
Natürlich bin ich nicht für 
die Lösung "LSD im Trink
wasser" (aufgelöster Koks 
wäre da schon besser ... ) -
aber Scherz beiseite. Nach 
wie vor fände ich die 
beste Lösung dieses Pro
blems mit der bedingungs
losen Einführung des Me
thadon-Programms in allen 
Bundesländern und für alle, 
die es nötig haben! Also 
sollte weder Dein Ärger 
auf Carsten noch mein 
Ärger auf Dich umschlagen, 
sondern besser wäre ein 
gemeinsamer Einsatz zum 
Fortschritt, zur Einführung 
des Methadon-Programms. 

Aber wir alle kennen ja 
die Sturheit der einzelnen 
Bundesländer (Baden-\Vürt
temberg und Bayern an 
erster Front), also wird es 
auch so weiter gehen. Die 
Knäste werden weiterhin 
überfüllt sein wegen 
Drogen- bzw. Beschaffungs
kriminalität. Die Junkies 
werden weiterhin Tag- und 
Nachtarbeit leisten, um an 
ihre "Medizin" zu kommen, 
und wir alle werden 

weiterhin von Lösungsmög
lichkeiten träumen ... 

So, das mußte ich los
werden. Noch 'ne Bemer
kung zum Schluß, Dino, ich 
wünsche Dir viel Erfolg mit 
Deiner APK (Anti-Dope
Koordinierung), aber mich 
kannst Du leider nicht als 
Mitglied gewinnen! 

Alles Gute für Dich, 
meine Leidensgenossen 1 nnen 
und alles Liebe für die 
Li.bli-Redaktion. 

Karin Amann 
Metz 

Resozialisierung oder legale 
Ausbeutung von Inhaf
tierten? 

Es gibt viele tausend 
von Menschen, die sich in 
Haft befinden, herausgeris
sen aus der gewohnten Um
gebung, weil sie straffällig 
geworden sind, aus Gründen, 
die es zu ergründen bedarf. 

Das Gericht versucht zu 
beweisen, daß man der 
Täter ist. Es heißt da so 
Gchön "ohne Ansehen der 
Person", denn vor dem 
Gesetz sind alle gleich, 
aber die Rechtsprechung ist 
weiß Gott ganz anders. Oft 
ist es so, daß r(lan die 
kleinen Täter härter be
straft als die großen und 
bekannten. Bedingt da
durch hat sich bei vielen 
Gefangenen Haß aufgestaut 
auf alles was reicher ist 
als man selber. 

Nach der Verurteilung 
kommt man dann in eine 
große Vollzugsanstalt, wo 
die Arbeitspflicht für jeden 
besteht, ansonsten muß man 
für die Haftkosten auf
kommen, und wer kann das 
schon? Also geht man 
arbeiten, egal was es auch 
ist. \venn man nun denkt, 
man würde hier Reichtümer 
ernten. der hat sich ge
schnitten. Es gibt pro Tag 
ca. DM 7 .33, und davon 
muß man sich Zigaretten 
kaufen und auch Kosmetik
artikel, wenn man nicht die 
"gute" Seife der Anstalt 
benutzen will. Wer aber auf 
die Idee kommt und meint, 
man könne davon auch 
noch seine Familie unter
stützen, die ja mit der 

neuen Situation nichts zu 
tun hat, der irrt ganz 
gewaltig. Was nun folgt, ist 
eine Pfändung nach der 
anderen, wenn man draußen 
Schulden hat. Aber da man 
unter der Existenzgrenze 
liegt mit seinem "Ver
dienst" meint man, die 
können warten. 

Wieder ein großer 
Denkfehler; es wird regel
mäßig abgezogen von 
deinem Ersparten, was man 
als Rücklage bezeichnet. Es 
gibt doch einen Pfändungs
schutz, aber nicht für die 
sich in Haft befind.lichen 
Menschen. Die Familie 
(Frau) möchte auch Geld 
für sich und die Kinder, 
aber das geht nicht, liebe 
Frau, erst kommen die 
Gläubiger und dann du. 
Aber wie soll denn ein 
nonnaler Mensch das wissen 
wie das Gesetz so gehand
habt wird? 

Wie steht es denn 
überhaupt mit meiner Ren
te??? Die Zeit, die man 
hier verbringen muß, ist 
eine nämlich meine 
Fehlzeit, aber warum denn 
das? Ich verdiene hier 
doch "etwas", warum zahlt 
man denn keine Renten
versicherung für die Inhaf
tierten? Ist man nicht 
genug bestraft, wenn man 
abgeschirmt ist von der 
Familie??? Die Schulden 
laufen \-.reiter, aber die 
Rente nicht, denn etwas 
Strafe muß aoch sein. Es 
darf diesen Menschen dort 
im Gefängnis nicht zu gut 
gehen. 

Ein normaler Gefangener 
verdient pro , Monat zwi
schen DM 120 und DM 140. 
Davon kauft er sich etwas 
zu essen, Kosmetika, Ziga
retten, Briefmarken, und 
wenn noch etwas übrig 
ist, vielleicht etwas zum 
Trinken, Milch oder Cola. 
\'lie heißt es so schön im § 
3 des Strafvollzugsg~setzes: 
dem Leben soll man nach 
draußen angepaßt werden. 
- Wie wird das denn so 
ausgeführt im Vollzug? Das 
heißt Einschluß um 22 Uhr, 
und der Gefangene ist mit 
sich und seinen Gedanken 
auf seiner Zelle, denkt an 
zu Hause, wo seine Frau, 
sein Kind und die vielen 
Sorgen auf ihn warten. 
Nun hat er vielleicht mal 
Probleme im Laufe der 
Zeit 
dafür 
auch 

seiner lnhaftierung, 
gibt es dann ja 
Gruppenleiter, die 
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als Sozialarbeiter fungieren 
sollen. 

Aber wenn man denkt, 
von da käme dann die 
Hilfe. nein, ganz im Gegen
teil, denn er hat ja seine 
Vorschriften und Gesetze. 
"Herr Gruppenleiter, ich 
verdiene so weni_g, wovon 
soll ich denn meine Schul
den bezahlen?" "Nun 
machen Sie sich mal keine 
Sorgen, hier passiert Ihnen 
ja nichts." - "Warum kann 
ich denn nicht angepaßt 
werden nach draußen?" -
''Aber, mein Herr, Sie 
werden doch angepaßt nach 
§ 3, das wissen Sie doch." 

Wenn man mir das Geld 
geben würde, was ich drau
ßen verdienen würde, käme 
ich zurecht; das verstehe 
ich unter Resozialisierung, 
denn ich arbeite doch in 
der Buchbinderei, und das 
ist ein sehr harter Job. Da 
muß man, wenn man etwas 
mehr verdienen möchte, 
ganz schön ran; ist auch 
bestimmt so hart wie in der 
Freiheit. Guter Mann, was 
verstehen sie schon von 
Resozialisierung. Wenn sie 
das wüßten, wären sie ja 
nicht hier. Ich habe drau
ßen auch freie Arztwahl, 
dann habe ich auch noch 
meine freie Meinungsäuße
rung nach dem Grundgesetz, 
aber das zählt hier alles 
nicht, denn wenn du ein 
Gesetz zitierst, dann bist 
du renitent und aufsässig 
und somit untragbar. 

Es gibt ja auch ver
schiedene Vollzugsarten. Da 
wäre zunächst der "Regel
vollzug" . Dort bist du 
alleine auf dich gestellt. 
Mit Hilfe für dich tut man 
sich da sehr schwer. Da 
wäre noch der "behand
lungsorientierte Wohngrup
penvollzug", was immer das 
auch sein mag. Hier wirst 
du erst recht krank, denn 
du bist mit ca. 30 Gefan
genen auf einer Wohnebene. 
Diese Menschen siehst du 
den ganzen Tag, auf der 
Arbeit, beim Sport, beim 
Besuch, halt den ganzen 
Tag. Nun aber zu den Ver
günstigungen. Da wäre der 
"\>lohngruppenvollzug", da 
kann man seinen Haftraum 
nach eigenen Vorstellungen 
einrichten, von der Tapete 
angefangen, bis hin zur 
selbstgebauten Schrank
wand. Aber der Vollzug ist 
auch nicht besser, bist 
doch auch eingeschlossen 
mit den gleichen Menschen. 
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Wenn du dann etwas 
Glück hast, kannst du in 
den offenen Vollzug ver
legt werden, aber was ver
langt man denn dort von 
dir? Also, du mußt arbeiten 
gehen und darfst wenige 
Stunden die Freiheit er
leben, na endlich freie 
Arztwahl und die Rente 
geht auch weiter. Die 
Rente läuft nun weiter, 
aber die freie Arztwahl 
gibt es nicht, obwohl du 
deine Beiträge bei der 
Krankenkasse bezahlst. Nun 
hast du im Verwahrvollzug 
noch ein Einzelzimmer, aber 
hier bist du mit vier bis 
fünf anderen auf einer 
kleinen Suite, und dafür 
werden dir dann noch ca. 
DM 400 pro Monat abge
zogen. Ist das nicht lega
ler \vucher, frage ich den 
Sozialarbeiter? Aber guter 
Mann, sie brauchen doch 
nicht in den offene!} Voll
zug gehen, bekommt man 
als Antwort. 

Man bekommt dort auch 
ein Taschengeld seitens der 
Anstalt. Davon mußt du 
dein Fahrgeld und deine 
Zigaretten bezahlen. Diese 
Summe ist nahezu lächer
lich. Für deine Frau hast 
du wieder keinen Pfennig 
übrig, also wieder nichts 
mit Resozialisierung. Aber 
wann geht es denn nun 
endlich los mit der Reso
zialisierung? Man soll doch 
nach dem Gesetz resozia
lisiert werden. 

Fassen wir zusarrrrnen, 
was das Gesetz darunter 
versteht. Man muß arbeiten, 
egal für wieviel Geld, man 
muß seine Schulden regu
lieren, auch noch der 
Familie etwas Geld schicken, 
die Haftkosten müssen auch 
noch- beglichen werden. Da 
stellt sich mir doch die 
Frage, warum ich nur 
Pflichten und keine Rechte 
habe, warum zahlt die 
Justiz denn nicht meine 
Rentenbeiträge weiter, 
damit ich im Alter dem 
Staat nicht auf der Tasche 
liege??? Das wäre doch 
eine echte und verdiente 
Resozialisierung, denke ich. 

Wie soll ein Mensch, der 
eine längere Haftstrafe 
verbüßt hat, denn noch 
eine Rente bekorrrrnen. Der 
Justizsenator hat darauf 
nur eine Antwort übrig, 
dafür ist kein Geld übrig, 
deshalb kann man den Ver
dienst auch nicht erhöhen 
für Strafgefangene in den 

Haftanstalten. Also wird 
man wieder straffällig, weil 
die Gläubiger keine Ruhe 
geben. Es beginnt wieder 
der alte Trott, denn deine 
Familie gibt es inzwischen 
ja auch nicht mehr durch 
die "Resozialisierung", die 
es wohl in der Wirklichkeit 
auch nicht wirklich gibt. 
Somit ist und bleibt es ein 
moderner Sklavenvollzug, 
wo der Mensch ausgebeutet 
wird, damit die Haftanstal
ten eine Existenzberechti
gung behalten, um auch 
weiter von Resozialisierung 
zu sprechen, denn die mün
digen Bürger glauben doch 
"alles", was man ihnen 
erzählt, es kommt nur auf 
die Verpackung an. Wie man 
es in den Medien lesen und 
hören kann, geht es den 
Inhaftierten doch blendend. 

Peter Brünn 
JVA Berlin-Tegel, TA Vl 

Kein § 35 BtmG! - Entlas
sung - Was dann? 

Für viele Inhaftierte 
aus der Drogenszene sieht 
es finster aus. Wer sich 
umsieht oder sich selbst 
oder seine Situation be
trachtet, der wird fest
stellen, daß ein "Abdriften" 
in die Szene vorprogram
miert ist. Keine Wohnung, 
keine Arbeit, mit zwei 
Reisetaschen voll Klamot
ten und etwas Überbrük
kungsgeld bleibt von dem 
Vorsatz, nicht erneut in 
eine Drogenabhängigkeit zu 
geraten, nicht viel übrig. 

Viele ahnen das schon 
und versuchen in irgend 
einer Einrichtung unter
zukorrrrnen. Dies bietet den 
Vorteil, mit Hilfe der §§ 35, 
36, 37 BtmG früher heraus-

zukommen und die Zeit in 
der Therapie ganz oder 
teilweise angerechnet zu 
bekommen. Mit welchem 
Erfolg, sei dahingestellt, 
denn in der Regel erweist 
sich das Ganze als Bume
rang. Viele von uns kennen 
das und haben es vielleicht 
selber schon erlebt. 

\•lir. zwei Leute aus 
Tegel und \o/ilfried Köhn 
vom Sozialpädagogischen 
Institut Berlin, der uns 
beim Aufbau des Projekts 
unterstützt, wenden uns an 
Leute, die sich in der oben 
geschilderten Situation be
finden, Menschen, die aus 
welchen Gründen auch 
immer, den § 35 BtmG nicht 
bekommen oder haben 
\vollen. 

Unsere Absicht ist es, 
nach der Entlassung Wohn
raum zum Zusarrrrnenleben 
ohne Drogen zu bieten. Von 
dort aus dann jeder aus 
eigener Kraft seine Ange
legenheiten, Beruf, Ausbil
dung, Lebensunterhalt 
regeln soll. Wenn man sich 
dabei gegenseitig unter
stützt, ist das mit Sicher
heit nicht verkehrt. 
Ausdrücklich weisen \vir 
darauf hin, daß weder 
arbeits- noch psychothera
peutische Maßnahmen vor
gesehen sind. Es geht 
darum, eine Startbasis zu 
schaffen, deren Ausgangs
punkt wie sonst fast 
zwangsläufig nicht die 
Drogenszene ist. 

Interessierte Btm-Gefan-
gene, deren Entlassung 
(Endstrafe, Zweidrittel, 
Gnadengesuch) im Zeitraum 
Oktober 89 bis ca. April 90 
zu erwarten ist, wenden 
sich bitte zwecks Kontakt
aufnahme an: 

Harald Westphal oder 
Wolfgang Groke 
Seidelstraß'e 39 
1 000 Berlin 27 



Hallo, lhr Lichtblicker! 

Grund meines Schrei
bens ist der Suizid des 
Peter- M., der hier in der 
TA V tmtergebracht \\far. 
~lieh persönlich hat der 
Tod von Pe ter sehr be
troffen gemacht, zeigt es 
sich doch, das hier das 
"Vollzugssystem" die Schuld 
an diesem Suizid trägt. lch 
kenne bzw. kannte Peter 
aus dem Haus I Il, wo er 
auf der Station B 3 unter
gebracht war bis ca. 
Dezember 1988. Mir fiel 
schon damals auf, daß er 
irgendwie nicht klar kam 
mit dem Vollzug hier in 
Tegel. Ich hatte damals 
versucht, ihm irgendwie zu 
helfen, denn anhand seines 
Verhaltens auf der Station 
hatte ich den Eindruck, 
daß er vor irgend etwas 
Angst hatte. Mein Bemühen 
herauszufinden, was los 
war, scheiterte an seiner 
Verschwiegenheit. 

Es gab zu der damaligen 
Zeit im Haus lll Leute, die 
erkannt hatten, daß der 
Peter sich nicht wehren 
konnte und haben das für 
sich selbst ausgenutzt. Wer 
hier gemeint ist, soll sich 
mal überlegen, was 
angerich tet \oJUrde. Es gab 
aber auch einen Gefan
genen, der dem Peter ge
holfen hat, daß er nach 
Haus V verlegt wurde. 
Dieser Gefangene liegt 
ebenfalls auf der B 3 und 
ist ein Arbeitskollege von 
Peter gewesen. Durch seine 
Hilfe wurde meiner Mei
nung nach viel Schlimmeres 
verhindert. 

Wovor Peter Angst hatte 
\\fird klar, wenn man weiß, 
was ihm in der TA 111 pas
siert ist. Nun wird sich 
jeder fragen, was hat das 
mi.t Pe ters Tod zu tun? So 
liegt doch auf der Hand, 
daß Peter Angst hatte vor 
dem, was ihm in der TA li 1 
passierte, daß das auch in 
der TA l1 passieren könnte. 
Was muß in ihm vorgegan
gen sein, daß er diesen 
Schritt wagte? Und wenn 
ich in diesem Zusammenhang 
die Schadenfreude "einiger" 
Gefangener auf den Sta
tionen B 3 und anderen 
Bereichen sehe, weil sie 
jetzt keine Angst mehr zu 
haben brauchen, daß Peter 
seine Aussagen vor Gericht 
bestätigt, so kann ich nur 
sagen, pfui Teufel, was 
seid ihr für Typen? 

Aber in dieser Sac he 
läuft bei den Strafverfol
gungsbehörden ein Ermitt
lungsverfahren, und die 
"Leute. die damit unmittel
bar zu tun haben, \\ferden 
sicher unruhig bei dem 
Gedanken, daß es minden
stens vier Gefangene gibt, 
die da auch noch was zu 
sagen werden" . 

Es geht auch nicht dar
um, irgendwelchen Leuten 
etwas anzuhängen, aber 
wer das in der TA 111 mit
bekommen hat, muß sich 
wirklich fragen, ob das 
noch normal ist oder besser, 
ob die dafür verantwortlich 
waren und sich noch 
irgend etwas merken. 

Diese "Vorgeschichte" 
aus der TA l!I hat sehr 
viel mit dem Tod von Peter 
M. zu tun, und die Schuld
frage der Verantwortlichen 
in der TA V wäre da auch 
noch zu klären, aber die 
werden wie "immer" ihre 
Finger in Unschuld waschen. 
Außerdem wäre zu über
legen, ob man die Äuße
rungen von Peter M., die 
er dem damaligen Gruppen
leiter der B 3 zu erkennen 
gab, nicht mitverwerten 
kann, das aber garantiert, 
daß die Praxis dieses Herrn 
an den Tag konunt. Denn 
unrer diesem "GL" sind 
schon ganz andere Leute 
ins Schwimmen gekonunen, 
das nur mal nebenbei. Ich 
für meinen Teil habe einen 
"Rochus" auf die, die damit 
wirklich was zu tun haben 
und denen ich sagen \\fill, 
\llarum sucht ihr euch nicht 
mal Leute aus, die 'nen 
Kopf größer sind als 
ihr??? Die Antwort könnt 
ihr euch selber geben oder 
"könnt" ihr das ebenfalls 
nicht??? 

Ihr redet immer von 
Menschenrechten und, und, 
und ... , &eid aber nicht 
einen Deut besser als die, 
die euch hier "inhaftieren". 
Fangt erst mal bei euch an 
und nur- dann könnt ihr 
euch beschweren, das 
wollte ich euch mitteilen, 
ihr graden J ungs! !! 

Jürgen Keßner 
JVA Berlin-Tegel, TA lll 

Auf vielfachen Wunsch 
hin veröffentlichen wir hier 
an dieser Stelle noch einmal 
den Entwurf eines Briefes 
von Ewald Remmler an die 

jeweils zuständigen Justiz
ministerien in der Sache 
"Knastlöhne in der BRD". 

-r-ed .-

Betr.: Entlohnung meiner 
Arbeit als Gefange
ner und Nichtabfüh
rung von sozialen 
Leistungen an Fi
nanzamt, Rentenver
sicherung sowie 
Krankenkasse. 

Befinde mich zur Zeit in 
der VA ... Vom Beginn der 
Strafhaft an habe ich alle 
mir zugewiesenen Arbeiten 
verrichtet. (Wer auch schon 
in der U- Haft gearbeitet 
hatte, kann natürlich auch 
diese Zeit zusätzlich be
nennen.) Mein Arbeitsent
gelt betrug zwischen DM ... 
bis DM ... pro Stunde und 
lag während der gesamten 
Zeit extrem unterhalb des 
ortsüblichen Tariflohnes 
eines ... , der zwingend für 
vergleichbare Arbeit vorge
schrieben ist und steht 
deshalb klar im Widerspruch 
zu dem § 3 des Strafvoll
zugsgesetzes, Artikel 4, 5, 
23, 2 und 3 der EMRK, Ar
tikel 30 EMRK, Artikel 1 
und 2 des Grundgesetzes 
der BRD, § 146 StVollzG, § 
119 StPO sowie dem am 
1.6.1956 gefaßten Überein
kommen der Internationalen 
Arbeitsorganisation, dem 
die BRD ebenfalls zuge
stimmt hat! Auch verweise 
ich in diesem Zusammenhang 
auf den Beschluß des OLGs 
Hamm vom 22.9.1987 - 1 
Vollz (Ws) 267/87 -, insbe
sondere Absatz 3 und in 
der Begründung die Absätze 
7 Ende und 8. 

Ich bin zwar zu einer 
Freiheitsstrafe verurteilt, 
mit der Kraft Gesetz ver
bunden ist, mir zug.e\\fiesene 
Arbeit zu verrichten, aber 
ich wurde nicht dazu ver
urteilt, unentgeltlich oder 
aber für weit unter ortsüb
lichen Tariflöhnen zu ar
beiten! Ein solches Urteil 
hätte auch nicht ergehen 
können, da es dafür keine 
Rechtsgrundlage gibt! Diese 
Tatsache macht deutlich, 
daß der Gesetzgeber Ge
fangenenarbeit nie zu sol
chen Bedingungen wollte, 
sondern bei der Normierung 
der Arbeitspflicht des Ge
fangenen innerhalb des Voll
zuges wie auch als Freigän
ger eine dem ortsüblichen 
angepaßte Vergütung als 
selbstverständlich unterstellt . 

Bei der immensen Be
deutung einer angemessenen 
Vergütung zwecks Wieder
gutmachung, der Unterstüt
zung von Angehörigen, 
Schuldentilgung, Unterhalts
verpflichtungen, Liquidie
rung von Gerichts- und An
waltskosten etc. bin ich 
auf eine angemessene Ent
lohnung meiner Arbeitslei
stung ange\\fiesen. Auch gilt 
es, meine Altersahsicherung 
sowie der meiner Angehöri
gen zu bedenken. 

Diese sch\11erwtegenden 
Eingriffe in Rechte, die 
ausnahmslos für alle Ar
beitnehmer geschaffen 
worden sind, kann nicht 
einfach als Folge meiner 
Verurteilung zu einer Frei
heitsstrafe ausgegeben 
werden, weil alle über den 
Freiheitsentzug hinaus von 
einem Gericht für erforder
lich gehaltenen Maßnahmen 
im Urteil enthalten sein 
müssen. Bitte deshalb das 
] ustizminist erium diesem 
rechtswidrigen Zustand, was 
meine minimale Arbeitsver
gütung anbetrifft, zu be
gegnen und mich dem orts
üblichen Tariflohn als 
angepaßt zu entlohnen. 

Bitte Sie deshalb, mir 
innerhalb vier Wochen 
einen Bescheid in diesem 
Sinne ergehen lassen zu 
wollen. Nach Ablauf dieser 
Frist werde ich mich allein 
nach Genf ausrichten 
müssen, um mich nicht 
\"eiterhin auf unbestimmte 
Zeit dem rechtswidrigen 
Zustand unterwerfen zu 
müssen. 

Hochachtungsvoll 

Liebe Freunde! 

lm Knast und sch,rol! 
Wir, ebenfalls Gefangene, 
vermissen unter uns Schwu
len Solidarität! Die politi
sche Landschaft zeigt uns 
immer \\fieder die Notwen
digkeit auf, daß wir zu
sammenhalten müssen. 

Freunde, egal ob lhr 
direkt wegen § 175 oder 
anderer Delikte einsitzt, 
sch\rol bleibt schwul. 
Diskretion ist Ehrensache. 
Schließt Euch uns an. 
Kontakt über Postfach 
36 02 53, lOQO Berlin 36. 

Mit lieben Grüßen 

Harry Kraatz 
JVA Berlin-Tegel, TA VI 

'der lichtblick ' 19 
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Hä.ftllng in Tegel erhängt aufgefunden 

Mitgetangene erheben in Brieten an die taz schwere Vorwürfe an die Tegeler 
Anstaltsleitung: Selbstmord eines Häftlings nach Ankündigung der Verlegung 

Eln 31J:Ibrlger SfraJgefaogenu bat sieb ln der Nacht zu ge
stern ln der JusUzvoUzugsaostalt Tegel erhängt. Er wurde mor
gens ln selner Zelle ln dersogenannten TellaoataJt fOnJ tot auf
gefunden. Nach Angaben der Senatsverwaltung IOr JusUz 
könnte der Freitod möglicherweise damit zusammenh:lngen. 
daß der 31Jäbrlge ln das Haus zwei der Justizvollzugsanstalt 
verlegt werden sollte. Gegen diese Verlegung habe steh der 
Häftling am Montag abend ln einem längeren Gespräch mtt 
dem Anstaltsletter von Haus fün1 ausgesprochen. FOr elne 
Selbsttötungsgefährdung h:ltten jedoch keine Anzeichen be
sta.nden. 

Dte Verlegung aus dem als 
drogenfrei kon:ripterten ße
reic;h der Tetlanstall fün1 sei 
nach Auffassung der Anstalts
lettung erforderlich gewesen, 
weil der H&.ftling "'egen Ha
schlscbkonsums aufgefallen 
set. Beretls Anfang des Jahres 
sellhru deutlieb gemacht wor
den, daß er lm falle eines Dro
geJlilllßbraucbs verlegt wer
den würde. 

Den Angaben zufolge saß 
der 31J8hrige seit Ende Okto
ber \987lm Cellingnls. Er war 
wegen versuchten Totschlags 
zu einer Fretheitsstrafe von 
drei Jahren und sechs Monaten 
verurteilt worden. 

Der AL-Abgeordnete Albert 
Eckert krill5ierte in diesem Zu· 
sanunenbang den Umgang Jrut 
Drogenabh&ngtgen 1m Straf
vollzug. 

.Statt die 1m Gefangrus erfah
rungsgemi18 nie zu errei
chende Drogenfreibett künst· 
lieb durch Krimlnalisierung 
und Dlszlpllnlerung weiter 
hochzuhalten, muß gerade an
gestchts steigender HN·Infek· 
tionszahlen ein besonnener 
und realistischer Umgang mit 
der Drogenabh&nglgkelt von 
Getangenen Im Berliner Strai· 
vollzug Einzug halten-, hieß es 
in einer Mlttedung. 

dpa 

(Volksblatt Berl:in vom 20.6.l989) 

Drogenkonsum straffrei1 
Weltrelchende Vorschlägeln der Schweiz 

Bero (Realer) 
In der Schweiz soll lrOnftlg 

der Konsum von Ranscbmlt· 
teln strallrel bleiben. Auch 
wer sie einzig fQr den Eigenbe
darf besitze oder sieb ver
acbaJfe, tolle Im falle einer 
Gesetzesrevision nicht mehr 
bestralt werden. beißt es In ei
nem gestern lo Beru veröffent
Ucbten Kommentar des Innen
mlnlsteriuma zum Drogeobe
rfehL 

Suchtbedarf abzudecken, sol· 
Jen die Strafen niedriger ange
setzt werden. Zudem soll der 
Fixer Ln dies~m FaU vom Straf· 
vollzug in eine steUonAre The· 
rapte überwechseln können. 

Im Drogenbericht beißt es 
mJt Blick auf die lmmunschwä· 
ehekrankheil Aids weHer, 
Spritzen sollten für Abhlngige 
gut zuganglich seln, wobei die 
Art der Abgabevon den Kanto
nen festgelegt werden solle. 
Der Be.ricbt soll den Kantonsre-

OIIbei sollen .KleinStmengen gterungen umS lOteressterten 
aUer Drogen· klar definiert Kreisen zu elner Stellung
werden. aber eine generelle nalune vorgelegt werden. 
Untenscheidung zWlsehen so- Der Bericht !>prlcht sieb im 
genannten .barl ~n- und .wei· weiteren auch lür Progr41llllle 
eben· Drogen wtrd als willkür· mlt Suchtersatzstoffen wie 
lieh abgelehnt. Der \llegale und Methadon aus. Zudem sollen 
gewinntrlichtlge Handel damit den Fixern. die nichtoder noch 
jedoch soll strenger geahndet nicht au1ihre Sucht verzichten 
werden. könnten. möglichst .szenen· 

Fllr den schwer Rauschgift· nahe" Beratung und Kontakt
abhlngigen, der ausschlleßlich möglichketten angeboten wer
Handel betreibt, um seinen den. 

(Berliner Morgenpost vom 30.6.1989) 

Justizbeamte dürfen kein 
"Rep"-Abzeichen tragen 

Sch-.ere Vorwurfesegen dte Teol-· 
anstaltslettuna dts Hau!oCS V Im Te
geier Knl!St laben jetzt Gefangene 
un Zu.sanunenhang mit dem Suizid 
ihres Mitmsassen Peter M. erho
ben. Der 3ljibrige Peter M hane 
sich, wie berichtet. Anfang vergan
gener Woche mit emem Hosengür
tel anseinem Zellenfenster erhängt. 
Unabhänsig 'onelnander erkli!nen 
jetzt mehrere Gefanaene in Briefen 
an die l.aZ, daß Peter M 's Tod ver
meidbar war und von der Teibn
stahsleirong fzbrl<issig herbeigc
fühn .,.1.1rde Konkret voJleworfen 
v.irdden Vcran~>onhchcn der Tot
anstalt, cWl sie •Stur• ao der AoorJ
nung der Ruck\<erleJUng M.'s IR 
den Vel"l\zbl'\·ollzug fe)thtehen. 
obwohl M don ein halbes Jzhr zu
vor von Molgefangenen \'trgewll
tigt und SJ:~uell mißbraucht worden 
war. 

Peter M. haue se1t Ol1ober '87 
eine dreieinhalbjährige Haftstrafe 
wegen versuchten Totschlags ver
bi1St Im Dezember vergangeneo 
Jahres war er vom Vetwllhrvollzug 
des Tegeler HallSeS lll in den soge
nannten Wohngruppenvollzug des 
Hauses V verlegt worden. Aus die
sem soUte u nun • IR Kilne• wieder 
iD den Verwabl"'oltzug - diesmal 
ins Raus U - lllrtlck\<erlegt v.er
dtn. wetl bei etner im Mai durcbg,e
lilhnen Urinkontrolle Haschisch
konsum fe5tß,eStellt worden war. 
1\a~h Angaben von Mitgefangenen 
wurdederals <enstbel und kontakt
scheu beschriebene Peter M. durch 
einen Mitinsassen am Montag den 
26. Juni von der llllitehcnden Verle
gung infonnien. tn der darauffol
genden Nacht nahm er sich das Le
ben. Nach Erhalt der Nachricht von 
seiner bevor$tehenden Verlegung 
soll er ·sshier ausgenippt sein• und 
große Angste gelußcn laben. 
schretben JCIZI Mitgefangene m 
Briefen 1t1 die tu. 

Zwei Mitgef~t~gene berichteten, 
d.aJI Pc-.er !Iot im verPJ)genen Win
tervon HauJ m lOS H3US V verlegt 

(Die Tageszeitung 
vom 13.6.1 989) 

Streik Im Tegeler Knast 
beendet 

Justw.·ollzugsbeamte durfen an be steh. so Pm~sespreeher Comel 
Ihrer Dt~nstkleidung keme Partei- Clmstoffel. aus den· allgemeinen 
l!bzeochen tragen. Das erkllirlen auf AnweJSungen Ober politische Betä
Anfrale der Berliner Morgenpost tigungen von Beamten und aus 
die Jusuzverwaltung und die Lei- dem Beamtengesetz. In der Ver
tung der JVA Moabit. Anlaß war gangenheit waren in Moabit schon 
eile Beobachtung eines Besuchers für das Tragen von Gewerkscbal'ls-

Im Langstrafenhaus 111 des Tegeler 
Knasts haben dte Gefangenen MCb 
Angabco 'OO lu•liz$precber Aeb
~rgutt.m tbren Suetk been· 
dct. o;eRatthngeh•ttcndJeArbett 
'tr.o.cogen. Informationen von 
dnr>nc:n!Jgenduw.n~<:hl•or. Wte 
benclltet. .. arcn ~CD lnst<<en •on 
aer Ansalulcttung em ltrpnge
ll"D Frettag doe gleoehen Auf
seblußuottn und Unu<:blußmög
licbkelttnan Sonn· und Feienagen 
nogesagt worden, woe rür das 
Haus II. Achhammer sagte, als 
nächstes sollten in Haus Ill doe 
Wahlen der lnsuscnveructung 
"tederhoh "erden. Im Haus D 
"erde es 'trmutlicb tm Verl2ufe 
dieser Wcxhe "Citergehendc Ge· 
spricbe ilber dJ.C im dem Fon!e
nmgskatalolaogcsprochcncn Fra
geng~n 

tm Moabiter tJ.Hafl-Bereich. abz.elchen Ahmahnungen erteilt 
Dort trug em junger Beamter, worden. 

der zur Uberwac:hung von Gefan- Aus JUJUZkreJSen war zu erfah. 
genenbesuchm eingesetzt Wlll', das nn. daß gerad~ besuchsüberwa
Ab:Wchen der Republikaner an chende Beam~ besonders sorgfäl
~mem Uni!orm·Hl'IDd. Der Beam- tig allSiewählt werden sollten. weil 
te wurde gestern ernuttelt und ab- sie die Justu auch nach au.ßen re
~emahnt. Die Cmulässigkelt erge- prasentleren. &~11 Vernier 

(Berliner Morgenpost vorn 15.6.1989) 

Vom Justizvollzug zum Kultursenator 

worden war, weol er im Haus m •on 
Mitgefangenen mebnnab sexuell 
mißbratl(bt und veJlewabigt -.or. 
den sei. Der offensichtlich <ochWl· 
ehe und wehrlose Peter 1\t. habe 
sich • soleheran Quälereocn einfach 
nicht mehr länger aussetzen wol 
len•. vermuteten die Mitinassen. 
Im Haus V habe ~och Peter M. doe 
überwiegende Zeit in ~incr Zelle 
aufgehalten und auch kaum mit den 
Gefangenen ferngeSJ:hen. Der 
•freundliche und hilfsbereite lß
sasse•. schrieben die Mugefange
nen. war ge11o111 oder T) p ~1ann. 
dem man alles wegneh~mn ~<>nnte. 
ohne d.aJI tmn auf Gesenwehr 
stieß.. 

Justizsprecher Chnstoffel be~t.l
tigte gestern aur :-lacbfnge' daß .\1 
seinerzeit zu se10em •eigenen 
Schutz• in du Haus V verlegt wor
den war, weil er von Gefangenen 
zum Geschlechtsverkehr gezwun-

g,en und gescblag,en . worden wu, 
Troudem hielt Chnstoffel cbran 
fest, d.aJIIll dtr •Maßaahme• du 
Rückverlegung •nichts zu bean
~tanden• sei. Peter M habe verlegt 
-.erden müssen, weil er gegen d.u 
Gebot verstoßen habe. das das H•us 
V ·drogenfrei• sei. Dazu erkl5ne 
ein Mitgefangener. •Jeder Drotte• 
im Haus V rauche Hasch, demnach 
müßten alle -diese Raucher• aus 
dem sogeii3JU!ten Wobngruppen· 
vollzuggenommen werden. 

Auebeine Vernacblhsigung lkr 
FilrsorgqJnicbl 'ermocbtc Clmt
toffel nicht zu erkennen. Schlie8-
licb sallte Peter M nicht iD Qs 
Haus m. sondern m das Hllll5 11 
kommert. Die Bebauprong e111es 
~lngefangenen, daß Peter M. 's 
Vergewaltiger inzwischen eben
falls ins Haus n verlegt wurden, 
~onnte die uz gestern nicht verifi
zieren. plu 

(Deutsche Bea.mtenzeitung, 6/89) 

Zerschlagung des Strafvollzugs 
schreitet voran 

AlUAlllaß des Besuches der Justtuenatorln. Prof.Dr. Ju tht Ulll· 
bacb. ln der Justlzvollzagwn.stalt Moablt erklllrte der LaDdes
vorsitzende clee VerbaDdes der Josl:lzvoULngsbedleosteten 
Berllna. Joacblm Jetschmun: 
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. Durch die von der Senatsver
waltung für Justlz beabs!cb· 
tlgte Einsparung von 50 Stellen 
für den allgemelnen Vollzugs· 
dienst in der JusUzvollzugsan
slalt Moabit wird die Innere 
und äußere Sicherhell dieser 
Justizvollzugsanstalt erbeb
Uch gefährdet. Dle EtDSparung 
von Stellen des mJtUeren VoU
:z:ugsdlenstes soll zum 1. Januar 
1990 wirksam werden. Auch 
diese Stelleneinsparung soU 
dazu beitragen, die BeW1lli
gung vonStellen und Bescb.UU
gungsposltfonen fOr Lehrer 
und Lehrerinnen in der BerU· 
ner Scbule zu finanzieren.· 

Eine derartige Transa.kUon 
lehnte Joachlm Jet.schm&llD 
mit Hinweis a.uf die Personals!· 
tuatlon in der Jusllzvollzugsan· 
stalt Moabit ab .• Der Abbau 
von Personalstellen bedeutet 
danach eine erbebliebe Ein
schränkung bei der Wahrneb· 
mung wlcbtlger Slcberbelts
au!gaben. Darüber binauswird 
sieb die Betreuu.og der mann
Uchen Untersuchungsgefange
nen weiter verschlechtern, ob
wob! es dringend notwendig 
ist. dle GesWtung des Uotersu· 
cbungshaftvollzuges zu refor-
mieren.· au~ 

(B.Z. vom 13.6-1989) 

Aids·Hille fordert Kondomt 
lartho, 23. lunl 

lnh<rtllert• Drogen'ab
hll1>glge tollen tterile 
Sprlt:zea und Kondo111e ••· 
holtaft. Das fordert die 
o....tKk Aldt·HIIte. 

lngo Mich&ls von d&r Vlele Bundesie 
8erlln&r Alds·Hilfe: Dar han einer Sprlu• 
Gesundheitsschutz muß zurückholtend oc 
Vorrong hoben vor dem nend gegenil~e 
2lel, Orogenfreiheit im ln den Hofions 
Knost zu erreichen. Burld••repubfik 

(B.Z- vom 15.6.1989) 

Senats, den Strafvollzug zu veri 
Schutz für Tipgeber und die G~ 

lerfl., 1S Juni Moc Die geplante Einordnung dar Sicher· 
Die Y ... lalguiiiJ lert!Mr Staots- heitsokten ln die no«Mien Geton 

cuowlllte ~ scltwe,. ledeelre• gf!neno1clen wurde lre•en Zug<>~ 
gege~~ die voe s.-t beobokldlg- for jedermann bedeuten. Dies se 
- Y~ Ia Str<rfyollmg. n'Cht zu vefQntwotlen. 

Noc:h Angaben der Jurtst.n wl11 Die Ve<ltoltniue in den Hofton 
der Senat die Sicherbetuobtellun- stalt•n wllrcfen ei~CI Sdouu der 1'4tr 
gen obschofferound Informant"" un- s.one<t. di~ Hinwecw ollf Slloftoter 
oer dftll Gelonv-n nicht mellr ous- geben, nrchl rnellt tulo•san ~ 
relcllend schfltren Rod>eolcte und VeJole9et1 von lnfor 

Als .ein alarmierendes Zeichen 
für die innere Sicherheit Berlins" 
hat der alcherheil$p0litische Spre
cher der CDU-Fraktion im Abge
ordnetenhaua, Klaus Wlenbold, die 
Au11ösung der Sicherheitsabteilun
gen in den Justizvollzugsanstalten 
bezeichnet. Nachdem bereits auf 

Veranlassung der AL der Verfu
sungsschutz geopfert werde, .soll 
jetzt der Senat die systematische 
Zerscbl&JWII des Justizvollzugs 
betreiben". Die SPD, so Wienhold, 
habe ,.lhr sicherheitspolitisches 
Verantwortunpbewu.ßt.sein an der 
Koalltfonskuse abgegeben". 

Als .Skandal" bezeichnete Wien
hold die bekaMt 1ewordene Ver
setzung des Vlze..Che!J der U-Haf\
anstalt Moabit, Dietrich Astrath 
(47), ~ SenallVerwaltung für Kul
turelle An1elegenhelten. Dort war 
gestern Ober seine künftige Ver
wenduninoch nichts bekannt Jpn 

Oie Ylet wldotlotü• Krttl~ tnelli~ c;.,..a ~totfel 
cle< 11-a-oltidoafl: Es sdmmt do6 die Slcherheilsobtel· 
• o;e Aullösuov cf<rr Slcherheltl<lb- lungftll o~fgelötl werden 10llen. Es 
tellvngen und dle UbortOhrungltlrer war aber nie beobtlchtlgt, dlo SI 
Aufgaben ln den ollgemeinen Be- charheltootten in dle Gefangene 
reich lOhren tum Zusommenbruch nakten zu Integrieren. 
mUhsam aufgeboutor Intermotionen e OH•Iegng von GJOOdellelktee. 
Ober Straltlltor, die auch ln den Hier betUrchten die Stooasonwölte 
Holtanstollen noch kriminell oktiv do& Aullenstehende leicht die • Ver 
olnd. röter" unter den Höf1lln11•n rur Re 

Die S--ahe loefllfdotH: chenschofl ziehen kl!tmten, denn 
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V-Beamte für mehr offenen Vollzug 
tüf.zuna der Senatspläne - Kritik am Baustop für neue Gefängnisse 
;erkschalt Ofl .. ntliche Die~ Trans
Verkehr (OT\1 unterstützt die Ober· 
des neuen Senats, den olleneo 

•g im Verhaltnls zu den geschlosse· 
lten zu uweltcrn Dies ·wurde gestern 
Pressekonferenz deuUich. Anlaß war 
tagung der OTV. Der ollene Vollzug 
\os!chl d~'f OTV bisher .das SUelkind 
voUzuas·. 
m drm Frelgang. also lreien Beschaf· 
h!ltni$S~n a~rhalb der An$talt. 
•t•us großere ~eutung eingeraumt 
>rdern die GeWl!rk.scbafter. Die OTV 
1uf hin. dtB die GelangeDeo dann 
uiellen Verpflichtungen besser n•ch· 
k<mnten. Derzell fielen zahlreiche 
~ die H&nde von Kteditbaien, .totale 
:Iungen' seien die Folge. Der allge· 
lzug dürfe sieb nicht aJl den Sicher· 
lernlssen orientieren, die bei den 
:ris 10 i'l"ozenl Schwerkriminellen 
t selen. 
il üben die rund 350 1n <Irr Berliner 
nisierten Vollzugsbeamten auch Kri· 
" SenatJOplonen. So spricht sich die 
~rUcholft ebenso "'ie die im Beam· 
rganlslerten Vollzugsbediensteten ge. 
Nutzung der Frauenhaftanslall in 

• für !len Mann~rvoUzug aus. Nach 
tng der OTV kOnnte Plötzensee bei 
JiiU der Oberzo11enen Sicherbeitsmdß· 

nahmen. und der Tllrme für den olleneo Vollzug 
der Frauen weitergenutzt werden. Der Neubau 
biete .sinnvolle Möglichkelten behandlungs
orientierter Arbeit'. 

Nicht einverstanden sind die Gewerkscballer 
auch mit dem Baustop des neuen Senats für 
wellere Gefä.ngnisbauten. Eine Ausweitung der 
Hallkdpa:zitäten sei zwar abzulehnen, die All· 
bauten in Tegel und Moabit garantierten aber 
weder humane Arbellalatze ror die Bedienste-
ten noch eine annehmbare Unterbrlngu.ng für 
die Ha!Uinge. 

Schwierigkeiten sieht die OTV bei der 
Besetzung der derzeit ollenen 140 Stellen im 
Vollzugsdienst und <Irr bis 1991 durch Pensio
nierung lreiwerdeoden 143 Stellen. Dies liege 
einerseits am schlechten lm4ge des Berufs, zum 
anderen an der im Vergleich 2U lreier Wirt· 
schalt. Polizei uod Feuerwehr schlechten Be· 
uhlung. Während bel der Polizei nach dem 
Stellenschlüssel 40 i'l"ozent der Beschäftigten 
fOr die höhere Besoldunsgruppe A 9 vorgesehen 
sind. Uegt die entaprechende Quote im Voll· 
zutzSCIIenst nur bei acht Pro1ent. 

!:>er Sprecher du Justiuenatorin ä.uBerte auf 
Anfrage die Hoffnung. d.U entsprechend einem 
Beschluß der Justhmlnbter von Bund und 
Undern eine Gleichstellung durchgesetzt wer· 
den könne. Hierzu seien aber noch Gespräche 
mit den Finanz- und Innenministern nötig. 

blz 

fagesspiegcl vom 17./18.6.1989) {Frankfurter Allgemeine 
Jgene können Ehepartner fLinf 
1den ohne Bewachung treffen 
eldorf (Re~~ter). Als erstes lJun.desland 
ordrheln-WesUalen im Sommer in zwei 
nisse.n vel"'IUchswelse FamUienbeal!&· 
iume einführen, ln denen sieb Gefan· 
•hne die sonst Oblicbe Aufslebt mlt 
>rigen t.rell"n k3nnen. Vor Journalisten 
seldorf JcOnciJgte der nordrhe.in·we•l· 

JusUzminlsler Krumsiek gestern an. 
Einrichtungen werde es ZUDoilcbst 1D 

1 und Wer! ~~· In den Raum~n 
sich o.lc:hturla echtigte Gelanaene 
en Eh~atten lil< fUn.l Stunden ohne 
ung trellen. 

Krwru.ieu Angaben hat sieb der 
iche Wldenotand der JusUzvolltu~ts
n gegen die Einführung solcher Röume 
Aufseber der betroffeDen Anstalten 
sieb teilweise massiv gegen diP 4ls 
:eilen' ap()sttophlerten Einriebtungen 
"Xhen. 

Zeitung vom 4.7.1989) 
Recbtsan~alt in Berlin ~egeo 
Heroinschmuggels angeklagt 

BERLfN. 3. Juli \AP). D•e Berliner 
Jusli1behörde ho~t Anklage ge~en einen 
Recht><~nwalt ~rhoben. 11 eil er in der 
Jusliz\ollzugsatl>tllll Tellei m1t Rauschgift 
H;tJidel getrieben haben soll. Ein Spre<:her 
'agte nm \.fonlal!, d~r ~0 J11hre alte Junst 
habe 'Om Sommer 19!!7 b15 Februar 1989 
tn :teht Fallen Gefan~enen Herom und 
Ha:.eh1sch mngebracht Venetdiger 'on 
S1rafgefangenen durften bei \1aodanten
be,.uc:hen in den Volltug;anMalten nicht 
komrollien werden. "o daß .. em Einbrin
gen von Gegcn,tiindcn auf d1esem Wege 
möglich" set, <agtc der Sprecher. Der 
Rechtsanwalt belindet 'tch nach <einer 
Fe<.tnahme am 14 \.l;i17 gegen Zahlung 
emer Kawion auf fre1em Fuß. 

I u.es~,:,pu.;~~L YVUJ ..G.v.v .. J. ':JO":J J 

Anstaltsleiter für ein 
Metbadon-Programm bei Gefangenen 
Mit Zahl der Drogena.bbäJlitgen und Beschaffungskriminall.tät begründet 
FGr Oberlegungen. ob nicht Innerhalb des 

StralvolllUgO!$ in Berlln auch Methodon.J>ro. 
sromme probiert werden sollten, sprach sieb 
jetzt der Leiter der Teilanstoll Tegel, Bernd von 
Seelranz, ln einem Videofilm der Deutschen 
AIOS.Hilre aus. der gestern Journalisten vor
gestellt wurde. Von Seefranz begründet seine 
~rle8UDgen der nach setner Sc.h!tzung hohen 
Rete voa Drogenanbh4ngigen in Berliner Ge· 
f4ngni-n: .Innerhalb der JVA Tegellst davon 
au•zugeben. daß z.irka 300 Gef4ngene drogen· 
abhlogig sind. Sie müssen tlgllcb Ihren Konsum 
durch eine sich ausbreitende Beschallungskri· 
m!nalit5t flnanzluen•, äußerte er ln dem Beitrag 
der AIDS·Hilfe, der sich rnlt der Situation von 
HIV-lnlizierten und AIDS-erkrankten Haltlin· 
gen auselnandersetzt. 

An die Ausgabe der Ersatzdroge Methadon. 
auch unter dem Namen L-Polamldon bekannt. 
koQplt von Seelranz gewisse Voraussetzunaen. 
So sollten diese Gelangeneo !n elnl!r Beband. · 
Jungseinrichtung untergebracht sein. Urintoo· 
trollen. mit denen die Einnahme überwacht und 
das Programm ärztlich begleitet wird, musse 
ebenfolls absoh;en werden. Daneben empfiehlt 
von Sulron1 In dem Vi~eofilm, der vorwiegend 
fQr die Vorführung in Gel&ngnlssen gedacht Ist. 
daß deo drogenabh&nglgen Gefangenen entwe. 
der sterile Spritzen erhalten oder gebrauchte 
Spritzen gegen sterilisierte tauseben können. 
Zudem sollten die Insassen Möellchkeiten ~ur 
Ot.tlnlekllon ihrer Spritzbestecke erhalten. 

(Der Tagesspiegel vom 10.6.1989) 
Ehemaliger Haftanstaltsleiter 
Wilhelm Glaubrecht gestorben 
Der ehemalige Leiter der Justlzvoll~ugsan· 

statt Tegel, Wllbelm Glaubrecbt. Ist Im Alter 
von 74 Jdhreo am 1. Juni gestorben. Dies gab 
gestern die Just.i%verwaltun11 bekannt. die 
Glaubrecht als eine .herausragl'nde Persönlich· 
k"ll cl"~ Berliner JastizvollzuRe~· würdigte. 
Glaubrecbt. der die Tegeler AD<~•!t \"Oll Januar 
1968 bis ~ptember 1919 geleitet hatte. habe 
ID48geblkb an der Umgestaltung vom \'erwabr· 
,·oll:rug zum behandlungsorientierten Vollzug 
mJtgearbeltet und 1968 Deutschlands erste 
unzensierte Gelaogenenzeituna .Der Lichtblick' 
Ins leben gerufen. Die Beisetzungsleier für 
Wllhelm Glaubrecht llndet am 12. Juni um 
II Uhr 30 im Krematorium Wllmersdorl statL 

rrsp) 

Die Justlzven>·altung wollle ge.tern auf 
Anlrage weder zum Methadon· Vorschlag aoch 
zur Frage nach sterilen Spritzen Stellung 
nehmen. Wie Justizpressesprecher Christofiel 
sagte, werde an der Lösung der Probleme 
gearbeitet. Man wolle jedoch erst die Empfeh· 
Jung der Enquete-Kommisüon des Bundestages 
abwarten. ehe maJl sich entscheide. 

Zu den Angaben der .AJDS.HUle. da! in 
Berlins Justlvollzugsan.stahen rund 1000 H!ft. 
Iinge drogenabhängig und davon rund 300 
HiV·Inllz1ert sowie 100 AIDS-erkrankt seien, 
sagte Cbrlstoffel, diese Zahlen seien bel weitem 
zu hoch g~rillen. So seien nach Sch51%Ungen 
des Leiters des Justizvollzugskrankenha~ses, 
Kutz, ungefahr 60 losassen HIV·Inilzlert. Ge. 
naueZahlen Jagen jedoch nicht vor, do die Tests 
über eine lnli7ierung frei .. "illig seien. Zur Zahl 
der Drogenabbangigen meinte Chrlstoflel. da! 
sie bei rund .SSO liegen dürfte SOllt 

(Süddeutsche Zeitung 
vom 1.7.1989) 

GrOne: Drogenabhängig& 
entkriminallsieren 

m>lf Bonn (E1gener Bencht)- Dw Cirun&n 
haben die Bundesregierung erm·utaUJee
forcl~n. S\lchugen un- anthch~r Kon· 
trollt den otraffreien \·@rbrauch vun Dro· 
gcm zu ermöghc:hen. Der HJindel mt\ Dro· 
gen ~olle &Uerd.ings "'"""rhtn l><-•tra.ft 
werden. :.:ur so werde den Droeensuchu
aen ermogbcht. so:nal und letal tn der 
Cesellsehaft 1ntegnen leben zu konr.en. 
sa~~te die Bundestagsabaeordnet.e Chnsta 
!'>ickels bet der Vorstellung e~nes Antrags 
ihrer Fraktion zur .~derune de$ Betäu· 
bungsmlttelgesetzes. Sie sehe tn der ar%t· 
lieh ltonttollterteo Abgabe bestimmter 
StoUe an Drogenkonsumenten dAruber 
h1naus die etnnge Möglichkeit. dem Dro
eenbandel dje mark~'lttsehafthche 
Grundlqe fur se;ne er.ar""'n Ge""lnne zu 
entzl~hen Dasselbe gelte fur dte Beschaf
funi$krimtnabtat. Zu den .\lethadon·Pro· 
grammen sa~~te Frau :\ickels. dies könne 
nur eine Komponente bei der Bewälusune 
des Problems sein. Für d1e Tellnahmt 1111 
ein<m Methadon· Programm set•n die 
\·orausseuungen zu hoch. 

{Die Tageszeitung vom 29.6.1989) 

für Häftlinge 
ar ste-~ rund 5000 Rouschgiftob· 
>gobe hdnglge. Zehn bis 30 Pro· 
obletl· zent von ihnen sind HJV-In· 

flzl:lert und geben ihre 
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Streit um die Linie 
Berfiner Orogentherapieeinrichtungen gegen Methadonprogramm 

Position unter Therapteeinrichtungen jedoch umstfitlen 
Mtt sicheum Gespür furs Timtlli 
h3tge$lcrnder ArbeitSkreisderBer· 
hner Drogentherapieeinrichtungen 
.,.enige Tage vor der SeJI.1lSalthö. 
rung zum Thema Metludon Setne 
deutliche Ablehnung eriJan ~Im 
cmplindeesaln~'lliscb uod letttlicb 
~IICbt\erlänger:od. Drogeubh.ingi· 
gen Suchtmtuel zu 'cril!retchen. 
heißt es tnder Stellungnahme. d1e aJ. 
lerdtng) ntcht von allen im Arbt1ts· 
kret~ \'enretenen Therapieeinrich· 
tun~cn unteruichnet wurde, Das 
Papter enthält eine scharfe Krit!X an 
der neueren Diskussion um • Akzep
tanz in der Drogenarbetl•. Jn <kr 
Meth3dondislrussionwürdenSucht· 
minel zu hiulig baga.tdhsten: ,.er 
\on · lesitimert Rauscbbedürfllis· 
sen• spreche. ,·erniedlicbedte Dro
~ensucht muthrerradikalen Zcrstö· 
rung der PeT$6nlichkcit. 

Stadturn stangegeben "'ird. Auch 
der ~utsche Paritatische Wohl
fahns,erband wilns.:bt sieb rudt 
deo Wonen seines zustanchgen 
Facbre.ferecten. Reuwd Pltf!IWUI. 
et"'as mehr Spiclnum für die nie· 
dergel=nenAme. Du wied-erum 
geht einigen Therapi~innchtungen 
~chonzu ~~oen. dieamGrundsauder 
absoluten Drogenfretheit fest· 
halten. 

en der Sprluen untereinander 
&il.ten l weiter 

'e [qSCbwere Bedenken 
1 
~ der Juristen an • c-~~ den Plänen des 

dern: zu wenig Sicherheit, kein 
abr der offenen Zellen· Türen 
ter .;n Gnadengesuch stellt, ge- Olo Stootsonwä"e b&liirchten, doe 
eht den Strolverfolgungsbehör· sich Höftlinge aus dem Winschofls· 
en sein Wlnen um geplante und und Schwerkriminellenmilieu beson· 
uJgefOhne Straftoten schwerwie· den I!Ouflg dem Vollzog durch gut· 
.. ndster Art Er will domll ein Zei· achterlieh belegJe Kronklteiten ent· 
'n $Giten und alch von der krimi· ziehen. lht Vonchlog Verbes$Grung 

.nlen Stene dlrtomieren. der medizinlJche Versorgung ln den 
Ot. ttc.ouaow8114o: Gerode l»l Hoftluon~enhousam. 
'" Betomp(ung der Scttwetstlcl'iml·' JvatluJ~N<Mr Clullloffet: Oie 
a~tot kön.nen ohne Interne lnforniO· Sch"-&ung <Ms Vollzu~onbnhou
"""n ovs dem unrnmetboten krirni· .. ~ wor nie beobdchllgL 
ellen M•V.U koi.,. Erfots• eroelt e o• Ver~nf9ong lcritfslort, do6der 
·e«!ltll. offene Strol'lolltug oh Regelfall an· 
Jwtln-tofla )utto Ullboü: B· ge .. tlen wtrd. Cl<» losu mehr politl· 

,. Al<ten•lntleht lsl nur ror dtH"> Ver· sehe Ideologie ols rechtliche GNnd· 
>idlger dos J-•IUgen Gefonge· logen erlc•nnen. 
en beobtlchtlgt, Dadurch sollte Cllrflloft•l: Ein Fünftel der 1und 
os Gnodenvenohren lnsgasomt für 3000 Höftlinge l•tlm offenen Vollzug. 
en S.troffenen trollSpotenter ge· ln Jedem fall wird ouch Weiterhin 
oocht werden. geprüft, ob Skllerh.eltsgesicht•· 
Otlner ICrltlkponoln: Scb~e!lung punkte gegen einen offenen Vollzug 

es Ju1tllYOIIt~>gt·ICtonl<enttouses. spre<:Mn. 

(Kölner Volksblatt 16.6.1989) 

Knackies 
Steuervergünstigung 
für Angehörige 

Der Bundesfinanzhof entschied jet.,.t. 
daß die Unt<rstut<ung •·on inhaftic.rtco 
Angehörigen. insbeson,lerc von J..:indem. 
~ls 3uß<rge,•öhnlirh< Bcla•tunf ab..,tzbar 
sdn kann. (Bundesskuorblau 989 II 
Seit< 233) .Eine !\lunCT b.lttc 1hrem ein· 
sitzenden Sohn mon.uhch 300 DM gc· 
zahlt. Eine solche l'ntcntutzung ist zu 
bc:rucltsicbtigcn. wenn der Unterstützte 
bedi.irflig ist. Dk uncnt!<<hhche Bn-.-it· 
stdlung \"On Kost und Lo~isdur~h dir 
Haftanstalt schließe d1e B<durfugkell 
nicht aus. 

Cerade bei jun~<crcn lnh•fuenen sei tu 
bcrucksichtigen. d.tß sokhc Lcl'tungcn 
nicht nur de< Befricdigun~ leiblicher Be· 
dürfnisst' (dur<h KJuf \'On ZigMcllcn, 
Kaff«, Obst) sondern auch der .Fi.tunlle 
rung ,·on Fonbildunl{mt;Ulnahmen dk· 
nen könnten. \'crpflcgun~t. l 1ntt'rkunft 
und K.le.idung stdht!nj«<do"·h Bc.o~~cd.u. 
dit - soweit sie- dC"n Jnr<"chnun~sfn!'ien 
Betrag von 4(;00 DM \lbcrsticgen- den 
LU berückskhtigenden Hörhstbctrag min· 
denen. Bald "'"d also von finnn<beant· 
rtn .tu cnuchddcn s rin. wieviel t..B. c-1n 
Plau in etncr übcrrüUten Zelle od(r der 
Knastfrnß wert "ind. Wer kdnc Steuern 
uhlt. erhält naturlkh ketne "\"crgünsri
gung". 

Nach Auffassung des Antidro· 
genvereins (ADV), der dem Ar· 
beilSkreis an&ehön, ist du Papier 
-alles andere als hilfreich, da es sieb 
nicht an <kn ~atskblichen Bechlrf· 
niSSCD der DrogeD&bbingigeo 
onenttert•. 0« ADV btmingelt, 
d3ßdasArgumeruderEntkrirrulllh· 
"trung ausgeklommen wilrde. 
Bis!~ wird in Berlin l>!ethad'!" 

nur von nu:dcrgelasse~~tn Amen tn 
Einzelllllen verschrieben, die vor· 
her von einer Eütil:.kommission der 
Berliner Ämekammer geprüft wer· 
den müssen. Von verschledcoen 
Settcn ~~ooird kritisiert. daß der Be· 
hlndlung mit Methadon fast nur bei 
Aids· Kranken im fongeschnncnea 

ln seiner deutlichen Ablehnung 
''On Methadon btgtbt sich <kr Ar· 
beitSmis. zu dem un1er anderem 
au~b dte Tberapi~inncbtuDgea 
• Day Top< und •S) mncm- gehliren. 
auf fachheb unsicheren Bodeo. So 
v. ird dne mögliche Verringerung 
des HJV -lnfektio!lfruü:os durch 
Methadon mu der Begnlndung ~er
~~oorfeo. RauptanS1eck.u.ngs~~oeg sei 
der Sexualverkehr. nicht abtr drek.· 
l:.1ge Spritzbestecke. Wolfgang 
Schichterieb von der Berliner Aids· 
HUfe hält das filr eine •sehr politi· 
sehe Bewenung•. Das lnftknoosn
siko sei btim sogctiiiUIII:n •nc:edle 
shanng• gmauso bocb eLIIZIIS(bil· 
zen ,.;e be.im Sexual•ertcl!r ohne 
Kondom. 

Der Kampf um <lte •ricbligc U· 
ntc• in der Drogenpoltut wird aller 
Voraussicht nach am 6. und 7.Juli 
weiwgetültn, we:nn die Arbeits· 
gruppedesSenatszutweiAnh<lrun
gen zum Thema Methadon einlldt. 
Am 14. Juli w!ll der Arbeitskreis 
Berliner Drogenabbi~~g~ge die zu. 
stincligeo Politikerltmen zur Dis· 
kussion bittet~. mtb 
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Daß es für die \\'iedcreinglicdcrung 
des Gefangenen und "zur Erreichung 
des Vollzugsziels" von außerordent
licher Wichtigkelt ist, d.\H er aus
reichende Gelegenheit zur Aufrecht
erhaltung und Festigung seiner sozia
len und sonstigen Kontakte h<lt, ist 
nur logisch - und in Literatur und 
Rechtsprechung unumstritten. Schließ
lich soll er sich nach der Entlassung 
nicht als isolierter Fremdkorper 
fühlen, sondern unmittelbaren An
schluß finden. Solange ein Gefan
gener im geschlossenen Vollzug 
untergebracht und nicht urlaubsfähig 
ist - m der ]VA Tegel ist dieser 
Begriff fast zum Fremdwort ge
worden -, ist der Besuchsempfang die 
wichtigste Möglichkeit zur Pflege 
seiner Kontakte. 

Dementsprechend hat der Gefangene 
einen Rechtsanspruch auf Besuch. 
Doch dieses Recht - wie sollte es 
anders sein - stößt schnell an seine 
Grenzen: § 2L. Strafvollzugsgesetz 
sichert dem Gefangenen lediglich eine 
Stunde Besuchszeit pro Monat zu. 
Zwar handelt es sich hierbei um eine 
~tindestgarantie, und einer En.reite
rung sind keine Grenzen gesetzt, 
aber eine Grenze tut sich auf, \llenn 
der Anstaltsleiter bzw. die Landes
justizver-. .. altung nicht will. Denn 
"das weitere regelt die Hausordnung". 

So kommt es innerhalb des Geltungs
bereiches des Strafvollzugsgesetzes 
zu den unterschiedlichsten Regelun
gen. Vergleicht man die Anzahl und 
den jeweiligen Zeitrahmen der monat-
1ich gewährten Besuche in der ]VA 
Tegel mit denen westdeutscher An
stalten, bekommt man einen Schreck, 
weil die Sprechstundenpraxis in den 
meisten westdeutschen Knästen noch 
schlechter ist. Zumindest in den 
Anstalten des geschlossenen Vollzuges. 
Besonders in den "sUdhchen Regionen" 
ist man über den gesetzlichen Min
destanspruch von einer Stunde Be
suchszeit pro Monat bisher kaum hin
ausgekommen. Da war man in Tegel 
von jeher etwas fortschrittlicher: 
Immerhin beträgt hier die monatliche 
Besuchsdauer unter Ausschöpfung 
aller ~!öglichkeiten et\\'d. drei Stunden. 

Doch damit soll nicht gesagt werden, 
daß die Tegeler Besuchsmöglichkeiten 
und - modalitäten nicht dringend 
einer Verbesserung bedürfen; im 
Gegenteil. Als Gefangener hat man 
ohnehin den Eindruck hier, daß es 
vie1 zu wenig Besuchsmöglichkeiten 
gibt, und daß die Anstalt gar nicht 
sonderlich daran interessiert ist, 
daran etwas ZU andem. Nicht zuletzt 
sind die Besuchsmciglichke1 ten in den 
Jahren der CDU- und CDUIFDP-Re~ie
rung immer weiter zurückgedrängt 
worden. Stuck fUr StUck. Zunächst 
v.rurden die Gruppensprechstunden un 
den v/ochenendcn, sogenannte "Mee-

22 'der lichtblick' 

Soziale Kontakte 
auf Abwegen ... 
Besuchsregelungen unter die Lupe genommen 

tings" mit einem Zeitrahmen von zwei 
Stunden, die zusätzlich gewährt 
werden, von jährlich zwölf auf jetzt 
vier reduziert. 

Nun wird seitens der Anstalt gern 
das Argument gebraucht, daß die in
zwischen rückläufigen Gefangenen
zahlen auch zu einer Entlastung des 
Sprechzentrums 11/111 geführt haben, 
wo wochentags die Sprechstunden fUr 
die Teilanstalten ll, 111, V und VI 
stattfinden. So würden die Kapazi
täten an den 'vochentagen auch ohne 
die Nutzung des Dienstags insgesamt 
ausreichend sein. Denn im August 
1985 wurde die Besuchsmöglichkeit 
arn Dienstag gestrichen. "VorUber
gehend", wie es damals hieß. 
Begründet hatte man diese "vorüber
gehende Maßnahme" mit dem Allge
meinen Personalmangel sowie dem Ab
bau von i..berstunden der Beamten des 
allgemeinen Vollzugsdienstes. Und noch 
immer geht diese Maßnahme vorUber 

Was dann aber nicht so gern erwähnt 
wird: Die rückläufigen Gefangenen
zahlen haben unter'm Strich zu gar 
keiner Entlastung geführt. Anläßlich 
verschiedener Anträge von Gefan
genen, die Meetingregelung wieder zu 
erweitern, hat der jetzige Vollzugs
leiter sogar von einem "gestiegenen 
Besucheraufkorrunen" gesprochen 
und die Anträge unter Hinweis auf 
die angespannte Personalsituation ab
gelehnt. 

Davon abgesehen, kann von etner 
Entlastung gar nicht gesprochen wer
den. Vielmehr ist es nach und nach 
zu einer iJberbelastung des Sprech
zentrums ll/111 gekommen. M1t einer 
Kapazität von zwei Sprechräwnen und 
zusammen 19 Besuchertischen ur
sprünglich nur für die Ab-..ickh:ng 
der Besuche der Teilanstalten ll und 
Ill konzipiert. ist es nunmehr 
wochentags rtir vier Teilanstalten zu
ständig. Obwohl die Teilanstalten V 
und VI über Räumlichkeiten verfugen, 
Sprechstunden im Haus abzuhalten. 
müssen die jeweils 180 lnS."l!>Sen 
wochentags zum Besuch ins Sprech
zentrum 11/lii. Seit dem Bczu~ der 
beiden Teilanstalten - Huus V 1982. 
Haus VI 1988 - wurde diese HegeJung 

Ubemommen. Es bedarf keiner beson
deren Erklärung, daß es durch diese 
zusätzliche Belastungen subjektiv zu 
einem "gestiegenen Besucherauf
kommen" in diesem Sprechzentrum 
gekommen ist. 

Was aber weit schlimmer ist als der 
\'JegfaU der Besuchsmöglichkeiten an 
den Dienstagen: Seit gut einem Jahr 
finden sonnabends nur noch alle 11. 
Tage Sprechstunden statt. Zudem sind 
die Sprechzeiten an den Wochenenden 
auch noch kürzer als an den Werk
tagen: Einlaßende 11 .30 Uhr - ein 
Kuriosum für sich. jedenfalls kommt 
es durch den V:egfall der Besuchs
moglichkeiten an jede;n Z'r."eiten 
Sennabend immer wieder zu der 
Situation, daß nicht alle Gefangenen 
ihre beiden r:10natlichen Regelsprech
stunden auch regelmäßig an den 
Wochenenden abhalten können. Die 
Kapazitäten im Sprechzentrum 
li/111 reichen nicht aus. Trotzdem ist 
diese Maßnahme, die ebenfalls mit 
dem Abbau von Überstunden begrun
det wurde, bisher nicht wieder rück
gängig gemacht worden. 

Die Sprechzentren V und Vl, die an 
den Wochenenden "ausnahmsweise" in 
Betrieb sind, sind von dem Wegfall 
der Sprechstunden an jedem zweiten 
Sonnabend gleichermaßen betroffen. 
Das i.st nicht weniger ärgerlich, auch 
wenn die Kapazitäten vergleichsweise 
größer sind, weil es keine größeren 
Schwierigkeiten gibt, alle Besucher 
irgend.,.'ie zeitlich einzuteilen. 

Dadurch ist es notwendig. feste 
Termine zu vergeben. die auch fur 
die Besucher verbincHich sind. \ver 
mehr als 15 ~linuten zu spät kommt, 
findet in der Regel keinen Einlaß 
mehr. Darüberhinaus können Besuchs
anträge, die mehr als z".·ei \\'ochen im 
voraus datiert sind. aus verwaltungs
technischen Gründen nicht bearbeitet 
werden. Termine gibt es nur bis zu 
maximal zwei \vochen im voraus. 
Diese Regelung gilt jetzt aber nur 
noch für normale Wochentage. Wegen 
des zunehmenden Besucherandrangs 
an den Wochenenden einerseits und 
den berenzten Kapazitäten anderer
seits, gibt es für Besuchstermine an 
Wochenenden eine Vier- \.Jochen-Frist. 
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Im Prinzip ist es noch viel kompli
zierter, und offiziell gibt es so 
etwas wie eine Vier-Wochen- Regelung 
gar nicht. Und schwierig wird es 
damit, wenn man einen Monat er
wischt, der zufällig fünf Wochenen
den hat. Da kommt man aus dem !~
Tage-Rhythmus und man muß \ofieder 
warten, bis man wieder in den Modus 
reinrutscht. 

Darüberhinaus haben verschiedene 
Gefangene den Eindruck, daß die 
Handlungsspielräume nicht voll 
genutzt werden. Manchmal sind fast 
die Hälfte aller Tische in einem Raum 
nicht besetzt. Und bei dem ständigen 
Kommen und Gehen bleiben oft zwei, 
drei Tische unbesetzt. Das ist beson
ders dann ärgerlich, wenn man hört, 
daß ein Mitgefangener für diesen 
oder jenen Tag keine Sprechstunde 
mehr bekommen hat, obwohl offen
sichtlich noch etwas frei gewesen 
ist. 

Die jüngste Maßnahme des SPD/AL
Senats tröstet etwas über die verlo
renen Sonnabende hinweg. Seit dem 
3. Juli dieses Jahres ist eine 
wöchentliche Spätsprechstunde für 
Berufstätige eingeführt worden. Das 
führt hoffentlich zu einer spürbaren 
Entlastung an den Wochenenden. 1m 
übrigen ist das der erste Fortschritt 
bei der Besuchsregelung seit Anfang 
der 80er Jahre . 

Wie sehr die Besuchsmöglichkeiten in 
der JVA Tegel unter dem Einfluß der 
konservativen Regierung in den letz
ten Jahren gelitten haben, machte im 
August vergangeneo Jahres die AL
Abgeordnete Kirsten Jörgensen- Ull
mann deutlich. ln einer kleinen 
Anfrage über "kontinuierliche Ver
schlechterungen der Besuchsregelun
gen in der JVA Tegel seit 1982" 
1.-echnete sie dem Senat vor, daß 
z. B. die Besuchsmöglichkeiten der 
Gefangenen der Teilanstalt 1 nach 

dem Umzug in die Teilanstalt VI 
unter Einbeziehung der Meetingrege
lung von einst 72 auf nunmehr 28 
Stunden pro Jahr reduziert wurden. 
Eine \ofirkliche Besonderheit zu dieser 
Anfrage, die eigentlich mehr eine 
Feststellung ist: die Antwort des 
damaligen ] ustizsena tors Renlinger 
(CDU), der "unbeschadet der vorge
nommenen Neuregelungen" an seiner 
schon zuvor vertretenen Auffassung 
festhielt ... , "daß die Sprechstunden
praxis der ]VA Tegel ausgesprochen 
großzügig ist" . Weil nämlich: "Die 
Gesamtdaue[' de[' gewährten Besuchs
möglichkeiten übersteigt den geset z
lichen Anspruch um mindestens das 
Doppelte" . Deutlicher hätt e er gar 
nicht werden können ... 

Nun bleibt abZU\.Jarten, anzuregen 
und gegebenenfalls vom neuen Senat 
einzufordern, daß Neuregelungen 
auch für Besuchsmöglichkeit en ge
schaffen werden. Beispielhaft sollte 
dabei das Modell der Sozialthera
peutischen Anstalt sein. Nur in 
dieser Teilanstalt ist sichergestellt, 
daß die Insassen auch über Jahre 
hinweg ihre sozialen Kontakte durch 
ausreichende Besuchsmöglichkeiten 
aufrechterhalten und festigen können. 
Und so lautet schließlich auch der 
gesetzliche Auftrag. 

Nicht umsonst ist mit dem Strafvoll
zugsgesetz vom 16. März 1976 der 
Behandlungs- und Resozialisierungs
gedanke besonders betont und in den 
Vordergrund künftiger Strafvollzugs
politik gestellt worden. Kurz: Der 
Gefangene soll befähigt werden, 
"künftig in sozialer Verantwor tung 
ein Leben ohne Straftaten zu 
führen" . Um dieses "Vollzugsziel" zu 
erreichen, müss(t)en Voraussetzungen 
geschaffen werden, unter denen es 
den Gefangenen möglich ist, den 
Bezug zur Außenwelt möglichst 
uneingeschränkt zu erhalten. Und 
dazu zählen vorrangig die sozialen 
Kontakte. 

Voraussetzungen, die längst hätt en 
geschafft sein können. Mehr als 
zwölf Jahre nach lokrafttreten des 
Str afvollzugsgesetzes sind vergangen, 
und danach sollte der offene Vollzug 
der Regelvollzug sein - denn "der 
Verkehr mit Personen außerhalb der 
Anstalt ist zu fördern ." 

Allerdings ist man in Tegel noch \.Jeit 
davon entfernt. Doch gerade weil es 
sich in Tegel um eine Anstalt des 
geschlossenen Vollzuges handelt, in 
der ganz überwiegend langjährige 
Freiheitsstrafen ohne Urlaubsgewäh
rung vollstreckt werden und der 
Besuchsempfang um so mehr an Be
deutung gewinnt - gerade deswegen 
sollte schnellstens etwas passieren. 
Der neue Senat ist gefordert. 

- a\.JO-
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"Das Schlimmste, was einem im Knast 
passieren kann. ist krank zu werden!" 
Dieser uralte Spruch findet auch 
heute noch seine volle Berechtigung. 
Bei der hiesigen medizinischen Ver
sorgung und den zweirninütigen Visi
ten der wie am Fließband arbeiten
den "Fern-Seh-Doktoren" ist eine 
robuste Gesundheit die beste Lebens
versicherung. Ausnahmen bestätigen 
hier die Regel. 

\\'ie arm dran sind da erst Dia
betiker als quasi Dauerkranke? 
Dazu zuvor eine kurze Erklarung: 
Diabetiker sind Menschen, bei denen 
die Bauchspeicheldrtise gar kein oder 
nur teilweise Insulin produziert. 
l nsulinpflichtige Diabetiker müssen 
das fehlende Insulin ihrem Körper 
durch Injektionen zuführen. Die 
Insulinmenge bestimmt sich größten
t eils durch die Menge der Nahrungs
a ufnahme. Dazu wird die Nahrung in 
Broteinheiten (BE) berechnet. 1 BE ,. 
12 Gramm Kohlehydrate. 

Ein gut eingestellter Diabetiker 
erreicht so fast normale Blutzucker
werte. Bekommt er zuwenig Insulin 
oder ißt zuviel, gerät er in eine 
Überzuckerung, wird müde, träge, 
reaktionsschwach, das Blut wird dick
flüssiger und der Körper nicht mehr 
optimal durchblutet. Bekommt er zu
viel Insulin oder läßt eine Mahlzeit 
aus, kommt er in eine Unterzucke
rung was bedeutend gefährlicher ist. 
Das Anfangsstadium ist vom Gefühl 
her etwa das gleiche, als wenn ein 
Ungeübter seinen ersten 100-Meter
Lauf absolviert, fahl und bleich im 
Gesicht wird und alle Glieder zittern. 
Ohne Hilfe fUhrt das über Koma bis 
zum Tode. 

Ein Diabetiker in Haft kann also 
nicht sein Mittagessen wegen 
Ungenießbarkeit ins Klo schütten, wie 
viele Normalköstler ·es tun. Er muß 
essen was auf den Tisch kommt. Das 
sollte man sich bei folgendem Bericht 
einmal vor Augen halten. 

Aus der Sicht eines Betroffenen -
aus meiner Sicht. Das Mittagessen ... 
erhalte ich in der Regel lauwarm bis 
kalt. Zum Schutze davor hat die 
Anstalt niedliche Menagen neu ange
schafft. Flach. rechteckig, mit drei 
unterteilten Fächern, die nicht 
einmal halbsoviel Volumen haben "'ie 
die alten '-tenagen. Wozu auch? Da 
kommt ja nicht viel rein. Oie Küche 
sieht sich außerstande, BE-Berech
nungen vorzunehmen. So gibt es nach 
Schema F für alle Diabetiker die 
gleiche Menge, egal ob einer 10 oder 
20 BE als TaResration hat. Das 
gleicht die Brotstube wieder aus. 

''Latentwärmespeicher 
Grad 70 Minuten" steht 
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100-110 
auf den 

Die Misere det 

Menagen. Das funktioniert na türlieh 
nur in Verbindung mit den dazu
gehörigen Isolierboxen. Davon gibt es 
zwei Sorten: Sammelboxen und 
Einzelboxen mit Tragegriff. Meine 
Menage stammt aus der Sammelbox, in 
der sie nur kurze Zeit, für den 
Transport von der Küche bis zum 
Haus, ist und somit kalt bei mir an
kommt. Mein Mittagstischnachbar be
kommt seine Leberschonkost in 
gleicher Menage, aber mit Einzelbox, 
die er erst kurz vor dem Essen öff
net. Sein Essen ist meist heiß. 
Einzelboxen für alle Menagen wären 
eine sinnvolle Anschaffung. 

Die Q.Jalität des Essens der 
Kostform V (K V) ist immer abhängig 
von dem grad eingesetzten "Koch". 
Dazu steht in den Verwaltungsvor
schriften für die Wirtschaftsverwal
tung unter "Küchenbeamte": 1. Die 
Zubereitung der Speisen obliegt 
Funktionsbeamten des allgemeinen 
Vollzugsdienstes (Küchenbeamte) 
Die für die Herstellung der Kranken
kostform zuständigen Beamten müssen 
Uber eine besondere Diätausbildung 
verfügen. - 3. Gefangene dürfen in 
der Küche nur im unbedingt notwen
digen Umfange beschäftigt werden. 
Sie sind für vorbereitende Arbeiten 

wie Kartoffelschälen und Gemüseput
zen so...,'ie für Reinigungsarbeiten an 
Kochkessel und Geschirr heranzu
ziehen. lm übrigen ist ihre Zahl in 
der Kochküche auf ein Mindestmaß 
zu beschränken. Sie sind ständig zu 
beaufsichtigen. 

Viele solcher Vorschriften scheint 
hier niemand zu kennen. Das Diabeti
keressen kocht hier natürlich ein 
Gefangener - oder sollte sich das 
jetzt doch geändert haben? Denn es 
hat sich seit etwa einem halben Jahr 
drastisch verschlechtert. Früher 
waren alle scharf auf diese Kost 
wegen des guten Essens. Vorgestern 
sagte ein Tischnachbar wörtlich zu 
mir: "Jetzt beobachte ich seit zwei 
Wochen, was Du so zu essen be
kommst; also K V ist ja echt mies, da 
ist ja Normalkost noch interessan
ter!" Recht hat er. An zwei Wochen
tagen gibt es sich ewig wiederholen
den Eintopf - in Moabit gibt es fUr 
Diabetiker gar keinen Eintopf. Die 
restlichen Wochentage gibt es nur 
Kartoffelgerichte . Nie Nudeln oder 
Reis, obwohl das sogar die Aus
tauschtabelle in den Verwaltungs
vorschriften vorsieht. Nur einheitlich 
drei halbe Kartoffeln mit fader oder 
völlig ohne Soße, doch Gemüse ist 
immer reichlich. Alles sich ständig 
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Zuckersüßen 

1~'iederholend und in den unappem
lichsten Kombinationen. Das Kr:asseste 
war einmal ein viertel Huhn (aber 
nicht die Seite mit der Keule), drei 
halbe Kartoffeln und dazu fünf 
Büchsentomaten. Um Ungezieferbildung 
zu vermeiden, habe ich es nicht an 
die Wand geworfen, sondern in die 
Toilette gekippt. 

Alles ist allem ist das Essen oft 
ungenießbar. Ich wilrge das kalte 
Etwas regelmäßig hastig herunter, 
nur um eine Unterzuckerung zu ver
meiden. Um nicht laufend mit einem 
emzigen Ei zu vier Stullen als 
Abendbrot abgespeist zu werden. 
haben sich viele Ei-Austausch ver
schreiben lassen. Damit kommt die 
Kuche gar nicht klar. Mit bleibender 
Regelmäßigkelt befinden sich z. B. zu 
den häufig auftretenden Schwarzwur
zeln zwei gekochte Eier in den 
Menagen statt Austausch. Um das zu 
klären. muß man selhst mit einem 
Beamten zur Küche laufen und 
beKommt dort, mit genervter Miene, 
ein kaltes StUck Fleisch aus dem 
Kühlraum. Das Essen ist dann natür
lich ganz kalt und die Mittagspause 
gelaufen. Guten Appetit. 

Das Abendbrot und Fn.lhstUck der 
Diabetiker wird nachmitta.~s in zwei 

Tuten ausgeteilt. Der Belag pro TUte 
reicht für eine Stulle - allenlaUs fllr 
eine Klappstulle. Doch ich muß vier 
essen. Also nehme ich auch den 
Belag aus der anderen TUte und esse 
zwei Klappstullen. Wo die Nahrung 
für eine vorgesehene Spatmahlzelt 
hergenommen werden soll, ic;t mir ein 
Rätsel. 

Am Morgen betrüge ich mich 
selbst, indem ich doch wieder Marme
lade esse. Alle anderen Dinbetiker, 
mit denen ich sprach. praktizieren 
das ebenso. Doch es gibt in den 
TUten noch täglich 100 Gramm ge
schmacklose!'l Q.Iark. Teilweise eigene 
Ab:'ül.i.Wlg. die, wie mir ein Arbeiter 
aus der Brotstube berichtete. mit 
Wasser verdünnt "'i.rd. Das schmeckt 
man auch. Bis vor "<urzem gab es !Ur 
Galleköstler jahrelang Diät-Frucht
quark ohne Zucker täglich. Die 
einzigen. die nie einen bekamen. 
waren die Diabetiker. Ober Jahre 
jeden Tag geschmacklosen Quark, 
hängt jedem eines Taqes zum Halse 
heraus. · 

Die Tüten sehen wichtig abge
\"ogen und berechnet aus. Eines 
Tages wurden meine TUten mit der 

Hcschriftun~ 2/. BE mit den Tüten 
eines anderen Diabetikers (15 BE) 
vertt~uscht. Beim Rücktausch ver
glichen .... 1r den Inhalt unserer Tüten. 
Der lnhall war, bis auf das Brot, 
völlig identisch. Seine Brotscheiben 
w.1ren dünner. Da er die gleiche 
Mittagessenmenge bekom:nt, frage ich 
mich noch heute, · .. ;as ,,.'i.r hier für ein 
galaktisches Brot haben, daß so ein 
feiner Unterschied gleich 9 BE aus
machen? 

Der medizinische Teil. Ein Diabe
tiker ist wahrend seiner gesamten 
Haftdauer dazu verdonnert, nie aus
schlafen zu können. Die Arztge
schäftsstelle hat feste Öffnungs
zeiten, an die man sich zu halten 
hat. So passiert es mir oft sonntags, 
daß in aller Frühe ein Beamter an 
meinem Bett steht und mich auf
fordert, zum Sani zu gehen. 
Schlimmer ist es nachmittags. Durch 
den Umzug nach Haus VI hat sich die 
Arztrevier-öffnungszeit für mich um 
eine Stunde auf i 7.30 Uhr ver
schoben. Eine sehr ungünstige Zeit. 
da kurz nach 17 Uhr die Sportver
anstaltungen beginnen. Dadurch muß 
ich mich dauernd nachträglich zum 
Fußball rüberbringen lassen und im 
Rennen noch eine Stulle verdrücken, 
da man spätestens 30 ~ linu•en nach 
der Spritze e~-as essen muß, um 
eine Unterzuckerung zu vermeiden. 
Beim Hanteltraining isr es noch un
günstiger. Da muß ich das Training 
unterbrechen. um zum Spritzen zu 
gehen und anschließend Traubenzuk
kerwasser trinken - während des 
Hanteltrainings kann man unmöglich 
etwus essen. 

Diese Behandlungszeit, nur im 
Haus Vl, ist sehr ungünstig angelegt. 
Zu hoffen bleibt auf eine Spritzen
vergabe für Heroinkonsumenten zur 
Verhütung einer HIV- lnfektion. Dann 
wären auch die Diabetiker nicht mehr 
von den Öffnungszeiten der Arzt
geschäftsstelle abhängig. 

Zum Abschluß möchte ich noch 
das Elend des Diabetikers an den 
Automaten der Sprechzentren erwäh
nen. Ein Diabetiker, der nicht 
raucht, ist dort mi~ seinen 18 :.lark 
Automatenzug völlig aufgesch.'nissen. 
Und so futtern fast alle Kekse und 
Kuchen. Ich eingeschlossen. Das 
Warenangebot sollte auf Hart1t."UI"St 
oder wie früher Eier oder 
ähnliches erweitert werden. Alle 
Diabetiker. denen dazu etwas em
fällt. sind herzlich aufgefordert zu 
schreiben. Besonders interessant ware 
es zu erfahren, wie es Diabetikern in 
westdeutschen Knästen ergeht. 

Es muß etwas passieren. Unserer 
Gesundheit zuliebe. 

-b1k-
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Insassenvertretung Haus VI 
Sicherlich ist vielen Gefangenen 
nicht bekannt, daß es seit dem 
2.7.1989 in allen Häusern der JVA 
Tegel Insassenvertretungen gibt. Wer 
das Vergnügen hat, diese Vollzugs
anstalt schon längere Zeit zu kennen, 
wird wissen, daß dies schon als eine 
kleine Sensation zu '"erten ist. 

Seit etwa zehn Jahren gab es im 
Haus ll keinen Versuch, dort eine 
Insassenvertretung zu wählen. Heute 
gibt es dort eine sehr aktive LV., 
von der sicher noch einiges zu er
warten sein dürfte. Versuchte die 
Anstaltsleitung Wahlen wegen Forma
lien noch zu verzögern, wurde ihr am 
21.6.1989 anläßlich des Besuches von 
Frau Prof. Limbach hier in Tegel - in 
Gegenwart Delegierter der Insassen
vertretungen - vom Abteilungsleiter 
V der Senatsverwaltung für Justiz, 
Herrn Flügge, Dispens erteilt, die 
I.V.-\t/ahlen in kürzester Frist zu er
möglichen - ohne auf Formalien zu 
bestehen. So geschah es dann auch 
im Haus ll, wobei der neue Tell
anstaltsleiter sich als Wahlhelfer be
tätigte, indem er Stimmzettel auf der 
Station 10 einsammelte - ein Kurio
sum, aber höchst lobenswert. 

Auch im Haus lll gab es lange Jahre 
- sieht man mal von einem Auslän-
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dervertreter ab - keine Insassen
vertretung. Alle Versuche in dieser 
Richtung wurden vom Teilanstalts
leiter ltl unter allen möglichen 
Gründen mit Erfolg verhindert. So 
\1/undert es nicht weiter, daß Haus tll 
als letztes Haus in der Anstalt seine 
Insassenvertreter wählen konnte. 

Bei den Wahlen wurde den Gefan
genen seitens der Anstalt kaum 
Unterstützung gewährt, eher war das 
Gegenteil der Fall. In Zeiten der 
Zählung verschwanden schon mal 
Aushänge von den schwarzen Brettern 
der Stationen. Daß es allerdings von 
seiten der Gefangenen zu Schwierig
keiten kommen könnte, damit hat 
sicher keiner gerechnet. Es ist aber 
wohl nur ein Gefangener, der die 
Wahl auf einer Station nicht für 
richtig befindet. Mit seinem derzei
tigen Verhalten arbeitet er ganz im 
Sinne der Anstaltsleitung urid schadet 
der Sache an sich - und nur, \\Teil er 
Zweiter wurde?! 

Die Zusammenarbeit der Insassenver
treter aus den einzelnen Häusern ist 
sehr gut. Es gibt zwar noch Anfangs
schwierigkeiten und leider wenig 
Unterstützung von seiten der Anstalt, 
aber ansonsten geht die Arbeit gut 
voran. ~tlir hoffen. daß aufgrund 

unserer Arbeit e1mge Verbesserungen 
im Strafvollzug zustande kommen. 

Wir haben zunächst eine Arbeits
gruppe gebildet, die sich mit den 
Ausführungsvorschriften zu den §§ 
10, 11, 13, 15, 35, 36 und 160 
Strafvollzugsgesetz befaßt und Vor
schläge dazu einbringt. Die Arbeits
gruppe besteht zur Zeit aus je zwei 
Insassenvertretern und einem Auslän
dervertreter pro Haus und tagt jeden 
Sonntag. Angestrebt und beantragt 
ist ein zweites Treffen in der Woche, 
da wir sonst die anfallenden Arbei
ten kaum bewältigen können. So 
sollen demnächst \Veitere Arbeits
gruppen gebildet werden, die sich mit 

- Alternativen zur derzeitigen Dro
genpolitik in Tegel 

- Tariflohn für Gefangene/Gefange
nengewerkschaft 

befassen. 

Aber nicht nur darauf beschränken 
sich unsere Aktivitäten. So laden wir 
auch weiterhin Abgeordnete zu uns 
ein zuletzt am 29.6.1989 im 
Rahmen einer Vollversammlung der 
Insassenvertreter , um Unterstüt
zung für positive Veränderungen im 
Vollzug zu erhalten. 

Daß bisher kaum Verbesserungen für 
uns Gefangene erkennbar sind, liegt 
an der Anstaltsleitung, die leider 
immer noch dem Sicherheitsdenken 
der vergangeneo Jahre verhaftet 
ist. Wir bemühen uns weiter ver
stärkt, um die berechtigten Vor
schläge aus dem bekannten Sofort
maßnahmenka talog durchzusetzen und 
haben uns erneut an die Senatsver
waltung für Justiz gewandt. 

Um die recht umfangreiche Korres
pondenz zu finanzieren, rechnen wir 
mit eurer Unterstützung. Wir können 
nicht alles Porto alleine tragen. 
Bitte helft uns mit Briefmarken! 

Die Insassenvertretung Haus VI 
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Berlin 27, 28. Juni 1989 

Betreff: Gespräch mit dem Rechtsaus
schuß am 29. Juni 1989. 
Hier: Teilanstaltsleiter Auer 
u. a . 

Für die Insassenvertreter der TA V 
ist der Teilanstaltsleiter, Herr Auer, 
in seiner Funktion ein Grundübel, 
welches wir hier in der Hoffnung auf 
Abänderung publik machen wollen. 

Für uns als direkt Betroffene war 
dieses Übel immer aktuell und stark 
negativ spürbar, so daß \vir uns 
immer wünschten, es möge bitte nicht 
noch schlimmer werden. Leider haben 
wir uns in dieser Hinsicht getäuscht, 
da wir in unserer Teilanstalt einen 
Fall der Selbsttötung erlebten, 
welcher nach unserer Auffassung zu 
verhindern gewesen wäre. 

Wir machen dem Herrn Auer den 
Vorwurf, daß er in uns weniger den 
Mensch, sondem mehr den zu ver
wahrenden Verwaltungsakt sieht. Dies 
äußert sich in morbider und para
noider Auslegung der Begriffe 
"Sicherheit und Ordnung" zu Lasten 
des gesetzlichen Auftrages der 
Resozialisierung. Das Bundesver-
fassungsgericht bestimmte den Reso
zialisierungsauftrag im Jahre. 1974 
zur Schaffung des Strafvollzugs
gesetzes als oberstes Gebot der 
Strafvollstreckung, woraus ebenfalls 
erging, daß ein jeder Strafgefan
gener aus Artikel 2 Grundgesetz (ffi) 
einen verfassungsrechtlichen An
spruch auf Resozialisierung hat. 
Diesem wird der Herr Auer in 
keinster Weise gerecht, so daß \vir 
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Insassenvertretung 
Haus V 

uns erlauben aus unserem Erfahrens
wert mit diesem Herren zu sagen, 

. daß dieser für seine eigentliche Auf
gabe an diesem Platz eine Fehl
besetzung darstellt. 

Wir erlauben uns, auf konkrete 
Einzelbeispiele zu verzichten und 
führen daher nur allgemein an, daß 
Herr Auer in dekadenter Art und 
Weise den Sinn des Strafvollzugs
gesetzes übersieht, seine eigenen 
Richtlinien und wohl auch Profilie
rungssüchte dafür einsetzt. 

Festzustellen ist, daß Herr Auer mit 
Vollzugslockerungen umgeht, als 
wären sie engbemessene Haushalts
möglichkeiten. Ferner sind Zwei
drittelabstellungen bei ihm so selten 
wie Schnee in der Sahara! Damit 
mißachtet er zu § 57 Strafgesetz
buch die Pflicht, einen Beurteilungs
rahmen zu schaffen, aus dem man 
eine Prognose im Sinne der erfolgten 
Erprobung entnehmen könnte. 

Ein Gefangener, der zu einem Termin 
wegen vorzeitiger Entlassung ohne 
Erprobung erscheint, kann nur nega
tiv beurteilt werden. Hier versäumt 
Herr Auer zumindest fahrlässig, den 
Rechtsanspruch der vorzeitigen Ent
lassung durch Erprobung zu unter
stützen. Ebenso wären Vollzugslocke
rungen im Sinne des Freigangs für 
viele zur Schuldenregulierung sehr 
\.richtig oder einfach nur, um ihre 
Familie zu ernähren, p.ber was inter
essiert Herrn Auer schon die Familie 
eines Gefangenen, wo ihn der Gefan
gene selbst nicht interessiert! . 

Nun ist es leider auch so, daß Herr 
Auer nicht nur nach außen recht 
negativ wirkt, sondern dem Gleich
gewicht wohl wegen auch nach innen. 
Durch Maßnahmen verschiedener Art 
schafft er eine sehr aggressive, aber 
auch depressive Stimmung innerhalb 
der TA V. So ist es z . B .. der ln
sassenvertretung der Teilanstalt V 

trotz vielfältiger Verbesserungs
vorschläge in bezug auf Freizeit und 
Gruppenmaßnahmen nicht gelungen, 
dauerhafte Verbesserungen zu er
zielen, zumeist aus der Begründung 
des Teilanstaltsleiters, er sehe dafür 
keine Notwendigkeit, ohne zu er
klären, woher aber dennoch die 
Bedürfnisse resultie ren. 

Oftmals schiebt Herr Auer s.eine ab
lehnende Haltung auf einen angeb
lichen Personalmangel, obwohl wir 
trotz durchschnittlicher Beobach
tungsgabe nicht erkennen konnten, 
daß sich etwa bei uns weniger 
Beamte als sonst bewegen. 

Trotzdem wir uns bemühten und es 
wie~erholt anregten, bleiben die 
Etagen überwiegend zueinander ver
schlossen, so daß die TA V im 
eigentlichen Sinne eine Teilanst alt 
mit vielen kleineren Teilanstalten in 
sich ist. Daraus bildet sich ein un
soziales und fremdes Klima, so daß 
man sich des Eindrucks nic ht ver
wehren kann, daß es sich hierbei um 
Absicht handelt, damit der Gedanken
austausch unter den Gefangenen so 
gering wie möglich gehalten wird . 
Daraus ergab sich auch immer wieder 
die Problematik, eine Insassenver
tretung für ein ganzes Haus zu 
schaffen, die in einer Linie arbeit et. 

Die Lehrlingsstat ion als solche 
verdient diese Bezeichnung nur noch 
auf Grund des Zufalls, daß sich dort 
noch euuge Lehrlinge befinden. 
Ansonsten bietet diese Station in 
keinster Weise spezifische Angebote . 

Die Betreuung durch Sozialarbeiter 
ist laienhaft und stümperhaft, in 
keinster \oJeise adäquat den Verhält
nissen und den einzelnen Problema
tiken angepaßt .. 

Unterstützung, in welcher Richtung 
auch immer , ist von dieser Teilan
staltsleitung nicht zu erwa rten. 
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Borniet·tes Sich~rheitsdenkC'n nbe.
auch lnteresscnlosigkell sind .tllselts 
spürbar. 

Die gesetzlich~ Fordenmg, daß 
soziale Bindungen zu fördem, aber 
auch zu erhalten sind, gilt hier von 
seiten der Teilanstaltsleitung als 
·.,·enig interessant . Anders ist es 
nicht zu erklären. daß nur ein Tele
fonat in der \•loche gestattet ist, 
'Nozu auch das Telefonat mit dem 
Verteidiger gezählt wird. Ferner 
werden die Besuchszeiten, insbeson
dere der Verlauf der Besuche schein
bar absichtlich unattraktiv gestaltet, 
so daß sie eher abschreckend wirken. 
Die Wirkung auf Kinder ist bedenk
lich. da diese zumeist mit sich nichts 
anzufangen wissen. An dieser Stelle 
wollen· wir ausdrUcklieh i.n bezug auf 
eheliche Verbindungen auf Artikel 6 
Abs. 1 GG hinweisen, welcher die Ehe 
bzw. Familie unter den besonderen 
Schutz der staatlichen Ordnung 
stellt. Dies bedeutet zuallererst auch 
die Förderung und staatlicherseits 
die Unterlassung auf störende Ein
flüsse. Dieses Grundrecht· findet 
durch das Strafvollzugsgesetz keine 
Einschränkung. Es muß daher ver
hindert werden, d.'lß der Strafvollzug 
immer mehr Grund von Trennungen 
· .. 'Lrd. 

Zu:neist werden auch fUr Reringe 
Verfehlungen sofort Disziplinarmaß
nahmen angeordnet, ohne den Be
troffenen eine Chance einzuräutOen. 
Das muß auch in bezug der Rechts
mittel der Gefangenen bedenklich er
scheinen, da zumeist diese Anord
nungen mit sofortiger ·.·lirkun~ er
lassen werden. Spätes Recht ist kein 
Recht, so daß eine spätere gericht
liche Entscheidung nichts an der 
Erduldung der Maßnahme mehr andern 
kann. 

Die Insassenvertretung der TA V 
fordert bedin~ungslos die Verwirk
lichung des Strafvollzugsgesetzes, 
insbesondere den damit verbundenen 
gesetzlichen Auftrag zur Resoziali
sierung. Willkür und Diktat mussen 
ein Ende haben. 

Eindringlich machen wir auch auf den 
Sicherheitsanspruch der Gesellschaft 
aufmerksam. denn es ist nicht im 
Sinne des Gesetzgebers, daß Straf
täter Zlo'ar während ihrer Inhaftie
rung gesichert sind. das Leben nach 
der Haft jedoch unmöglich gemacht 
wurde. 

Oie bisherige Verfahrensweise ent
spricht nicht der menschlichen \~ürde , 
aber auch nicht dem Sozialstaats
prtnzip. Tegel lst so ein St<w t im 
Staate, was geändert werden muß. 

lnsasscnvertrelung llous V 
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Insassenvertretung 
Haus 111 

Aus der Streikaktion heraus hat sich 
nun endlich auch in der TA 111 eine 
t.V. bilden können. deren Wahl erst 
nach Fürsprache von höchster Stelle. 
nämlich der Senatorin fur Justiz, 
Frau Limbach, möglich wurde. Nach
dem Frau Limbach die kleinlichen 
formalen Gründe aus dem \oJeg ge
räumt hatte, mußte die Anstaltslei 
tung einer Wahl nach - mehr oder 
weniger - unseren Regeln zustimmen . 

Trotzdem lief immer noch nicht alles 
ohne Fußangeln ab. Obwohl dem fAL 
111 vorab eine Namensliste der Kun
didaten eingereicht worden war, 
wurde von ihm verlangt, einen Vor
melder mit der Kandidatur beim zu
ständigen Gruppenleiter abzugeben. 
Da der Grund nicht ersichtlich war -
die Gefangenen wußten, wer und was 
auf sie zukommt -. "Ubersahen" es 
einige Kandidaten einfach. den Vor
melder eL'1ZUreichen. 

Jetzt wurde mit zv•eierlei Maß ge
messen. V.'ährend mit Hilfe des Grup
penleiters der Station C 3 die Wahl 
im C- und D-Flügel relativ reibungs
los vonstatten ging an dieser 
Stelle sei dem GL unser Dank aus
gesprochen -, wurde ein Mitbewerber 
im 8-Flügel vom Gruppenleiter der 
Station B 2 schlichtweg Ubergangen. 
Sein Name tauchte weder auf dem 
Kandidaturaushang auf seiner Station 
noch auf den Wahlzetteln auf. Also 
griffen em1ge seiner Stationsmit-
gefangenen zur Selbsthilfe . Sie 
schrieben seinen Namen seine 
Bereitschaft zur Kandidatur war all
gemein bekannt - einfach nuf den 
Wahlzettel, auf dem ohnehin nur ein 
Name stand. und wahlten ihn mit der 
Mehrheit von 10 Stimmen. \~ahlbe
rechtigt für seine Station waren 16 

OCR IIV.5f1SSENVE.RTRETCR. t1Etfo/f: 
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Gefangene. Im Wahlprotokoll stand 
jedoch: Abgegebene Stimmen = 16, 
davon ungültig = 10. ;,·ie v.-ar das 
noch mit dem Wörtchen Demokratie, 
Herr Gruppenleiter? 

Da bis auf der Station A l alle Sta
tionssprecher gewählt waren, fingen 
wir gleich an, unsere Arbeit auf
zunehmen. \'legen angeblichen Raum
mangels - nach Ansicht einer der· 
VDLs (bei drei nicht belegten Sta
tionen eigentlich verwunderlich) -, 
nahmen wi.r vorerst mit dem Nicht
raueher-Fernsehraum der Station D 3 
vorlieb. 

ln der ersten "Arbeitssitzung" der 
neugewählten I.V. wurden erst mal 
ein paar klärende, zum Teil recht 
lautstarke Worte zur allgemeinen 
Lage eingebracht. Danach - wobei 
vor dem Gruppenraum bereits einige 
nichtrauchende fernsehinteressierte 
Gefangene dränge:ten - \oo'Urden die 
beiden Haussprecher der 7A lli sv"'ie 
die drei Sprecher für die kommenden 
Sitzungen mit den justiZPOlitischen 
Sprechern aller Fraktionen - aus
genommen denen der REPs - gewahlt . 
Die Emigkeit der LV. ist im Ergebms 
dieser \Yahl ersichtlich. die funfmal 
einstimmig ausfiel. Fangen wir also 
an. 

Vencercmos 

Wcrner Baum 
ft.ir die Insassenvertretung der TA 111 
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In der Nacht vom 26. :.c11m 27. Jum 
1989 nuhm sich um.er ~litgef<~ngener, 
der 30jährige Petcr ~l., das Leben. Er 
...-urde am Morgen erhängt m seiner 
Zelle auf~efunden. ~1. wurde erst am 
6.1.1989 aus dem LanRStraferhaus Ili 
der just1zvollzugsan::.talt Tegel ins 
Haus V schutzverlegt. ~r;ell er im Haus 
lll mehrfach vergewaltigt worden 
Kar. 

\\eni>te Stunden vor seinem Freitod 
erfuhr M. von Mitgefangenen. daß er 
am nächsten Tag ins Haus 11 verlegt 
werden sollte. Haus II ist vom VoU
zugskonzept ähnhch dem H<1us lll. Es 
herrschen dort auch die gleichen Zu
stände, so daß M. befürchten mußte, 
daß sich da5, was ihm im Haus 111 
widerfuhr, wiederholen könnte. Also 
versuchte M. in der kurzen Zeit 
zwischen Arbeitsschluß (15.15 Uhr) 
und Nachtverschluß (22 Uhr) alles, 
um di.e drohende Verlegung noch 
rückgängig zu ma.chen, zumindest zu 
vertagen. Weil der für ihn zuständige 
Gruppenleiter i.m Ut"laub und seine 
Vertretung nicht erreichbar war. 
wandte er s1ch in seiner Not an den 
Teilanstaltsleiter. Aber selbst ein 
20minütiges Gespräch mit ihm half 
nichts mehr. 

Haus V in det' JVA Tegel •.-ird der 
Öffentlichkelt als "Wohngruppenvoll
zug" verkauft. In \'lohneinheiten von 
15 Gefan14enen sollen diese soziales 
Verhalten. üben. Unter Anleitung von 
Gruppenbetreuern - Vollzugsbeamten, 
die die Gefangenen "'·egschließen, die 
ihre Zellen kontrollieren und aui 
\\'achtünnen mit Gewehren bewaffnet 
dieselben Gefangenen bewachen. Und 
unter Gruppenleitern, die eigentlich 
Sozialarbeiter sein und Sozialarbeit 
verrichten sollten, die aber in der 
Regel aus der Verwaltung kommen und 
für die Sozialarbei.L im Sinne dieses 
Wortes fremd ist. Die Belegung dieser 
\'iohneinheiten richtet sich nach der 
für die Vollzugsanstalt bequemsten 
Lösung. Auf Wünsche der Gefangenen 
.... 'ird dabei nicht eingegangen. So 
werden Gefangene mit den unter
schiedlichsten Delikten und Straf
längen in Gruppen zusammenge ... 'Ür
felt. Das führt zu Spannungen und 
zu Unzufnedenhelt. Die Gefangenen 
sehen in dieser Vollzugsform einen 
lsolationsvo1lzug. Und noch eine 

-Besonderheit ist aus Haus V zu ver
:nelden: Nach Angaben der Anstalts
leitung gilt dieses Haus als drogen
frei. Das stimmt einfach nicht! 

In allen Bereichen der JVA Tegel 
werden Drogen konsumiert. Haus V 
bildet da keine Ausnahme. In den 
einzelnen Bereichen nehmen bis zu 
90 % der Insassen Droaen der unter
schiedlichsten Art zu steh. Es gibt in 
Tegel kein drogenfreies Haus, selbst 
wenn Justizpressesprecher Chrlstoffel 
dies in der Öffentlichkeit behnuptet. 

Freitod im 
Wohngruppenvollzug 

Die Politik der Anstaltsleitung 
scheint darin zu bestehen, daß nicht 
sein kann, was mcht sein darf. 

Die hier angesprochene Drogen
problematik sollte auch der Grund ftir 
die Verlegung von M. in das llnus I l 
sein. Angeblich, so die Anstalts
leitung, ist M. wegen Haschischkon
sums auffällig geworden ·und paßte 
demzufolge nicht in das Konzept von 
Haus V. 

~atsache ist. daß der Haschischkon
sum sowohl draußen wie auch hier 
ci.>innen zu einem nicht unerheblichen 
Teil toleriert ... ird. Selbst der Teil
anstahsleiter V kann mcht so blau
äugig sein, daß M. der elnzigste 
Haschischkonsument in seinem Bereich 
gewesen ist. 'Eher kann man davon 
ausgehen, daß hier mal wieder ein 
E..xempel statuiert werden sollte. l!nd 
zwar an einem Gefangenen, von dem 
der geringste \'iiderstand :w erwarten 
war. M. galt als äußerst ruhiger und 
zuruckhaltender Gefangener. der auch 
keine Kontakte mehr nach draußen 
hatt e. Ein geeignetes Opfer also? ! 

Die Anstalt, Anstaltslei.ter und Tell
anstaltsleiter haben nicht nur eine 
Aufsichts- , sondern auch Fürsorge
pflicht für die Inhaftierten. Diese 
Pflichten konnte die Anstalt schon 
einmal nicht wahrnehmen - wäre er 
sonst i.m Haus !li vergewaltigt 
worden? Hätte der Teilanstaltsleiter 
V unter diesen. ihm bekannten, Um
ständen nicht anders handeln 
mussen?! Hat er i.m Falle !. seine 
rursorgepflicht nicht sch~r;er ver
letzt?! ~lag der Teilanstaltsleiter 
nach Formalien im Recht gewesen 
sein - moralisch hat er sich ins Ab
seits begeben. Kann man ihm nuch 
weiterhin die Aufsichts- und rür
sorgepflicht fUr 180 Menschen Uber
lassen, auch wenn diese Menschen 
"nur" Gefangene sind? 

lch meine, hier muß Anstaltc:;lP.itlmg 
und Aufsichtsbehörde Konscquem~en 

ziehen, wenn sie nicht mitverant
wortlich am Tode von M. und an dem 
vielleicht nächsten Toten sein wollen. 

Hierzu ein Auszug einer Presseerklä
rung der AL-Fraktion im Abgeordne
tenhaus von Albert Eckert: "(. .. ) 
diese in Tegel übliche Praxis, die 
von der Illusion der Drogenfreiheit 
in bestimmten Teilanstalten ausgeht, 
hat schon oft tragische Konsequen
zen gehabt. Bei lnsassen, die i.m 
Wohngruppenvollzug nach und nach 
auf ihre Entlassung vorbereitet 
wurden, traten durch die Rückver
legungen häufig Rückschläge in den 
Resozialisierungsbemühungen ein. 

Statt die i.m Gefängnis erfahrungs
gemäß nie zu erreichende Drogen
freiheit künstlich durch Kriminali
sierung und Disziplinierung weiter 
hochzuhalten, muß gerade angesichts 
steigender HlV- lnfektionszahlen ein 
besonnener Umgang mit der Drogen
abhängigkeit von Gefangenen Un 
Berliner Strafvollzug Einzug halten. 

Die am 16. Juni von Sachverständi
gen bei der Anhörung der Enquete
Kommission 'Aids' des Bundestages in 
Bonn geäußerte Auffassung, die Aus
gabe von Einwegspritzen und die Ein
fUhruns von Methadon- Programmen 
seien die einzige Möglichkeit, die 
Verbreitung von Aids i.m Gefängnis zu 
verhindern, teilt die AL voll und 
qanz ." 

Als Konsequenz des tragischen und 
daruber hinaus unnötigen Todes 
unseres Mitgefangenen Peter M. 
fordem die Inhaftierten der JVA 
Tegel von der Anstaltsleitung: 

- Sofortige Veränderung der gängigen 
Verle~ungspraxi.s. Gefangene müssen 
rechtzei~ig benachrichtigt werden 
und damit Gelegenheit erhalten. 
sich gegen eine ungerechtfertigte 
Verlegung in andere Teilanstalts
bereiche zu .... ehren. 

- Ver.:eigerung oder positive Urin
kontrollen dürfen kein Grund zur 
Verlegung in andere Anstaltsberei
che sein. 

- Alle Zellentüren müssen dahin
gehend geändert werden, daß sich 
die Gefangenen zu ihrem Schutz 
einschließen können. 

-kaU-
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Berliner Abgeordnetenhaus 
Landespressedienst -

Kleine Anfrage Nr. 102 der Abgeordneten Barbara Saß
Viehweger (CDU) vom 8.5.1989 über "Parteibuchwirtschaft 
des Senats (lll), hier: in der Justizverwaltung bei der 
Abteilung Justizvollzug": 

1) Trifft es zu, daß der offensichtlich unbequem gewor
dene Leiter der Abteilung Justizvollzug, Herr B., durch 
den bisherigen Richter, Herrn F. (SPD), ersetzt, und 
daß Herr F. von seiner jetzigen A 15 entsprechenden 
Besoldung bis mindestens zur Besoldungsgruppe B 3 
angehoben werden soll? 

2) Trifft es weiter zu, daß der Senat mit dieser Ein
gruppierung Herrn F. darüber trösten möchte, daß die 
ihm eigentlich zugedachte Position des Staatssekretärs 
in der Justizverwaltung nun von dem an sich als 
Justizsenator vorgesehenen jetzigen Staatssekretär 
Sehernburg innegehalten wird? 

Antwort des Senats vom 19.5.1989 (eingegangen beim Ab
geordnetenhaus 25.5.) : 

zu 1) und 2) : Die der Anfrage zugrundeliegenden und in 
ihr geäußerten Unterstellungen treffen nicht zu. 

Richtig ist, daß der bisherige Leiter der Abteilung V 
(Strafvollzug) nunmehr die Abteilung lll leitet. Deren 
Zuständigkeit umfaßt im wesentlichen de n Aufgabenbereich 
der 1987 aufgelösten Abteilung 111 (Zivilverfahren und 
Zivilrecht einschließlic h Rechtshilfe), den Koalitions
schwerpunkt Verbrauchersc hutz im Kreditwesen und zudem 
die Zuständigkeit für das Europarecht, die Strafvoll
streckung, das Gnadenwesen und die Sozialen Dienste im 
Jt;stizber eich. Richtig ist d es weiteren, daß mit der 
Leitung der Abteilung V der langjährige Strafrichter 
Flügge betraut wurde, der sich bereits von 1978 bis 1983 
in der Abteilung Strafvollzug der Senatsverwaltung für 
Justiz erfolgreich bewähr t hatte. 

Prof. Dr. ]utta Limbach 
Senatorin für Justiz 

Senatorin Limbach: Wiederaufnahme der Justizvollzugsreform 
vorantreiben 

Die Senatsverwaltung für Justiz teilt mit: 

Nichts sei so erfolgversprechend für die Sicherheit der 
Bevölkerung wie ein \virklich erfolgreicher Behandlungs
vollzug, der das Ziel deJZ Resozialisierung von Strafgefan
genen in den Vordergrund stellt. Dies erklärte die Sena
torin für Justiz, Prof. Dr. Jutta Limbach, heute in ihrem 
Eröffnungsreferat auf der justizvollzugspolitischen Ar
beitstagung der ärv im Gewerkschaftshaus. Frau Limbach 
kritisierte, daß von den Reformbestrebungen im Stz:afvoll
zug Ende der 70er Jahre, die auch zu dem neuen Stz:af
vollzugsgesetz geführt hatten, nicht viel übrig geblieben 
sei. jetzt biete sich die große Chance, mit neuem 
Schwung die Reform des Vbllzuges wieder aufzunehmen und 
voranzubringen. 

In diesem Zusammenhang bezeichnete Frau Limbach die in 
den letzten Tagen von verschiedenen Seiten aufgestellten, 
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völlig unzutreffenden Behauptungen übez: vollzugspolitische 
Absichten des Senats als unverantwortliche Polemik. 

Das Thema "offener Vollzug" suggeriere für Unkundige 
immer noch die leider von interessierter Seite noch ge
förderte Vorstellung, den Gefangenen würden nunmehr die 
Schlüssel zu ihren Zellen ausgehändigt und Schwerkctmi
nelle könnten am Kurfürstendamm spazierengehen. Eine 
solche absurde Vorstellung zeuge von Unkenntnis über die 
tatsächlichen Aufgaben des Strafvollzuges. Frau Limbach 
ließ keinen Zweifel daran, daß auch in Zukunft alles 
Erforderliche unternommen wird, um die Gefahr, die von 
besonders gefährlichen Gefangenen ausgeht, gering zu 
halten. Gerade im Bereich der organisierten Kriminalität 
sei geplant, die Zusammenarbeit zwischen Strafverfol
gungsbehörden und Vollzugsanstalten zu verbessern. 

Die Senatorin wies allerdings darauf hin, daß auch bei 
diesem Täterkreis der Resozialisierungsauftz:ag nicht aus 
den Augen verloren werden dürfe. Gerade im Interesse der 
Öffentlichkeit müßten straffällig gewordene Mitmenschen 
befähigt werden, zukünftig ohne Straftaten zu leben. Auf 
ein straffreies Leben in Freiheit könnte man Gefangene 
jedoch nur dann vorbereiten, wenn sie schrittweise und 
kontrolliert an die Fz:eiheit herangeführt würden. Alle 
wissenschaftlichen Erkenntnisse wiesen darauf hin, daß ein 
Gefangener, der am letzten Tag seiner Haft unvorbereitet 
in die Freiheit entlassen wird, für die Allgemeinheit eine 
nicht zu verantwortende Gefahr darstelle, sagte Frau 
Limbach. 

Die JustizsenatoLin sprach sich gegen eine Spezialisierung 
bestimmte~: Bedienstete~: ausschließlich auf Sicherheits
belange aus. Die mit Sicherheitsfragen ausschließlich be
trauten Mitarbeitergruppen befänden sich nämlich in der 
Gefahr, daß ihre Maßstäbe sich verschieben und die 
Sicherheit zum Maß aller Dinge wird. Andez:erseits neigten 
die übrigen Bediensteten dazu, sich füz: Sicherheitsbelange 
überhaupt nicht mehr vez:antwortlich zu fühlen . Dieser 
Trend müßte umgekehrt werden. 

Nachdrücklich sprach sich die JustizsenatoLin füz: erheb
liche Verbesserungen im Untersuchungshaftvollzug, der 
nach wie vor ein Stiefkind der Justiz sei, aus. Im übrigen 
sei niemals beabsichtigt gewesen, das Vollzugskrankenhaus 
in der Justizvollzugsanstalt Moabit zu schließen. Wegen 
der bekannten Unzulänglichkeiten in baulicher und auch in 
pe!:Soneller Hinsicht müsse jedoch darüber nachgedacht 
werden, in welchem Gebäude und auf welcher organisato
rischen Grundlage zukünftig ein Vollzugskrankenhaus 
betrieben werden solle. In Zusammenarbeit mit der 
Gesundheitsverwaltung werde versucht, zu einez: Verbesse
rung der Situation für kranke Gefangene zu kommen. 

Abschließend hob die ]ustizsenatorin hervor, daß jede 
Verbesserung in den Haftanstalten auch zu einem Abbau 
von Spannungen und damit zu einem besseren Arbeitsklima 
für die Bediensteten führe. Die Möglichkeit für die Mitar
beiterinnen und Mitarbeiter des Berliner Vollzuges, Ent
scheidungen unmittelbar mit zu beeinflussen, führe nach 
Überzeugung von Frau Limbach zu größerem Engagement 
und mehr Befriedigung bei der Arbeit. 

(Landespressedienst vom 20. Juni 1989) 
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§§ 56, 115 StVollzG (Hinweis auf Infektion muß Tatsachen 
entsprechen) 

1. Der Stempelaufdruck "Blutkontakt vermeiden" in 
Krankenakten oder Transportpapieren setzt voraus, daß 
vom betreffenden Gefangenen tatsächlich eine An
steckungsgefahr ausgeht. 

2. Bestreitet der Gefangene eine Infektion (hier: Hepati
tis-B) , so hat die Strafvollstreckungskammer dies durch 
Vernelunung eines Arztes oder durch Einholung eines 
medizinischen Gut achtens zu ermitteln. 

OLG Koblenz, Beschluß vom 6. 7.1988 - 2 Vollz (Ws) & l/88 

Gründe: 

Die Krankenakten des Betroffenen tragen den Stempelauf
druck "Blutkontakt vermeiden". Bei Verschubungen des 
Betroffenen wird der Transportschein mit dem Stempel 
"Vorsicht Blutkontakt venneiden" versehen. Den Antrag 
des Betroffenen, diese Stempelaufdrucke zu beseitigen 
bzw. zu unterlassen, hat die Justizvollzugsanstalt mit der 
Begründung zurückgewiesen, daß der Betroffene sich vor 
einigen Jahren eine Hepatitis-B-lnfektion zugezogen habe 
und daher heute noch eine Ansteckungsgefahr bestehe. 

Mit dem angefochtenen Beschluß hat die Strafvoll
streckungskammer den hiergegen gerichteten Aotrag auf 
gerichtliche Entscheidung als unbegründet verworfen. Der 
Betroffene hat gegen diesen Beschluß frist- und form
gerecht die Rechtsbeschwerde erhoben. Er rügt die Ver
letzung sachlichen Rechts. 

Das Rechtsmittel hat einen vorläufigen Erfolg. 

Nach ständiger höchstrichterlicher Rechtsprechung ist die 
Rechtsbeschwerde nicht nur aus den in § 116 Abs. 1 
StVollzG genannten Gründen, sondern auch dann zulässig, 
wenn die tatsächlichen Feststellungen der angefochtenen 
Entscheidung so lückenhaft sind, daß das Rechtsbe
schwerdegericht außerstande ist zu überprüfen, ob die 
Zulässigkeitsvoraussetzungen des § 116 Abs. 1 StVollzG 
vorliegen (Schuler in Schwind/Böhm StVollzG, § 116 Rdnr. 
6; Callies/Müller- Dietz StVollzG, L. . Aufl., § 116 Rdnr. 3, 
jeweils mit zahlreichen Nachweisen; OLG Koblenz, Zeit
schrift für Strafvollzug SH 1979, S. 85; zuletzt Senats
beschluß vom 25. April 1988 - 2 Vollz (Ws) 24/88) . Das ist 
hier der Fall. 

Als Zulassungsgrund käme an sich die Fortbildung des 
Rechts in Betracht. Es geht um die Frage, inwieweit die 
beanstandete Kennzeichnung der Krankenakten und der 
Transportscheine mit Schweige- und Geheimhaltungs
pflichten sowie mit P~rsönlichkeitsschutz eines Strafgefan
genen (lnformationelle Selbstbestimmung) vereinbar ist; sie 
ist soweit erforderlich, obergerichtlich noch nicht ent
schieden. Der Senat neigt dazu, das Vorgehen der Justiz
vollzugsanstalt für zulässig zu halten (vgl. hierzu Dargel 
in ZfStrVo 1987, S. 156; Dreher/fröndle. StGB. &4. Aufl .. 
§ 203 Rdnr. 27 bis 32 und die dortigen Nachweise). Vor
aussetzung hierfür wäre aber zunächst, daß der Betroffene 
tatsächlich Ausscheider des Hepatitis-B-Virus ist und eine 
Ansteckungsgefahr von ihm ausgeht. Dazu aber fehlt es in 

den Gründen des angefochtenen Beschlusses an hinreichen
den Feststellungen. Dort heißt es lediglich: "In ihrer 
Stellungnahme führt die Antragsgegnerin aus, der Anstalts
arzt habe bestätigt, daß der Antragsteller sich vor 
einigen Jahren eine Hepatitis-B- lnfektion zugezogen hat, 
und daß noch heute eine potentielle Ansteckungsgefahr 
bestehe." Hieraus ergibt sich, daß die Strafvollstreckungs
kammer eigene Feststellungen überhaupt n i c h t ge
troffen hat. Sie hat lediglich Angaben der Justizvollzugs
anstalt als Tatsachen unterstellt. Das reicht nicht aus. 
Damit soll nicht gesagt sein, daß Angaben einer Justiz
vollzugsanstalt in Vollzugsverfahren in jedem Falle einer 
Nachprüfung durch die Strafvollstreckungskammer bedürfen. 
Hier aber war eine Überprüfung im Wege eigener Fest
stellungen aus zweierlei Gründen geboten: Einmal beruhte 
der Sachvortrag der]ustizvollzugsanstalt nicht auf eigenem 
Wissen; er gab lediglich Erkenntnisse wieder, die der 
Anstaltsarzt gewonnen haben soll. Zum anderen handelte 
es sich um medizinische Fragen, die nur durch unmittel
bare Vernehmung eines Arztes oder Einholung eines medi
zinischen Gutachtens mit der nötigen Gewißheit zu klären 
waren. Dies gilt um so mehr, als nicht einmal bekannt ist, 
wann der Betroffene die Hepatitis- Infektion erlitten haben 
soll ("vor einigen Jahren") . Die Strafvollstreckungskammer 
dürfte aus eigenem Sachverstand auch nicht beurteilen 
können, wie lange und unter welchen Umständen nach einer 
solchen Infektion noch Ansteckungsgefahr besteht. - ln 
diesem Zusammenhang sei nur am Rande noch darauf hin
gewiesen, daß der Betroffene nicht erst in seinem Schrei
ben vom 8. Juni 1988 behauptet hat, die behauptete 
Hepatitis-Infektion sei eine "falsche Diagnosevennutung" 
(dieses Tatsachenvorbringen ist in der Rechtsbeschwerde
instanz unbeachtlich ); er hat schon im ersten Rechtszug 
substantiert bestritten, überhaupt an Hepatitis erkrankt 
gewesen zu sein. 

Da es somit an den notwendigen Feststellungen einer 
Ansteckungsgefahr fehlt, war der angefochtene Beschluß 
aufzuheben. Die Strafvollstreckungskammer wird diese 
Feststellungen durch Beziehung der Krankenunterlagen und 
Anhörung eines medizinischen Sachverständigen nachzu
holen haben. 

Da noch nicht abzusehen ist, ob diese Rechtsbeschwerde 
zu einem endgültigen Erfolg des Betroffenen führen wird, 
war die Entscheidung über die Kosten des Rechtsbe
schwerdeverfahrens der Strafvollstreckungskammer vorzu
behalten. 

Entnommen aus Zeitschrift rlir Strafvollzug und Straf
fälligenhille, 38. Jahrgang, Heft 2, Seite 120, April 1989 
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§ 10 Abs. l und Satz 2 StVollzG (Rückverlegung in den 
g eschlossenen Vollzug wegen Verdachts einer Straftat) 

Der Anstalt sl eiter ist nicht gehindert, bei der von ihm 
nach §§ 10 Abs. 1 und Satz 2, 14 Abs. 2 Nr . 2 StVollzG 
zu treffenden Prognose anläßtich der Zurückverlegung 
eine s Gefangenen aus dem offenen in de n geschlossenen 
Vollzug einen auf konkreten Anhaltspunkten beruhenden 
Verdacht einer erneuten strafbaren Handlung des Gefan
genen zu berücksichtigen. 

KG, Beschluß vom 16.8.1988 - 5 Ws 292/88 -

Entnommen aus Zeitschrift für Strafvollzug und Straf
fälligenhilfe, 38. Jahrgang, Heft 2, Seite 116, April 1989 

StVollzG § 10 (Ladung zum Strafantritt in den offenen 
Vollzug) 

Eine bes timmt e Deliktart (hier: Verst o ß gegen das BtM;) 
allein rechtfertigt noch nicht die Bejahung der Ent
weichungs- und Mißbrauchsgefahr i. S. d. § 10 Abs. 1 
StVollzG und damit die Ablehnung der Aufnahme in den 
offenen Vollzug. Die Verwaltungsvorschriften zum StVollzG 
(hier VV Nr. 2 Abs. 3 zu § 10) sind für die Gerichte 
nicht bindend. · 

OLG Frankfurt/M. , Beschluß vom ll..9.1988 - 3 VAs 33/88 

Sachverhalt: 

Der Ast. war vom LG wegen Handeltreibens mit Haschisch 
zu einer Freiheitsstrafe von 2 ) . und 3 M. verurteilt wor
den. Nach ablehnender Stellungnahme der JVA zur Ladung 
in den offenen Vollzug wurde der Verurteilte durch die 
StA zum Strafantritt in den geschlossenen Vollzug geladen. 
Die dagegen gerichtet e Beschwerde wurde von der StA 
beim OLG v erworfen. Der dagegen gerichtete Antrag nach 
§§ 23 ff. EGGVG führte zur Verpflichtung der StA, den 
Verurteilten zum Strafantritt in den offenen Vollzug zu 
laden. 

Aus den Gründen: 

Die Versagung der Aufnahme des Verurt eilten in den 
offenen Vollzug hält einer g erichtlichen Überprüfung im 
Rahmen des § 28 Abs. 3 EGGVG unter Berücksichtigung des 
der Vollstreckungsbehörde zustehenden sehr engen Beurtei
lungsspielraums (vgl. Senatsbeschluß v . 9.6.1986 - 3 VAs 
21/86 - und vom 13.1.1988 - 3 VAs 8/87 I= StV 1988, 
2601; Callies/Müller-Die tz, StVollzG, 4A. , § 10 Rdnr. 2) 
nicht stand. Für die Unterbringung im offenen Vollzug 
kommt es darauf an, ob der Verurteilte die Voraussetzun
gen des § 10 Abs. 1 StVollzG erfüllt, d . h ., daß er den 
besonderen Anforderungen des offenen Vollzuges genügen 
muß und nicht zu befürchten ist , daß er sich dem Vollzug 
der Freiheitsstrafe entziehen oder die Möglichkeit des offenen 
Vollzuges zu Straftaten mißbrauchen werde. Nach den 
vorhandenen Erkenntnisgrundlagen ist eine Entweichungs
oder Mißbrauchsgefahr .i. S. d . § 10 Abs. 1 StVollzG mit 
hinreichender Sicherheit auszuschließen. Dies ergibt sich 
einmal aus dem Umstand, daß der Haftbefehl gegen den 
Verurteilten aufgehoben worden ist und dieser seit Ende 
Januar 1987, soweit ersichtlich, in Freiheit ein sozial ge
ordnetes Leben im Kreise seiner Familie führt. An dieser 
Bewertung ändert sich auch nichts dadurch, daß der Ver
urteilte mit einer g roßen Menge Haschisch Handel getrie
ben und den erzielten Gewinn zur Bestreitung seines und 
seiner Familie Lebensunterhalts verwendet hat. Eine be
stimmte Deliktsart - hi.er Verstoß gegen das BtMG -
allein rechtfertigt noch nicht die Bejahung der t:ntwei
chungs- und Mißbrauchsgefahr. Vielmehr müßten dann 
weitere, eine solche Beurteilung rechtfertigende Indizien 
hinzukommen. Daran fehlt es aber hier. Es gibt keinerlei 
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Anhaltspunkte für eine Suchtproble matik bei dem Ver
urteilten. Entgegen den Ausführungen im Beschwerde
bescheid der StA rechtfertigen die Urteilsfeststellungen 
auch nicht die Aussage, daß er "als maßgebliches Mitglied 
einer Gruppe andere zur Begehung einer Straftat beein
flußt hat". Schließlich fehlen auch einschlägige Vor
strafen. 

Neben d em Fehlen einer Entweichungs- und Mißbrauchs
gefahr ·kann auch erwartet werden, daß der Verurteilte 
den besonderen Anforderungen des offenen Vollzuges ge
nügen wird. Soweit die StA zur Rechtfertigung ihrer 
gegenteiligen Auffassung auf die Verwaltungsvorschriften 
zum StVollzG verweist, ist darauf hinzuweisen, daß diese 
für die Gerichte nicht bindend sind. lm übrigen verlangen 
die VV Nr. 2 Abs. 3 zu § 10 bei Handeltreiben i. S. d. 
BtMG lediglich eine besonders gründliche Prüfung. Auch 
diese ergibt hier aber keine Anhaltspunkte, die gegen 
eine Eignung des Verurteilten für den offenen Vollzug 
sprechen. Er ist nicht einschlägig vorbestraft. ln der 
Hauptverhandlung war er geständig. Der Polizei gegenüber 
hat er die Namen und Anschriften der Abnehmer des 
Haschischs genannt . Seine persönlichen und sozialen Ver
hältnisse erscheinen geordnet. Ein eigenverantwortliches 
und korrektes Handeln im offenen Vollzug ist von ihm vor 
allem deshalb zu erwarten, weil andernfalls die Gefahr 
besteht, daß er seinen langjährigen Arbeitsplatz verliert. 

lst hiernach die Eignung des Verurteilten für den offenen 
Vollzug zu bejahen,· so konnte der Senat auch die Ver
pflichtung der StA, den Verurteilten zum Strafantritt im 
offenen Vollzug zu laden, ausspr echen. lm vorliegenden 
Fall sind keinerlei Gesichtspunkte ersichtlich, die inner
halb des der StA verbleibenden engen Beurteilungsspiel
raumes eine andere Entscheidung rechtfertigen könnten 
(vgl. Senatsbeschluß vom 9.6.86 - 3 VAs 21/86 - und 
vom 13.1.88 - 3 VAs 8/87 I= StV 1988, 260j). 

Mitgeteilt von RA Dr. Jürgen Fischer, Frankfurt/M. 

Entnommen aus Strafverteidiger, 9. Jahrgang, Heft 2, Seite 
71, Februar 1989 
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§§ 7, 14, Abs. 2 StVollzG (Bindungswirkung des Vollzugs
plans) 

Der Vollzugsplan be'lfirkt eine Selbstbindung der Vollzugs
behörde mit der Folge, daß eine Aufhebung von solchen 
Maßnahmen, die in den Vollzugsplan aufgenommen worden 
und für den Gefangenen günstig sind, nur entsprechend § 
14 Abs . . 2 StVollzG möglich ist. 

OLG Celle, Beschluß vom 16.5.1988 - Ws 96/88 -

Anm. der Schriftlei tung: Vgl. dazu KG Strafver teidiger 
1982, 372; OLG Celie NStZ l98L. , L.30: OLG Frankfurt 
ZfStrVo 1985, 170. 

Entnommen aus Zeitschrif t für Strafvollzug und Straf
fälligenhilfe, 38. Jahrgang, Heft 2, Seite 116, April 1989 



StGB §§ 56 a, 56 f (Überschreitung der Flinfjahreshöchst
grenze bei Verlängerung der Bewährungszeit) 

§ 56 f · Abs. 2 StGB enthält insoweit ein Redaktionsver
sehen, als der Gesetzgeber versäumt hat, den vorher im 
Gesetz enthaltenen Hinweis beizubehalten, daß das Höchst
maß der Bewährungszeit ( § 56 a Abs. 1 S. 2 StGB) über
schritten werden kann. 

OLG Braunschweig, Beschluß vom 28.t;.l988 - \vs 98/88 

Aus den Gründen: 

Zwar gibt die aufgrund des 23. StrÄndG vom 13.4.1986 
geltende Fassung von § 56 f Abs. 2 5. 2 StGB. wonach 
die Bewährungszeit nicht um mehr als die Hälfte der zu
nächst bestimmten Bewährungszeit verlängert werden darf, 
zu dem Mißverständnis Anlaß, als betrage vorliegend das 
Höchstmaß der Bewährungszeit nur vier Jahre und sechs 
Monate. Indessen hande1t es sich insoweit um ein Redak
tionsversehen, als der Gesetzgeber versäumt hat, den 
vorher im Gesetz enthaltenen Hinweis beizubehalten. daß 
das Höchstmaß der Bewährungszeit ( § 56 a Abs. 1 S. 2 
StGB) überschritten werden kann, so zutreffend OLG 
Oldenburg Nds. Rpfl. 1987, 219. Ohne den Sinngehalt, daß 

1/Etll HERR K.IC.HT€R. 
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diese Vorschrift eine Überschreitung der Fünfjahreshöchst
grenze von § 56 a StGB zuläßt, bestünde der Regelungs
gehalt von § 56 f Abs. 2 5. 2 StGB teils in einer Ver
kürzung, teils in einer Verlängerung der Fünfjahresgrenze, 
je nachdem, ob die ursprüngliche Bewährungsfrist zwei 
oder drei Jahre, oder vier oder fünf Jahre betrug. Das 
aber kann der Gesetzgeber nicht gewollt haben. Es wäre 
sinnwidrig, nach § 56 a StGB die Resozialisierungsbe
mühungen außerhalb des Strafvollzuges durch Verlängerung 
der Bewährungszeit auf fünf Jahre auszudehnen, anderer
seits in bestimmten Fällen diese Bemühungen aber zu ver
kürzen, in denen Widerruf und Strafvollstreckung nach 
§ 56 f Abs. 1 StGB die Alternative ist. Daß keine Ver
kürzung bezweckt ist, sondern ausschließlich das Maß 
einer fünf Jahre überschreitenden Verlängerung der 
Bewährungsfrist geregelt werden soll. ergibt aber auch die 
Auslegung des Wortlautes von § 56 f Abs. 2 S. 2 StGB. 
Dort ist nur von Verlängerung, nicht von Verküt'zung die 
Rede und nicht von Vedängerung auf höchstens das 
Eineinhalbfache, sondern "nicht um mehr als die Hälfte 
der zunächst bestimmten Bewährungszeit". Das "zunächst" 
nimmt zusätzlich auf Fälle Bezug, in denen, wie hier, die 
Bewährungsfrist schon einmal verlängert worden war. Dann 
aber wäre es unget'eimt, wenn zwar eine mehmalige Ver
längerung zulässig wäre, die Höchstdauer der Bewährungs-

zeit aber fünf Jahre unterschreiten müßte . Damit ist 
klargestellt, daß diese Vorschrift die Höchstdauer der 
Bewährungszeit bei einer Überscht'ei.tung der Fünfjahres
frist nach § 56 a StGB regelt. 

Mitgeteilt von RiOLG Dieter Miosge, Braunschweig. 

Anm. d. Red.: Vgl. ferner AG Köln StV 1988, 395. 

Entnommen aus Strafverteidiger, 9. Jahrgang, Heft 1, Seite 
25, Januar 1989 

StGB § 57 Abs. 2 (Halbstrafenaussetzung) 

Einzelfall einer positiven Halbstrafenaussetzung. 

OLG Celle, Beschluß vom 5.7.1988 - 1 \'Js 192/88 

Aus den Gründen: 

Nach § 57 Abs. 2 StGB kann die Vollstreckung des Rests 
der Freiheitsstt'afe schon vor Verbüßung der Hälfte zur 
Bewährung ausgesetzt werden, wenn der Verurteilte ein
willigt, wenn vemntwot'tet werden kann zu erproben, ob 
er außerhalb des Strafvollzuges keine Straftaten mehr 
begehen wiro, und wenn die Gesamtwürdigung von Tat, 
Persönlichl<eit des V<!rurteilten und seine Entwicklung 
während des Strafvollzuges ergibt, daß besondere Um
stände vorliegen. 

Diese Voraussetzungen sind gegeben. Det' Bf. beantragt 
die Aussetzung. Die Kriminalprognose ist günstig, so daß 
die Aussetzung verantwot'tet werden kann, denn er hat 
bisher noch keine weiteren Strafen erhalten und gelangt 
aus dem Strafvollzug in geordnete Lebensumstände zurück. 
Schließlich sind auch die durch § 57 Abs. 2 Nr. 2 StGB 
geforderten besonderen Umstände gegeben. Die bestt'afte 
Tat ergibt hierfür allerdings pt'aktisch nichts. Die wirt
schaftlichen Bedrängnisse, in det' der Bf. und seine 
Familie sich seinet'zeit infolge seinet' Arbeitslosigkeit nach 
der Geburt seiner Zwillingssöhne befanden, !:'eichen hierfür 
nicht aus. Die Gesamtwürdigung wird jedoch maßgeblich 
von dem Bild bestimmt, das der Senat von der Persönlich
keit des Bf. gewonnen hat. Sieht man nämlich von der 
einen Straftat ab, so hat der Verurteilte es verstanden, 
sich aus für seine Entwicklung äußerst ungünstigen Um
stände herauszulösen, die dadurch verursachten Schäden 
und Nachteile zu überwinden und ein geordnetes Leben 
aufzubauen. Die genannten ungünstigen Umstände lassen 
sich kennzeichnen durch seine jahrelange Heimerziehung, 
durch sein Schulvet'sagen und die Umschulung in eine 
Sonderschule tmtz - wie sich inzwischen manifestiert 
hat - über dem Durchschnitt liegender Begabung und 
durch die nicht unerhebliche Belastung seiner Het'kunfts
familie und deren Umgebung durch Straftaten. Daß er 
ungeachtet dieser Erschwernisse eine eigene Familie ge
gründet und die Ausbildung zum Gas- und Wasserinstalla
teur durchlaufen hat, offenbart beachtenswerte mensch
liche Qualität. Es kommt hinzu, daß der Bf. auch den 
Strafvollzug zu nutzen vet'standen hat. Et' hat sich bei 
allen Vollzugslockerungen bewährt und Arbeit im Freigang 
gefunden, die er voraussichtlich über die Dauer des 
Strafvollzuges hinaus behalten wird. Daß die 
Vollzugsanstalt die Aussetzung nicht befürwortet hat, ist 
ohne Belang, weil sie entspt'echend der Rechtslage vor 
dem lokrafttreten des 1. StRG vom 25.6 .1969 davon aus
geht, es handele sich um Gnade. 

Die aufgeführten Umstände heben den Bf. vom Durch
schnitt der Strafgefangenen, die eine günstige Kriminal
pmgnose aufweisen, hinreichend deutlich ab, um die Aus
setzung der Vollstt'eckung des Strafrests schon vor Ver
büßung von 2/3 zu rechtfertigen. Im lnteresse seiner 
Wiedereingliederung ist die Aussetzung angebracht. 

Mitgeteilt von RA Henning Plähn, Hannover. 

Entnommen aus Strafverteidiger, 9. Jahrgang, Heft 3, Seite 
115, März 1989 
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§ 46 StVollzG !Keine Bedürftigkeit bei angespartem 
Taschengeld) 

1. Die Anrechnung des im Vormonat nicht verbrauchten, 
dem Hausgeldkonto gutgesc hriebenen Taschengeldes bei 
der Festsetzung des Taschengeldes für den nächsten 
Monat ist zulässig. 

2. Die Verwaltungsvorschrift zu § 46 StVollzG ist mit dem 
Gesetz vereinbar. 

3. Eine zum Bezug von Taschengeld berechtigte Bedürftig
keit besteht nicht, wenn und solange das Hausgeld
undlader das Eigengeldkonto des Gefangenen ein Gut
haben bis zur Höhe des nach der Verwa l tungsvorschrift 
zu § 46 StVollzG zu berec hnenden Taschengeldes auf
weist. 

OLG Koblenz, Beschluß vom 26.8.1988 - 2 Vollz (Ws) 48/88 

Entnommen aus Zeitschrift fUr Strafvollzug und Straf
fälligenhilfe, 38. Jahrgang. Heft 2. Seite 119, April 1989 

StVollzG §§ 24, 26 (Durchsuchung des Ver teidigers) 

Unzulässigkelt der Durchsuchung des Verteidigers in Fonn 
des Passierens eines Metallsuchrahmens. 

OLG CeUe, Beschluß vom 15.9. 1988 - 1 Ws 226/88 StrVollz 

Sachverhalt: 

RA P. wurde beim Besuch der JVA Celle 11 unter Hinweis 
auf die Hausverfügung vom 17.9.1987 aufgefordert. an der 
Außenpforte der Anstalt den Metallsuchrahmen zu passie
ren. Nach erfolglosem \\'iderspruchsverfahren beantragte 
RA P. in eigenem Namen, die JVA Celle ll zu verpflichten, 
ihm ohne Durchsuchung Zutritt als Verteidiger zu gewäh
ren. Die StVK hatte den Antrag zurückgewiesen. Die 
dagegen gerichtete Rechtsbeschwerde fUhrte zur Auf
hebung der Kontrollmaßnahmen gegenüber RA P. und zur 
Verpflichtung der JVA, den ASt neu zu bescheiden. 

Aus den Gründen: 

Der Senat hat ni.cht die Rechtmäßigkeit der Hausverfügung 
vom 17.9 .1987 generell zu beurteilen, sondern allein die 
darauf gestützte Maßnahme - das Verlangen gegenüber 
dem Ast., daß er auch als RA den Metallsuchrahmen zu 
passieren habe . Richtig ist zwar, daß nach allgemeiner 
Rechtsauffassung die Vorschrift des § 24 Abs. 3 StVollzG 
auf Ver teidiger entsprechend anzuwenden ist. Nach ihr 
kann ein Besuch aus Gtiinden der Sicherheit davon abhän
gig gemacht werden, daß sich der Besucher Iauch ein 
Verteidiger· durchsucherf läßt Cvgl. Beschl. des hies. 3. 
Strafsen:, StV 1986, 396; OLG Hamrn NStZ 1981, 277;BVerfG 
ZfStrVo 1982, 377). Die analoge Anwendung des § 24 Abs. 
3 i. V. m. § 26 S. 2 StVollzG auf den Verkehr des Vertei
digers mit Gefangenen ist auch im Hinblick auf Art. 2 
Abs. 1 und Art. 12 Abs. 1 GG nicht zu beanstanden (vg1. 
BVerfG a . a . 0. und NJW 1978, 10L8 jeweils zur Unter
suchungshaft!. 

Die Strafvollzugsbehörden haben hier aber das Sicher
heitsbedürfnis damit begründet, daß nach dem a m 11 .5. 
1987 in Kraft getretenen neuen Vollstreckungsplan in der 
JVA Celle ll Strafgefangene zur Verbüßung von Freiheits
strafen von 6 bis 8 Jahren (neuerdings von 5 bis 8 
Jahren) neben Sicherungsverwahrten untergebracht sind. 
Daraus leiten sie her, daß diese Anstalt zu den nieder
sächsischen Justizvollzugsanstalten mit dem höchsten 
Sicherheitsgrad zähle und die getroffene Maßnahme unter 
Berücksichtigung des zum Teil sehr gefährlichen Täter
potentials erforderlich sei, weil insbes. das Einbringen 
gefährlicher Gegenstände zu unterbinden sei. Sie '"eisen 
auch auf die Vorqänge in Harnburg (Ermordung des Staats
anwalts Bistry) hin und meinen, die Maßnahme sei zur 
Eiqensicherung sowohl der Anstalt , als auch der weiteren 
Besucher sowie des Anstaltspersonals notwendig. 
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Diese Grunde tragen die angeordnete Kontrollmaßnahme 
jedenfalls gegenüber dem ASt nicht. Allein die Tatsache, 
daß in dieser Anstalt Straftäter mit Freiheitsstrafen bis 
zu 8 Jahren untergebracht sind, rechtfertigt ein solches 
allumfassendes, auch gegenüber dem ASt. als Verteidiger 
durchzusetzendes Sicherheitsbedürfnis nicht. Das unter
scheidet die Sachlage von der. welche der im angefochte
nen Beschlu~ zitierten Entscheidung des OLG Hamm ( \IStZ 
1981. 277 ) zugrunde lag. ln jenem Fall war die JVA 
bereits das Ziel gewaltsamer Demonstrationen gewesen, sie 
diente zur Aufnahme von Untersuchungs- und Strafgefan
genen, die dem Kreis krimineller oder terroristischer Ver
einigungen zuzurechnen waren und enthielt das Bezirks
krankenhaus. in welchem jederzeit mit der Aufnahme von 
solchen Untersuchungs- oder Strafgefangenen zu rechnen 
war. bei denen organis1erte Befreiungsaktionen nach den 
Erfahrungen der Vergangenheit in Betracht kamen. Daß 
die ]VA Celle li derartig hohen Risiken ausgesetzt ist, ist 
- anders als etwa bei der JVA Celle I - nicht ersichtlich. 

Auch indwi.duelle Sicherheitsrisiken. die sich aus der 
Person des ASt. oder eines der von ihm besuchten Straf
gefangenen ergeben könnten oder schon ergeben hätten 
(vgl. BVerfG N]W 1978, 1048; OLG Saarbrücken NJW 1978, 
1U.7; Schwindt/Böhm, StrVollzG, 1986, § 26 Rdnr. 11 f.), 
sind den Bescheiden der Strafvollzugsbehörden nicht zu 
entnehmen. Einer solchen Konkretisi.erung hätte es aber 
bedurft, wenn allgemeine Sicherheitsbelange zu einer 
solchen Kontrolle generell gegenüber Verteidigern nicht 
berechtigen. 

Die JVA wird deshalb den Antragsteller unter Beachtung 
der Rechtsauffassung des Senats neu bescheiden müssen. 

Mitgeteilt von RA Henning Plähn, Hannover. 

Entnommen aus Strafverteidiger, 9. Jahrgang, Heft 2, Seite 
71, Februar 1989 

HATTeN .Ste 8t=1 IJI~M NE tri flcR.R. Rl<:./fTe R-
€7W 8R.UOI E f t./(;1./ C.€tiO.S:ScN 

0
Z ICH I..IAR VÖC06 

r--------L------~ ~V~HTeRN! 

§§ 11, 13, 109. 115 StVollzG (t-.1aßgebender Zeitpunkt für 
Überprüfung der Urlaubsablehnungl 

Bei der gerichtlic hen Überprüfung der Ablehnung e ines 
Urlaubs aus der Haft auf Grund der Befürchtung, der 
Gefangene werde sich dem Vollzug der Freiheitsstrafe 
entziehen, kommt es auf die Sach- und Rechtslage im 
Zeitpunkt der Ablehnung durch die Vollzugsbehörde an 
(gegen OLG Frankfurt, NStZ 1986, 240 ). 

OLG Celle, Beschluß vom 3. 10.1988 - Ws 222/88 
CStrVollz) -

Entnommen aus Zeitschrift ftir Stra fvollzug und Straf
fälligenhilfe, 38. Jahrgang. Heft 2. Seile 116. April 1989 



§§ 31, 68, 70 StVollzG IAushänd1gun!( des "Merkheftes des 
Strafvollzugsarchivs der Universltä t Br<!ml!n' ' ) 

1. Das "Merkheft des Strafvollzugsarchivs der Universität 
Bremen für Gefangene in Strafhaft und Untersuchungs
haft" verstößt mit Ausnahme des Teils "Die Rechtsmitte l 
in der Untersuchungshaft" (S. 40-55) nicht gegen die 
Sicherheit und Ordnung der Anstalt. 

2. Den beiden ersten Teilen des "Merkheftes" ("Standard
anträge und -beschwerden im Strafvollzug" und "Muster
begründungen fU.r Anträge und Beschwerden im Straf
vollzug") ist eine destruktive, vollzugsfeindliche Ten
denz nicht zu entnehmen; ebensowenig lassen sie eine 
Gefährdung des Vollzugsziels befUrchten. lm Gegensatz 
dazu weist der dritte Teil des "Merkheftes" ("Die 
Rechtsmittel in der Untersuchungshaft") eine vollzugs
feindliche Tendenz auf, die eine Überlassung dieses 
Abschnitts an Gefangene verbiete t. 

OLG Zweibrücken, Beschluß vom 31.6. 1988 - 1 Vollz (Ws) 
10/88 -

Entnommen aus Zeitschrift für Strafvollzug und Straf
fälligenhille, 38. Jahrgang, Heft 2. Seite 117. April 1989 

§ 119 StPO (Namensschild am Haftraum ei11es Unter
suchungsgefangenen ' 

Die Anbringung eines Namensschildes an der Tür des Haft
raumes verletzt weder das allgemeine Persönlichkeitsrecht 
noch sonstige Rechte des Untersuchungsgefangenen. Sie ist 
im Hinblick auf eine angemessene Betreuung des Gefan
genen sachlich gerechtfertigt und überschreitet nicht den 
Bereich des Notwendigen. lm übrigen bat die Namens
nennung im Türschild nur interne Auswirkung. 

OLG Koblenz. Beschluß vom ll..t. . l988 - 2 VAs 73/87 -

Gründe: 

Der Betroffene be finde t sich derzeit in der Justizvoll
zugsanstalt K. in Untersuchungshaft. Der Vorstand der 
Vollzugsanstalt hat im Dezember 1987 die an den Türen 
der Hafträume befindlichen lnformationsschilder, die über 
Haftart, Kosr form, Arbeitsplatz, ReligionszugehörigkeiL 
Sicherungsmaßnahmen und dergleichen Aufschluß geben, 
durch Beifügung der Namen des Jeweiligen Ge fangeneo et"
gänzen lassen. Der Bet roffene sieht sich durch diese 
Namensnennung in seinen Rechten verletzt, weil Mit
gefangene und Außenst ehende, wie Besucher in der Voll
zugsanstalt, auf diese \'.'eise von seinem Namen bzw. von 
det" Tatsache seiner Untersuchungshaft erführen. Der hier
gegen form- und fristgerecht gestellte Antrag aufgericht
liche Entscheidung im Verfahren nach den §§ 23 ff. E<:AJVG 
ist in der Sache unbegründet. 

Die Anbringung eines Namensschildes an der "[Ur des Haft
raume~ ver!Przr nicht die Rec:h1 r- dl'c; Retroffenen. n,,c; 
allgemeine Persönlichkeitsrecht des Betroffenen - andere 
Rechte stehen nichr in Frage - wird durch die angefoch
tene Maßnahme nicht in umwlässiger Weise ber ührt. Als 
Ausfluß d~s allgemeinen Persönltchkeitsrechts folgt ver-

f<tssungsrechtllch zwar die Hefugnis eines jeden Menschen , 
selbst clan.iber zu befinden, wann und inwieweit persön
liche Lebenssachverhalte von ihm offenbart werden (vgl. 
RVerfGE 65. l. L1 ff. ). ln diese Befugnis aber würde ein
gegnffen . we_nn der Name eines Untersuchungsgefangenen 
gegen seinen l•lillen und ohne sachliche Notwendigkeit 
publik gemaehr würde. Denn allein aus der Tatsache seiner 
Inhaftierung kann allgemem auf das Vorliegen eines Tat
verdachts ~eschlossen wer·den. Für den Untersuchun~s
gefangenen aber streitet die Unschuldsvermutung (Art. 6 
Abs. 2 MRK) . die eine entsprechende \Vahrung seiner 
Rechtsstellung erfordert. Det" vorliegende Eingriff in die 
persönliche Sphäre des Betroff.enen ist jedoch durch die 
richterlich angeordnete Untersuchungshaft gedeckt. Denn 
<!in ordnungsgemäßer und zeitgerechter Vollzug der Unter
suchungshaft macht diese Namensangabe erforderlich. Die 
Vollzugsbehörde hat zur Überzeugung des Senats dargelegt, 
daß die Betreuung der Gefangenen durch ihre namentliche 
Kenntlichmachung verbessert wird. Insbesondere der durch 
Schicht- und \'lochendienst bedingte Wechsel des Personals 
bringt die Bediensteten häufig mit ihnen unbekannten 
Gefangenen in Berührung. Ohne Kenntlichmachung des 
Namens könnten diese Gefangenen nicht den selbstver
ständlich einzuhaltenden Regeln der Höflichkeit en tspre
chend ( Nr. 19 Satz 2 UVo11z0) mit ihrem Namen ange
sprochen werden. Unter diesen Umständen muß die fehlende 
Namensangabe aber auch zu Verwechslungen und damit 
fehlerhaften Entscheidungen durch die Bediensteten führen . 
Es drangt sich deshalb geradezu auf, den Bediensteten zu 
ennöglichen. so wie es in jedem anderen Lebensbereich 
ilblich ist. sich durch einen Blick auf ein Türschild Uber 
die Person des Bewohners eines Raumes Gewißheit ver
schaffen zu können. 

Für die Kenntnis der Mitgefangenen von dem Betroffenen 
und seinem Aufenthalt in der Justizvollzugsanstalt ist das 
Namensschild nicht ursächlich. Denn die Namen der Gefan
genen werden in einet" V0llzugsanstalt schon durch das 
enge Zusammenleben mit den übrigen Gefangenen zumindest 
l!l den Jeweiligen Haftbereichen bekannt. Außenstehende 
aber haben keinen Zugang zu den Haftbereichen. Die 
Besucher der Gefangenen betreten nur die Besuchsräume, 
die von den Haftbereichen ~etrennt sind. FUhrungen durch 
die Vollzugsanstalt werden nur sachlich legitimierten 
Personenkreisen gewährt. Bei ihnen ist durch dienstrecht 
liche Regelungen sichergestellt, daß sie ihre hierbei ge
wonnenen Erkennmisse 'Außenstehenden nicht preisgeben. 

D1e Namensnennung am TUrschi.ld hat mithin nur interne 
Auswirkung. Sie ist sachlich gerechtfertigt und auf den 
Bereich des No twendigen beschränkt. Das ver fassungs
rechtlich einzuhaltende Gebot der Verhältnismäßigkeit ist 
somit ebenfalls gewahrt. 

Die Nebenentscheidungen beruhen auf den § § 30 EG:;VG. 2, 
3. 30 KostO. 

Entnommen aus Zeitschrift n.ir Strafvollzug und Straf
fälligenhille. 38. Jahrgang. Heft l. Seite 58. Februar 1989 

§§ 19. 115 StVollzG (Ausstattung des Haftraums. hier: 
nschleselampe) 

1. Ob Strafgefangene in ihrem Haftraum eineTischleselampe 
benutzen dürfen. beurte ilt sich nach § 19 StVollzG. 

2. Bei den Begriffen der Sicherheit und Ordnung der Voll
zugsanstalt in § 19 Abs. 2 StVollzG handelt es sich um 
unbestimnte Rechtsbegriffe . 

Die Strafvollstreckungskammer entscheidet hier unter 
Beachtung des Untersuc hungsgrundsatzes gegenüber den 
Vollzugsbehörden let z tverbindhc h. 

OL.G Stuttgart. Beschluß vom 23.b. l988 - L \oJs 169/88 -

En tnommen aus Zeitschrift für Strafvollzug und Straf
fällige nhiUe. 38. Jahrgan~. lleft l, Seite 55, Febn1ar 1989 
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Ein Video der Deutschen AIDS-Hilfe zum Thema 
"AIDS im Strafvollzug" 

Die Deutsche AIDS-Hilfe e . V. hat 
für Menschen in Haft einen Video
Film hergestellt. Er wird auf Anfrage 
hin von den regionalen Aids-Hilfen im 
Strafvollzug vorgeführt. Bei Inter
esse an einer Vorführung kann man 
sich an die Deutsche AIDS- Hilfe 
wenden, die dann den Antrag an die 
regionale Aids-Hilfe weiterreichen 
wird. 

Der Film beschreibt die Situa
tion von HlV-infizierten und Aids
erkrankten Menschen im Strafvoll
zug. Es wird u. a. eine Selbsthilfe
gruppe in Düsseldorf vorgestellt. 
Diese Gruppe trifft sich einmal 
wöchentlich beim katholischen Geist-
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liehen und funktioniert sehr gut. Das 
Video dauert etwa 30 Minuten und ist 
in den letzten Wochen in der 
Bundesrepublik in verschiedenen 
Städten und Str-afvollzugsanstalten 
vorgeführt worden. 

Der Film wurde zum größten 
Teil in Düsseldorf hergestellt. Dort 
fand auch die Präsentation in der 
Strafvollzugsanstalt Ulmer Höhe statt. 
Bei der Vor;stellung war einer der; 
Akteure des Films anwesend. Einige 
andere Gefangene konnten der Vor
führung ebenfalls beiwohnen. Der 
Pressesprecher des nordrhein- west
fälischen ]ustizministers, Herr \ven
dorf, wies darauf hin, daß es in 

Nordrhein- \vestfalen keine Spritzen
vergabe im Vollzug geben ~.o.ri.rd, wie 
dies die Deutsche AIDS-Hilfe in 
diesem Film fordert . Die Deutsche 
AIDS-Hilfe will weiterhin in den 
bundesdeutschen Vollzugsanstalten 
Spritzen verteilen, um die HIV
lnfektionsgefahr so gering wie 
möglich zu halten. 

Der Leiter der Teilanstalt Vl in 
der Justizvollzugsanstalt Berlin- Tegel 
gab im Oktober; vorigen Jahres bei 
den Dreharbeiten zu dem Video 
einige sehr mutige Äußerungen von 
sich. Er forderte für Berlin eben
falls Spritzen-Austauschprogramme 
und regte an, daß unter bestimmten 
Voraussetzungen eine Methadon
vergabe im Strafvollzug stattfinden 
könnte . Am Sonnabend, dem 22. Juli 
dieses Jahres lief im RlAS-TV in 
Berlin eine Diskussion, bei der der 
Teilanstaltsleiter VI noch einmal 
seine Meinung vertrat. Der Leitende 
Arzt des Krankenhauses der Berliner 
Vollzugsanstalten, Dr. Rainer Rex, sah 
sich nicht in der Lage Kriterien 
festzusetzen, nach der eine Metha
donvergabe möglich wäre. Mir ist das 
unverständlich. Gerade er als Mann 
der Basis müßte sofort wissen, was 
man tun kann und wem man Methadon 
zukommen lassen soll. 

Bisher gab es mit der Vorführung 
des Video-Films keine Schwierig
keiten. Alle angesprochenen Voll
zugsanstalten waren bereit, diesen 
Film innerhalb des Strafvollzuges 
vorführen zu lassen. Der Film zeigt 
leider keine negativen Beispiele. Aus 
diesem Grund hat die Deutsche AIDS
Hilfe ein Begleitheft hergestellt, in 
dem einige Negativbeispiele ange
führt worden sind. Es wird z . B. über 
Diskriminierungsfälle im Strafvoll
zug berichtet. Man wollte auch gerne 
Gefangene filmen, die in Gefängnis
sen einsitzen, in denen ein Gruppen
leben nicht möglich ist, in denen 
HIV-positive und Aids-erkrankte 
Gefangene isoliert werden. Aber 
es fand sich kein Gefangener, der 
sich dazu vor der Kamera äußern 
wollte. Trotz intensiver Bemühungen 
waren nicht einmal ehemalige Straf
gefangene hierzu bereit. Zum einen 
hatten sie Angst, daß man sie als 
positiv identifizieren könnte, und 
außerdem wollten sie keinen Ärger. 
Zum anderen gab es für solche Fälle 
keine Drehgenehmigung. 

Anfragen wegen des Videos 
können an die 

Deutsche AIDS-Hilfe e . V. 
Referat Drogen und Strafvollzug 
Nestorstraße 8- 9 
1000 Berlin 31 

gerichtet werden. 
- gäh-



ein Kriminalmagazin 

Kultur aktuell 

Betreff: Walter-Serner-Preis 1989 

Seit mehr als acht Jahren sendet 
der SFB jeden letzten Dienstag im 
Monat <19.05, SFB I> das Kriminal
magazin PULP. 

Das Wort PULP kommt aus dem Ameri
kanischen und heißt Brei, Schlamm, 
Schund . Es ist die Bezeichnung für 
die Trivialschmöker, die wir 
Groschenhefte nennen. 

PULP setzt sich mit der Kriminali
tat gleichsam zwischen Realität 
und· Phantasie auseinander. 

Wieder startet das PULP-Team im 
SFB einen Krimiwettbewerb für Fans 
und Profis: Zum sechsten Male wird 
der 

WALTER-SERNER-PREIS 

verliehen. Der Dichter Walter 
Serner kannte sich aus im Milieu. 
Er war eine Legende in der Halb
welt der Zwanziger Jahre. Er 
schrieb über das Leben unter'm 
Strich.Ihm ist der Preis gewidmet. 

Vor einem halben Jahr konnten wir 
die Gewinner des Walter-Serner
Preises 1988 vorstellen: Das Auto
ren-Duo Hanns-Peter Karr und 
Walter Wehner mit der Erzählung 
"Nachtfahrt". Weitere Autorinnen 

und Autoren wurden für ihre 
Stories ausgezeichnet. 

Hier die Bedingungen für die Teil
nahme am Krimiwettbewerb "Walter
Serner-Preis 1989": 

- Ihre unveröffentlichte Erzählung 
sollte nicht länger als 100 Zei
len mit je 65 Anschlägen sein. 

- Mitmachen kann jeder,· außer 
Mitarbeitern des SFB. 

- Das Team der PULP-Sendung ist 
die Jury. 

- Den Ehrenvorsitz hat wieder der 
Kritiker Friedrich Luft über
nommen. 

Die prämierten Kurzkrimis werden 
in einer Sondersendung des Krimi
nalmagazins PULP veröffentlicht. 
Außerdem gibt es Buchgeschenke und 
ein walter-Serner-Portrait des 
Malers und Graphikers Arno Wald
schmidt. 

Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. 

Einsendeschluß: 31. Oktober 1989 

Schicken Sie Ihre Kriminal
geschichte an den 

SENDER FREIES BERLIN 
Abt. Kultur aktuell HF 
Stichwort PULP 
Masurenallee 8-14 
1000 Berlin 19 

Krimiwettbewerb beim SFB 
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